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1. Wirtschaftliche und sozialpolitische Entwicklung 
 
 
Die Wachstumsschwäche der deutschen 
Wirtschaft hat sich weiter verfestigt. Seit 
dem zweiten Quartal des Jahres 2000, 
also seit drei Jahren, ist das vierteljährli-
che Bruttoinlandsprodukt in realer und 
saisonbereinigter Rechnung nicht mehr 
gestiegen. Während die Europäische Uni-
on im vergangenen Jahr im Durchschnitt 
noch ein Wirtschaftswachstum von 1,2 
Prozent erzielen konnte, schrammte die 
deutsche Wirtschaft mit 0,2 Prozent knapp 
an der Nulllinie vorbei. Deutschland bildete 
im letzten Jahr gemeinsam mit den Nie-
derlanden wieder das Schlusslicht inner-
halb der EU. 
 
Dementsprechend liegt auch die Arbeits-
losenquote in Deutschland seit dem Jahre 
2000 über dem Durchschnitt der anderen 
EU-Mitgliedsstaaten. Im Juni 2003 waren 
hier zu Lande knapp 4,3 Millionen Men-
schen arbeitslos, soviel wie noch nie in 
einem Juni seit der Wiedervereinigung. 
 

Die deutsche Wirtschaft – einstmals Vor-
bild und Wachstumsmotor – bremst damit 
auch die europäische Wirtschaftsentwick-
lung zunehmend aus. Der internationale 
Vergleich belegt. Die Ursachen für die 
deutsche Wachstumsschwäche und Ar-
beitsmarktmisere sind vor allem hausge-
macht: eine nach wie vor überhöhte Steu-
erbelastung, zu teure Sozialversiche-
rungssysteme und damit zu hohe Perso-
nalzusatzkosten sowie ein völlig verkruste-
ter Arbeitsmarkt, der durch ein überregu-
liertes Arbeitsrecht eingeschürt wird. An-
dere EU-Staaten haben ihre strukturellen 
Defizite in den letzten Jahren stärker ab-
gebaut. Sie sind dadurch auch mit den 
weltwirtschaftlichen Schwierigkeiten bes-
ser fertig geworden. Deutschland dagegen 
leidet weiter unter zahlreichen Reformdefi-
ziten und Mängeln und bringt sich damit – 
wie auch die europäische Wirtschaft ins-
gesamt – um wichtige Wachstumschan-
cen.

Arbeitslosigkeit in der EU und in ausgewählten Ländern - saisonbereinigt -
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Der starke Anstieg der Arbeitslosigkeit und 
der Beiträge zur Sozialversicherung haben 
in diesem Jahr auch die Bundesregierung 
zu einem Umdenken bewegt. Noch zum 
Ende des vergangenen Jahres hielt die 
Koalitionsvereinbarung keine grundlegen-

den Reformen für erforderlich. Bereits kur-
ze Zeit später hat das Bundeskanzleramt 
jedoch erstmals in einem Strategiepapier 
völlig zu Recht eine Wachstums- und Ver-
trauenskrise in Deutschland diagnostiziert. 
Die Bundesregierung hat sich mit der A-
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genda 2010 zu einem Kurswechsel in 
wichtigen Bereichen des Arbeitsmarktes 
und der Sozialsysteme entschlossen. Mit 
den Gesetzesinitiativen zur Agenda 2010 
wurden in der Arbeitslosenversicherung, 
im Arbeitsrecht und im Gesundheitswesen 
erste wichtige Reformprojekte auf den 
Weg gebracht. Angesichts der massiven 
Finanz-, Arbeitsmarkt- und Sozialstaats-
krise können dies aber nur erste Schritte 
sein. Die Reformen müssen dringend fort-
gesetzt und vertieft werden. Deutschland 
braucht jetzt endlich umfassende Struktur-
reformen, die den weiteren Abstieg stop-
pen, den Zusammenbruch unserer sozia-
len Sicherungssysteme verhindern und 
neue Handlungsspielräume für mehr 
Wachstum und Beschäftigung schaffen. 
 
Von der Einsicht in die wirtschaftlichen 
Notwendigkeiten bis zur Durchsetzung der 
dazu erforderlichen Maßnahmen scheint 
es aber noch ein weiter Weg zu sein. So 
war die Bundesregierung 1998 zu Recht 
mit dem Ziel angetreten, die Beitragssatz-
summe in der Sozialversicherung von da-
mals 42,1 Prozent bis 2002 wieder unter 
die 40-Prozent-Marke zu senken. Diese 
Zielsetzung wurde in diesem Jahr für die 
laufende Legislaturperiode bestätigt. Wie 
wichtig dieses Ziel ist, hat auch das Stra-
tegiepapier des Bundeskanzleramtes ver-
deutlicht, das pro Prozentpunkt höherem 
Sozialversicherungsbeitrag mit zusätzli-
chen hunderttausend Arbeitslosen rech-
net. Die Beitragssumme liegt zurzeit im 
Gegensatz zum anvisierten Ziel jedoch 
wieder bei 42 Prozent. Für 2004 ist sogar 
mit einem weiteren drastischen Anstieg 
auf über 43 Prozent zu rechnen, wenn es 
nicht zu durchgreifenden und Ausgaben 
senkenden Strukturreformen in der Ren-
ten- und Krankenversicherung kommt. 
 
In der Krankenversicherung sind Regie-
rungskoalition und Opposition mit den 
„Eckpunkten zur Gesundheitsreform“ deut-
lich hinter ihren eigenen Vorgaben zu-
rückgeblieben. Mit den beschlossenen 
Eckpunkten werden die Versicherten und 
Betriebe zu wenig und zu spät entlastet. 
Die BDA drängt deshalb weiterhin auf eine 
sofortige und vollständige Herausnahme 
des Krankengeldes aus der paritätischen 
Finanzierung, die jetzt erst für 2007 und 
das auch nur teilweise vorgesehen ist. 

Auch die Versicherung von Privatunfällen 
sowie die Zahnbehandlung gehören nicht 
in den Aufgabenkatalog einer Basissiche-
rung mit Kernleistungen, auf die sich die 
gesetzliche Krankenversicherung konzent-
rieren muss. Bei der Reform des Gesund-
heitswesens muss deshalb dringend 
nachgebessert werden. 
 
Neben der bisher noch ungenügenden 
Entlastung bei den Personalzusatzkosten 
benötigt die Wirtschaft dringend mehr Fle-
xibilität am Arbeitsmarkt. Mit der Verbes-
serung der geringfügigen Beschäftigung 
sowie der ebenfalls von der BDA lange 
geforderten Aufhebung des Scheinselbst-
ständigkeitsgesetzes sind dazu wichtige 
Schritte nach vorne getan worden. Im Ar-
beitsrecht werden mit kleinen Verbesse-
rungen beim Kündigungsschutz dagegen 
nur erste Trippelschritte unternommen. 
Diese müssen durch weitere grundlegen-
de Reformen, wie sie etwa die Union in 
einer Gesetzesinitiative zur Modernisie-
rung des Arbeitsrechtes vorschlägt, fort-
gesetzt werden. Von besonderer Bedeu-
tung ist dabei die in diesem Gesetzesent-
wurf enthaltene gesetzliche Öffnungsklau-
sel für Tarifverträge zu Gunsten betriebli-
cher Bündnisse für Arbeit. Große Teile der 
Gewerkschaften waren leider auch in den 
diesjährigen Tarifrunden nicht zu entspre-
chenden tarifvertraglichen Vereinbarungen 
bereit. Deshalb steht hier jetzt auch der 
Bundeskanzler im Wort, der für diesen Fall 
eine gesetzliche Initiative angekündigt 
hatte. Gerade wenn sich Branchentarifver-
träge nicht nur auf ökonomische Mindest-
bedingungen beschränken, sind betriebli-
che Bündnisse für die Sicherung von Be-
schäftigung in den Unternehmen unver-
zichtbar und bedürfen deshalb dringend 
der notwendigen Rechtssicherheit. 
 
Um die Wende in Deutschland zu mehr 
Wachstum und Beschäftigung zu schaffen, 
muss auch die Tarifpolitik ihren Beitrag 
leisten. Dieser Verantwortung sind die 
Abschlüsse im ersten Halbjahr 2003 be-
dauerlicherweise zu einem großen Teil 
nicht gerecht geworden. Mit wenigen Aus-
nahmen wird der prognostizierte Produkti-
vitätszuwachs bei den Abschlüssen wieder 
deutlich überschritten, so dass sie nicht 
zur Entlastung des Arbeitsmarktes beitra-
gen. In vielen Wirtschaftsbereichen wur-
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den die Tarifverhandlungen durch Warn-
streiks und Arbeitskampfdrohungen be-
lastet. Ein extremes Beispiel für die man-
gelnde Einsicht in die wirtschaftlichen Ge-
gebenheiten waren die massiven Arbeits-
kämpfe der IG Metall zur Einführung der 
35-Stunden-Woche bei vollem Lohnaus-
gleich in der ostdeutschen Metall- und 
Elektroindustrie sowie in der Stahlindust-
rie. Diese Arbeitskämpfe haben das Ver-
trauen der Investoren in den Wirtschafts-
standort Ostdeutschland beschädigt und 

zu einer weiteren Schwächung des Bran-
chentarifvertrages geführt. Erfreulicher-
weise gibt es auch Lichtblicke in der 
diesjährigen Tarifrunde. Ein Beispiel 
hierfür ist der Tarifvertrag zur Qualifizie-
rung in der chemischen Industrie. Er 
eröffnet als rein freiwillige betriebliche 
Option weit reichende Handlungsspielräu-
me bis hin zur Einführung von Langzeit-
konten, die eine faktische Verlängerung 
der Jahresarbeitszeit ermöglichen. 

 
 

2. Tarifpolitik 
 
 
Halbzeitbilanz in der Tarifrunde 2003 – 
Licht und Schatten 
 
Das Wirtschaftsjahr 2003 steht erneut un-
ter ausgesprochen schlechten Rahmen-
bedingungen. In dieser Situation sollte es 
eigentlich selbstverständlich sein, dass die 
Tarifpolitik einen Beitrag zur wirtschaftli-
chen Wende leistet. Diesen Beitrag leistet 
die Tarifpolitik vor allem wegen der zwei-
jährigen Abschlüsse aus dem vergange-
nen Jahr und den ersten Tarifabschlüsse 
im ersten Quartal 2003 nicht. Die weitere 
tarifpolitische Entwicklung im Jahre 2003 
zeigte allerdings auch Abschlüsse, bei 
denen die schwierige wirtschaftliche Situa-
tion berücksichtigt wurde. Insgesamt weist 
die Tarifpolitik im ersten Halbjahr 2003 
daher Licht und Schatten auf. 
 
Die Tarifrunde 2003 verläuft vor dem Hin-
tergrund einer bereits ins dritte Jahr rei-
chenden wirtschaftlichen Stagnation. Zu-
sätzlich steigen für die Unternehmen in 
diesem Jahr allein durch die erhöhten So-
zialabgaben die Arbeitskosten um mindes-
tens 0,3 Prozent. Auch die Belastung aus 
den überhöhten Tarifabschlüssen des Vor-
jahrs wirkt für die Betriebe noch immer 
nach. Durch massive Streiks wurden 2002 
Tarifanhebungen durchgesetzt, deren 
durchschnittliche Abschlussrate bei 3,3 
Prozent lag - bei einem Produktivitätszu-
wachs pro Stunde von nur 1,2 Prozent. 
 
Zahlreiche Branchen haben im letzten 
Jahr längerfristige Tarifvereinbarungen ge-

troffen. Für mehr als zehn Millionen Be-
schäftigte sind damit die Tariferhöhungen 
auch bereits für 2003 festgelegt. Der 
Durchschnitt dieser Tarifanhebungen liegt 
bei 2,8 Prozent und damit gut 1,5 Pro-
zentpunkte über dem prognostizierten Pro-
duktivitätszuwachs. Obwohl mittlerweile 
bekannt ist, dass sich die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen in naher Zukunft 
keineswegs nachhaltig verbessern wer-
den, konnten sich auch die im ersten Halb-
jahr registrierten Tarifabschlüsse nicht 
deutlich genug von dem durch 2002 ge-
prägten tarifpolitischen Umfeld absetzen.  
 
Präjudiziert wurde die diesjährige Tarif-
runde durch den Tarifabschluss im Öffent-
lichen Dienst zu Beginn des Jahres. Durch 
die ver.di-Drohung eines massiven Ar-
beitskampfes wurde hier ein Abschluss 
erzwungen, der die öffentlichen Haushalte 
trotz leerer Kassen allein 2003 mit einer 
linearen Tarifanhebung von 2,4 Prozent 
belastet. Dieser überzogene Abschluss 
trägt nicht nur entscheidenden Anteil am 
Zerfall der Tarifgemeinschaft von Bund, 
Ländern und Kommunen im Öffentlichen 
Dienst, er war vor allem auch ein Fehlsig-
nal für die unmittelbar darauf folgenden 
Tarifverhandlungen. 
 
So vereinbarte die chemische Industrie 
eine lineare Erhöhung von 2,6 Prozent bei 
einem Nullmonat mit einer Einmalzahlung 
in Höhe von 40 € bei 13 Monaten Laufzeit. 
Auch in der Papier, Pappe und Kunststoffe 
verarbeitenden Industrie wurde ein zwei-



 

 - 4 -

stufiges Tarifergebnis erzielt mit einer 
Laufzeit von 24 Monaten, drei Nullmona-
ten und anschließend linearen Erhöhun-
gen im Volumen von 2,0 und 2,3 Prozent. 
 
Bei den weiteren Tarifabschlüssen dieses 
Jahres fand die schwierige Situation 
durchaus Berücksichtigung. So gab es bei 
der Druckindustrie einen Tarifabschluss 
mit einer Laufzeit von 24 Monaten, 3 
Nullmonaten und anschließenden Entgelt-
erhöhungen von 1,5 und 1,7 Prozent. Im 
Einzelhandel folgten dem ersten Ab-
schluss in Hamburg weitere regionale Ab-
schlüsse mit ebenfalls zweistufigen Anhe-
bungen zwischen 1,6 und 1,8 Prozent, 
teilweisen Einmalzahlungen und einer 24-
monatigen Laufzeit. Obwohl ver.di zu-
nächst versucht hatte, die Tarifpolitik ge-
gen die gesetzliche Änderung der Laden-
öffnungszeiten zu instrumentalisieren, ist 
es hier dennoch gelungen, eine vertretba-
re Zuschlagsregelung für die längeren 
Arbeitszeiten am Samstag zu vereinbaren. 
 
Insgesamt bewegen sich die, im ersten 
Halbjahr 2003 vereinbarten Tarifabschlüs-
se bei größerer Differenzierung durch-
schnittlich in der Größenordnung von 1,5 
bis 2,5 Prozent. Zusätzlich wurden in vie-
len Wirtschaftsbereichen die Tarifverhand-
lungen durch Warnstreiks und Arbeits-
kampfdrohungen belastet. Statt die erfor-
derliche Einsicht in die wirtschaftlichen 
Gegebenheiten zu zeigen, setzten die 
Gewerkschaften erneut mitten in der Wirt-
schaftskrise auf Druck als Mittel der Tarif-
auseinandersetzung. 
 
 
Arbeitszeitverkürzung in Ostdeutsch-
land - ein falsches Signal für den Wirt-
schaftsstandort 
 
Vor dem Hintergrund der aktuellen Kon-
junkturkrise und der dauerhaften Struktur-
schwäche Ostdeutschlands war insbeson-
dere der von der IG Metall entfachte Ar-
beitszeitkonflikt in den neuen Bundeslän-
dern unverantwortlich. Die Gewerkschaft 
forderte hier zu Beginn des Jahres einen 
verbindlichen Stufenplan zur Einführung 
der 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn-
ausgleich in der ostdeutschen Metall- und 
Elektroindustrie sowie in der Stahlindust-
rie.  

Durch einen massiven Arbeitskampf hat 
die IG Metall im Juni zumindest in der 
Stahlindustrie ihr Ziel der Angleichung der 
ostdeutschen Arbeitszeiten an das west-
deutsche Niveau erzwingen können. In 
drei Schritten wird zwischen 2005 und 
2009 die Wochenarbeitszeit auf 35 Stun-
den verkürzt. Trotz Vereinbarung einer 
Revisionsklausel führt dieser Abschluss zu 
einer deutlichen Belastung des Wirt-
schafts- und Beschäftigungsstandorts Ost-
deutschland, auch im Hinblick auf die EU-
Osterweiterung.  
 
Angesichts der ohnehin im internationalen 
Vergleich bereits konkurrenzlos kurzen 
Arbeitszeiten in Deutschland geht eine 
weitere Verkürzung der Arbeitszeit in die 
vollkommen falsche Richtung. Zur Stär-
kung der deutschen Wettbewerbsfähigkeit 
ist vielmehr ein höheres Arbeitszeitvolu-
men erforderlich, das durch intelligente 
Lösungen wie Arbeitszeitkorridore oder 
Optionslösungen den betrieblichen Be-
dürfnissen angepasst werden kann. 
 
Die fatalen Folgen der geforderten Ar-
beitszeitverkürzung insbesondere in der 
Schlüsselbranche Metall und Elektro ha-
ben den Bundeskanzler, den Bundesmi-
nister für Wirtschaft und Arbeit und alle 
Ministerpräsidenten der neuen Länder zu 
eindringlichen Warnungen veranlasst. 
Dennoch hat die IG Metall dem Beschäfti-
gungsstandort Ost mit den Streiks in der 
Metall- und Elektroindustrie einen willkürli-
chen vierwöchigen Arbeitskampf aufge-
zwungen. 
 
Der Ende Juni erfolgte Abbruch des 
Streiks ist kein Anlass für Triumphgefühle. 
Dies gilt auch für die mittlerweile immer 
deutlicher gewordene innergewerkschaftli-
che Zerreißprobe. Der Arbeitskampf hat 
das Vertrauen der Investoren in den Wirt-
schaftsstandort Ostdeutschland beschä-
digt und zu einer weiteren Schwächung 
des Branchentarifvertrages geführt. 
 
Wenn die IG Metall jetzt versucht, die fal-
sche Weichenstellung einer Verkürzung 
der Arbeitszeit mittels Haustarifverträgen 
weiter zu verfolgen, wird dies auch der 
Tarifautonomie zusätzlichen und dauerhaf- 
ten Schaden zufügen. Die Zukunft des 
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Branchentarifvertrags kann nicht in dessen 
Atomisierung durch Haustarifverträge lie-
gen. Geboten ist es vielmehr, den Be-
triebspartnern in den Tarifverträgen einen 
größeren Spielraum zur Gestaltung der 
Arbeitsbedingungen zu überlassen.  
 
An der Legitimationsbasis der Streiks in 
der ostdeutschen Metall- und Elektroin-
dustrie bestehen erhebliche Zweifel. Eine 
Minderheit der Beschäftigten in der Bran-
che hat einen Arbeitskampf erzwungen, 
dessen Auswirkungen weit über die eige-
nen Betriebe hinausgingen. Nach dem 
Pilotenstreik bei der Lufthansa 2002 und 
dem angedrohten Arbeitskampf der Loko-
motivführer bei der Bahn zeigte sich hier 
erneut ein eklatantes Missverhältnis von 
Streikwilligen zu Streikbetroffenen. Die 
BDA erarbeitet zurzeit Vorschläge, wie 
solchen Fehlentwicklungen entgegenge-
treten werden kann. 
 
 
Öffnungsklauseln in den Tarifverträgen 
unverzichtbar 
 
Auch wenn der Modernisierungsprozess 
der Tarifverträge voranschreitet, ist die 
Branchentariflandschaft immer noch durch 
eine hohe Regelungsdichte und starre 
Einheitslösungen geprägt. Insbesondere 
geben die Tarifverträge nur unzureichend 
Antwort auf aktuelle betriebliche Anpas-
sungszwänge, um Standort und Beschäf-
tigung zu sichern. 
 
Die BDA fordert deshalb seit langem tarif-
liche Öffnungsklauseln für rechtssichere 
betriebliche Bündnisse für Arbeit, notfalls 
auch mit Hilfe des Gesetzgebers. Nun hat 
auch der Bundeskanzler mehrfach, u. a. in 
seiner Regierungserklärung zur Agenda 
2010 am 14. März 2003, die Tarifparteien 
aufgefordert, mehr Öffnungen für betriebli-
che Bündnisse zu vereinbaren. Geschehe 
das nicht, werde der Gesetzgeber han-
deln.  
 
Mittlerweile ist der Handlungsbedarf un-
abweisbar geworden. In der Tarifrunde 
2003 sind keine durchgreifenden Fort-
schritte auf diesem Gebiet erzielt worden. 
Die Arbeitgeber in der Papier, Pappe und 
Kunststoffe verarbeitenden Industrie, im 
Groß- und Außenhandel und im Einzel-

handel haben zwar vehement in den Tarif-
verhandlungen solche Öffnungsklauseln 
gefordert. ver.di lehnte aber in allen Fällen 
Öffnungen für betriebliche Lösungen 
grundsätzlich als Ende des Branchentarif-
vertrags ab. Eine Krisenöffnungsklausel 
mit Zustimmungsvorbehalt der Tarifver-
tragsparteien wurde in der nordwestdeut-
schen Zementindustrie vereinbart. Auch 
bei der Deutschen Lufthansa AG konnte 
eine Krisenklausel zur Absenkung der 
Wochenarbeitszeit ohne Lohnausgleich 
vereinbart werden, allerdings nur zu dem 
Preis eines überhöhten Lohnabschlusses. 
 
Nach gewerkschaftlicher Auffassung gibt 
es bereits nahezu flächendeckend Öff-
nungsmöglichkeiten in den Tarifverträgen. 
Dabei wird jedoch bewusst verschwiegen, 
dass sich die Mehrzahl dieser Klauseln auf 
Regelungen zu variablen Arbeitszeiten 
bezieht. Hier sind in der Tat die betriebli-
chen Gestaltungsspielräume bereits sehr 
groß. Sie entsprechen aber nur den ganz 
normalen betrieblichen Anforderungen an 
Flexibilität und Differenzierung. Dagegen 
fehlt es im Arbeitszeit- und Entgeltbereich 
in vielen Branchen noch an tariflichen Öff-
nungen für die Situationen, in denen mate-
rielle Abweichungen vom Tarifniveau vor 
allem in konjunkturellen Krisenzeiten not-
wendig sind.  
 
Dort, wo es solche Öffnungsklauseln gibt, 
sind die inhaltlichen Voraussetzungen zur 
Nutzung häufig zu eng oder die Nutzung 
erfordert die Zustimmung Dritter. Klauseln, 
die erst bei einer Existenzgefährdung des 
Betriebes oder zur Abwendung drohender 
Insolvenzgefahr greifen, reichen nicht aus. 
Betriebliche Bündnisse müssen möglich 
sein, bevor eine wirtschaftliche Notlage 
eintritt. Solche Bündnisse können Investi-
tionen erleichtern und Arbeitsplätze nach-
haltig sichern. Setzt die Öffnungsklausel 
einen wirtschaftlichen Härtefall voraus, 
scheuen sich viele Betriebe in einer Notla-
ge, sie zu nutzen. Vor der Konkurrenz und 
vor den Kunden offenbart man sich 
schließlich auf diesem Weg als insolvenz-
gefährdet. Vor allem kleine und mittelstän-
dische Unternehmen haben auch Vorbe-
halte, detailliert ihre Unternehmensdaten 
vor Gewerkschaftsfunktionären darzule-
gen. Genau dies sehen aber die Öff-
nungsklauseln vor, die einen Zustim-
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mungsvorbehalt der Tarifvertragsparteien 
enthalten. 
 
Selbst der von Gewerkschaftsseite ver-
breitete Nutzungsgrad der Öffnungsklau-
seln täuscht über die wahren Verhältnisse 
hinweg. Nach einer Betriebsrätebefragung 
des WSI nutzen 35 Prozent der Betriebe 
bereits tarifvertragliche Öffnungsklauseln. 
Mehr als zwei Drittel dieser Nutzungen 
beziehen sich aber auf variable Arbeitszei-
ten. Nur sechs Prozent aller Betriebe, die 
eine Öffnungsklausel umsetzen, senken 
damit tarifliche Grundvergütungen ab, 
neun Prozent kürzen das Urlaubsgeld 
ganz oder teilweise und zehn Prozent set-
zen Tariferhöhungen aus. 
 
Entgegen allen Behauptungen fehlt es 
also noch immer an tarifvertraglichen Öff-
nungsmöglichkeiten für betriebliche Bünd-
nisse. Solange der Branchentarifvertrag 
sich nicht nur auf die Regelung ökonomi-
scher Mindestbedingungen beschränkt, 
bleibt vielen Betrieben deshalb nur die 
Flucht aus dem Branchentarif. Die Ver-
weigerung tariflicher Öffnungen für be-
triebliche Lösungen gefährdet damit unmit-
telbar die Tarifautonomie. 
 
 
Positive Elemente dieser Tarifrunde 
 
Erfreulich ist, dass auch in dieser Tarifrun-
de neue qualitative Elemente Eingang in 
die Tarifverträge gefunden haben. Beson-
ders erwähnenswert ist der Tarifabschluss 
in der chemischen Industrie. Hier wurde 
vollkommen geräuschlos, ohne die sonst 
übliche Drohkulisse von Warnstreiks und 
gewerkschaftlichen Protestaktionen, in nur 
drei Verhandlungsrunden ein innovatives 
Tarifpaket verabschiedet. 
 
Neu vereinbart wurde der bis Ende 2007 
laufende Tarifvertrag „Zukunft durch Aus-
bildung“, der die Ausbildungsbemühungen 
der Tarifparteien auf einem hohen Niveau 
fortsetzt und damit die Ausbildungsbereit-
schaft der Wirtschaft unterstreicht. Eben-
falls neu wurde ein Tarifvertrag zur Quali-
fizierung vereinbart, der als rein freiwillige 
betriebliche Option den Unternehmen weit 
reichende Handlungsspielräume eröffnet. 
In einer individuellen Qualifizierungsver-

einbarung zwischen Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber wird hier durch eine ange-
messene Kostenteilung dem Schlüssel-
grundsatz Rechnung getragen, dass be-
triebliche Weiterbildung gleichermaßen im 
Interesse von Unternehmen und Beleg-
schaften liegt. 
 
Teil des Tarifpakets ist auch die Option, 
Langzeitkonten auf Basis freiwilliger Be-
triebsvereinbarung zu schaffen. An dieser 
Arbeitszeitregelung ist besonders bemer-
kenswert, dass hier den Betriebsparteien 
die Möglichkeit eingeräumt wird, durch 
Einstellen von bis zu sechs tariflichen Ur-
laubstagen als Guthaben auf dem Lang-
zeitkonto faktisch die Jahresarbeitszeit zu 
verlängern. Solche Optionen sind ebenso 
wie Korridore und Öffnungsklauseln das 
richtige Signal in der tariflichen Arbeits-
zeitpolitik. 
 
 
Ausblick 
 
Wegen der unterschiedlichen Laufzeiten 
des letzten Tarifjahres ist die Tarifrunde 
2003 gespalten: Einige Branchen haben 
bereits neue Tarifverträge abgeschlossen, 
andere verhandeln noch, in manchen 
Branchen beginnen die Tarifverhandlun-
gen erst in der zweiten Jahreshälfte. So 
laufen im September die Tarifverträge in 
der Versicherungswirtschaft aus, im De-
zember endet die Laufzeit der Entgelttarife 
in der Metall- und Elektroindustrie. 
 
Es ist zu hoffen, dass die Gewerkschaften 
sich den wirtschaftlichen Realitäten nicht 
länger verschließen und bereit sind, zu 
beschäftigungsfördernden Tarifabschlüs-
sen zurückzukehren. Es muss bei ihnen 
die Einsicht wachsen, dass ein Großteil 
der Unternehmen durch die geltenden 
Tarifniveaus bei Entgelten und Arbeitszeit 
überfordert wird. Es geht deshalb kein 
Weg daran vorbei, neue und größere be-
triebliche Öffnungsmöglichkeiten in den 
Tarifverträgen zu schaffen. Darin liegt 
zugleich auch der Schlüssel für die Her-
ausforderung, den Branchentarifvertrag 
zukunftssicher zu gestalten.  
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Ausgewählte Tarifabschlüsse 2003 
 Nach Abschlussdatum  

Tarifbereich/ 
Beschäftigte 

Tariferhöhung 
in % 

Laufzeiten 
 

Weitere Vereinbarungen/ 
Bemerkungen 

Öffentlicher Dienst 

West + Ost (09.01.03) 

2.800.000 

 

2,4 
1,0 
1,0 

 

01/03 *) - 12/03 
01/04 - 04/04 
05/04 - 01/05 

2 Nullmonate m. Ein-
malzahlung 
(27 Monate) 

 

*) Anhebung f. Ang. der Tarifgruppen I-III ab 04/03 
Einmalzahlungen von 7,5 % eines Monatseinkom-
mens, weitere 50 € (Ost: anteilig) im Nov. 04  
Ost: West-Angleichung der Entgelte bis 12/07 - 12/09, 
Anhebung von 90 auf 91 % West ab 03, 92,5 % ab 04 
Verlegung des Auszahlungszeitpunktes der Entgelte 
ab 12/03 auf das Monatsende, befristete Halbierung 
der Steigerungsstufen 
Streichen eines freien Tages 
Festschreibung der Jahressonderzahlung 
Übernahmevereinbarung für Ausgebildete 

Steinkohlenbergbau 

West (06.02.03) 

45.000 

1,5 
1,0 

05/03 - 06/04 
07/04 - 12/04 
4 Nullmonate 
(24 Monate) 

Verlängerung der ursprünglich bis Ende 02 befristeten 
Entgeltvereinbarung bis 04/03 
Kürzung der Freizeitansprüche um 4 Freischichten 

Deutsche Lufthansa AG 

Boden + Kabine 

West + Ost (28.02.03) 

52.000 

 

3,2 
1,8 
1,2 

01/03 - 09/03 
10/03 - 04/04 
05/04 - 12/04 

2 Nullmonate m. Ein-
malzahlung 
(26 Monate) 

 

Einmalzahlung von 250 € 
Sonderzahlung von 26,65 % eines Monatseinkommens 
f. die Krisenbewältigung nach dem 11.09.01 
Ergebnisbeteiligung orientiert am Konzern- und  Ge-
schäftsfeldergebnis 
Absenkung der WAZ um 1,5/2,5 Std. bei wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten ohne Lohnausgleich, 
bei weitergehender AZV mit Lohnausgleich von 50 % 

Deutsche Bahn AG 

West + Ost (15.03.03) 

160.000 

 

3,2 05/04 - 02/05 
14 Nullmonate m. Ein-

malzahlung 
(24 Monate) 

Einmalzahlung von 400 € 
Ost: Anhebung von 90 auf 93 % West ab 09/03, 100 % 
ab 09/05 f. die beiden unteren Entgeltstufen, ab 09/06 
f. die oberste Entgeltstufe in den jeweiligen Vergü-
tungsgruppen 

Zeitungsverleger 
Redakteure 
West + Ost (10.04.03) 
15.000 

2,1 12/02 - 07/03 
4 Nullmonate 
(12 Monate) 

 

 

Chemische Industrie 
West + Ost (08.05.03) 
580.000 
 

 
2,6 

reg. unterschiedl.: 
05-07/03 - 04-06/04 

1 Nullmonat m. Einmal-
zahlung 

(13 Monate) 
 

Einmalzahlung von 40  € 
Steigerung des Ausbildungsplatzangebots durch Ver-
einbarungen zur Verbesserung  der  Ausbildungssitua-
tion, ergänzt durch TV „Zukunft durch Ausbildung“  
Qualifizierungs- TV mit zentralem Beratungsangebot 
und zeitlichem Eigenbeitrag des AN 
Möglichkeit zur Einrichtung von Langzeitkonten 
Ost: Übernahme der West-Anhebung ab 07/03, ab 
10/03: 2,8 % + Pauschale von 40 € , Laufzeit: bis 
06/04 

Papier, Pappe und Kunststoffe 
verarbeitende Industrie 
West + Ost (04.06.03) 
100.000 

2,0 
2,3 

07/03 - 05/04 
06/04 - 03/05 
3 Nullmonate 
(24 Monate) 

 

Druckindustrie 
West + Ost  (25.06.03) 
210.000 
 

1,5 
1,7 

07/03 - 05/04 
06/04 - 03/05 
3 Nullmonate 
(24 Monate) 

Laufzeitverlängerung von MTV + Altersteilzeit-TV 
 

Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft 
West + Ost  (30.06.03) 
60.000 
 

2,0 
1,2 

07/03 - 12/04 
01/05 - 12/05 
(30 Monate) 

West: 2 zusätzliche Einmalzahlungen von je 150 € 
Ost: Tarifanhebungen von 2 % ab 01/04+1,2 % ab 
06/05 

Groß- und Außenhandel 
Bayern (30.06.03) 
240.000 

1,5 
1,5 

07/03 - 06/04 
07/04 - 03/05 
3 Nullmonate 
(24 Monate) 

 

Zusätzliche Anhebung der linearen Sätze um je 9 € 
ab 07/03 + 07/04 
 
Weitere Abschlüsse mit regional abweichenden Tarif-
anhebungen 
 

Einzelhandel 
Hamburg (17.07.03) 
60.000 

1,7/1,83 
1,7/1,83 

08/03 - 07/04 
08/04 - 04/05 
3 Nullmonate 
(24 Monate) 

Anhebung der unteren Lohn- und Gehaltsgruppen um 
1,83 % 
 
Zuschlag f. Samstagsarbeit: 20 % ab 14 Uhr 30 (statt 
14 Uhr) 
MTV-Laufzeit bis Ende 05 
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 3. Arbeitsmarkt 
 
 
Noch immer kein Licht am Ende des Tunnels 
 
Der negative Trend auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt setzt sich nahezu unge-
bremst fort. Die Arbeitsmarktzahlen im 
ersten Halbjahr 2003 haben diese drama-
tische Entwicklung Monat für Monat bestä-
tigt. Sogar die jahresübliche Frühjahrsbe-
lebung – also mehr Beschäftigung und ein 
Abbau der Arbeitslosigkeit – wurde in die-
sem Jahr verpasst. Besorgnis erregend ist 
der weiterhin starke Rückgang der Be-

schäftigten: In den ersten vier Monaten 
diesen Jahres ging die Beschäftigtenzahl 
ohne saisonale Einflüsse um jeweils über 
50 000 im Monatsdurchschnitt zurück. 
Besonders deutlich zeigt sich die aktuelle 
Zuspitzung der Krise am Arbeitsmarkt im 
Vergleich zu den Vorjahren: Im Juni 2003 
waren immer noch knapp 4,26 Millionen 
Menschen arbeitslos, so viele wie noch nie 
in einem Juni seit der Wiedervereinigung. 

 
 

Arbeitslose in Deutschland
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Noch Ende 2002 hatten viele auf eine Er-
holung am Arbeitsmarkt für die zweite 
Hälfte des Jahres 2003 gesetzt, doch in-
zwischen ist klar, dass auch der weitere 
Jahresverlauf 2003 wenig Hoffnung auf 
Besserung gibt. Selbst wenn sich die Kon-
junktur in der zweiten Jahreshälfte noch 
leicht erholen sollte, für eine Entspannung 
am Arbeitsmarkt reichte dies nicht aus. 
Vielmehr erwarten die Wirtschaftsfor-
schungsinstitute ein weiteres Anwachsen 
der jahresdurchschnittlichen Arbeitslosen-
zahl um fast 400 000 auf 4,45 Millionen. 
Dies wäre der höchste Stand seit 1990. 
Gleichzeitig gehen die Institute davon aus, 
dass die Beschäftigung weiter schrumpfen 

wird, und zwar um gleichermaßen fast 
400 000. Nichts zeigt deutlicher, dass die 
Beschäftigungspolitik der letzten Jahre 
gescheitert ist. 
 
Positiv ist zu vermerken, dass die rein sta-
tistische Entlastung des Arbeitsmarktes 
durch den Einsatz von so genannter akti-
ver Arbeitsmarktpolitik bereits seit 2002 
deutlich geringer ausfiel als noch in den 
Jahren zuvor. So ging die Zahl der aus 
Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit (BA) 
im zweiten Arbeitsmarkt, also vor allem in 
Arbeitsbeschaffungs- und Strukturanpas-
sungsmaßnahmen (ABM und SAM) be-
schäftigten Menschen, im bisherigen Jah-
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resdurchschnitt 2003 um über 47 000 ge-
genüber dem Vorjahr zurück. Die Ausga-
ben der BA für diese Instrumente sanken 
in den ersten sechs Monaten dieses Jah-
res um knapp 323 Millionen Euro gegen-
über 2002. Ein ähnliches Bild zeigt sich 
bei der Förderung der beruflichen Weiter-
bildung (FbW). Hier wurden von Januar 
bis Juni fast 65 000 weniger Teilnehmer 
gefördert und gut 523 Millionen Euro we-
niger ausgegeben als im entsprechenden 
Vorjahreszeitraum. Diese zunehmend 
deutliche Umsteuerung in der Geschäfts-
politik der BA ist auch Konsequenz aus 
den inzwischen vorliegenden Eingliede-
rungsquoten der arbeitsmarktpolitischen 
Instrumente: Nur gut ein Drittel der Teil-
nehmer fand nach Abschluss einer Wei-
terbildungsmaßnahme eine neue, unge-
förderte Beschäftigung. Bei ABM waren es 
gerade einmal 13,6 Prozent. 
 
Die Bundesanstalt für Arbeit und ihre Ar-
beitsämter scheinen ihre Vermittlungsan-
strengungen hingegen inzwischen zu for-
cieren. So wurde die Aktivierung der Ar-
beitslosen deutlich verstärkt, was in der 
höheren Zahl von Abgängen aus Arbeits-
losigkeit in Beschäftigung, einer gesteiger-
ten Förderung von selbständiger Tätigkeit 
und einem vermehrten Verhängen von 
Sperrzeiten zu erkennen ist. Die Aufnah-
me selbst gesuchter Arbeit hat von Januar 
bis Juni gegenüber dem entsprechenden 
Vorjahreszeitraum kräftig zugenommen 
(um rund 106 000 auf 880 000). Außer-
dem gab es nach wie vor stark zuneh-
mende Abgänge in selbstständige Tätig-
keit (um knapp 55 000 auf 130 000), maß-
geblich unterstützt durch das Überbrü-
ckungsgeld und die neuen Existenzgrün-
dungszuschüsse (Ich-AG). In den bisher 
ausgewerteten Monaten Januar bis Mai 
2003 ist die Zahl der verhängten Sperrzei-
ten um knapp 30 Prozent gegenüber 2002 
gestiegen. Die neue Geschäftspolitik der 
Bundesanstalt für Arbeit zur Stärkung der 
Eigeninitiative und Mitwirkung der Arbeits-
losen zeigt also erste Erfolge und bestä-
tigt, dass der von den Arbeitgebern seit 
Jahren geforderte Kurswechsel ohne Al-
ternative ist. 
 
 

 

Zwischenbilanz Hartz: Wenig Wirkung, 
viel Bürokratie 
 
Die vom Gesetzgeber erhoffte Belebung 
des Arbeitsmarktes durch die so genann-
ten Hartz-Gesetze ist bisher weitgehend 
ausgeblieben. Dies kann deshalb nicht 
überraschen, weil sie bis auf die Neurege-
lungen zur geringfügigen Beschäftigung 
und zur so genannten Ich-AG an den 
Kernproblemen des Arbeitsmarktes vor-
beizielen bzw. mit erheblichen bürokrati-
schen Nebenwirkungen verbunden sind. 
 
Beispiel hierfür ist die neue Verpflichtung 
des gekündigten Arbeitnehmers, sich früh-
zeitig arbeitslos zu melden, die mit einer 
Informationspflicht des Arbeitgebers ver-
bunden wurde. Die Komplikationen be-
gannen bereits damit, dass der Gesetzge-
ber die Informationspflicht des Arbeitge-
bers schon mit Beginn des Jahres einset-
zen ließ, die frühzeitige Meldung des Ar-
beitnehmers aber erst ab Juli verlangte. 
Erst im Juni gab die Bundesanstalt für 
Arbeit dann bekannt, wie die Verwaltung 
die Vorschriften anwenden wird. Dabei 
stellte sich eine Vielzahl unterschiedlichs-
ter Fallkonstellationen heraus, die zu je-
weils unterschiedlichen Meldezeitpunkten 
des gekündigten Arbeitnehmers führen. 
Hierüber als Arbeitgeber richtig zu infor-
mieren, kommt der Quadratur des Kreises 
gleich. Der Gesetzgeber hat an dieser 
Stelle einmal mehr Sand ins Getriebe der 
Wirtschaft gestreut mit einer überbürokra-
tischen, lebensfernen Lösung. Die Einfüh-
rung einer Karenzzeit vor dem Arbeitslo-
sengeldbezug wäre einfacher und gleich-
zeitig wirkungsvoller.  
 
Weit zurück hinter den Regierungserwar-
tungen von 50 000 neuen Arbeitsplätzen 
bleibt auch das Programm „Kapital für Ar-
beit“. Für einen vergünstigten Kredit von 
bis zu 100 000 Euro soll im Gegenzug ein 
Arbeitsloser eingestellt werden. Erst weni-
ge Tausend Förderfälle gibt es hier zu 
vermelden, obwohl dieser Teil des Hartz-
Konzepts bereits ab November 2002 
durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau 
umgesetzt wurde. Zudem konzentrieren 
sich die Förderfälle nicht wie geplant auf 
den Osten, sondern spielen im Gegenteil 
weit überwiegend im Westen. Damit wird 
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erneut belegt, dass Zuschusslösungen 
nicht die notwendigen Reformen am Ar-
beitsmarkt ersetzen können.  
 
Zu einem Renner hat sich die Ich-AG ent-
wickelt, bei der aus Arbeitslosigkeit heraus 
mit einem bis zu drei Jahren laufenden 
Zuschuss die Selbständigkeit gefördert 
wird. Es bleibt aber abzuwarten, ob hier-
durch echte Beschäftigungseffekte erzielt 
werden oder ob die Mitnahmeeffekte do-
minieren. Der Gesetzgeber hat es der Ich-
AG auch deshalb besonders leicht ge-
macht, weil kein Konzept für die geplante 
selbständige Tätigkeit vorgelegt werden 
muss. Anders ist dies bei dem schon lan-
ge bestehenden „Überbrückungsgeld“, das 
mit etwas anderen Förderbedingungen 
ebenfalls erfolgreich die Selbständigkeit 
aus Arbeitslosigkeit fördert. Zurzeit kann 
sich ein Arbeitsloser zwischen den beiden 
Instrumenten entscheiden. Dabei besteht 
die Gefahr, dass mit der Ich-AG ohne 
durchdachte Konzepte Fördergelder versi-
ckern. 
 
 
Transfersysteme bei Arbeitslosigkeit – 
erste echte Reformschritte eingeleitet 
 
Mit der Verkürzung der Bezugsdauer des 
Arbeitslosengeldes geht der Gesetzgeber 
endlich eines der Kernprobleme am Ar-
beitsmarkt an. Damit wird ein Versäumnis 
der Hartz-Kommission in einem zentralen 
Punkt jetzt teilweise nachgeholt und lang-
jährigen Forderungen der BDA weit ent-
gegengekommen. Allerdings ist der 
Höchstbezug von 18 Monaten für über 55-
Jährige immer noch zu lang. Allein richtig 
wäre eine generelle Begrenzung auf 12 
Monate, wie es bis 1985 geregelt war. Zu 
lange Übergangsfristen verschieben die 
Wirkung außerdem ohne Not zu weit in die 
Zukunft. Dabei hat sich längst herausge-
stellt, dass mit längeren Bezugszeiten für 
ältere Arbeitslose vielfach nicht mehr ein 
Übergang in neue Arbeit, sondern nur in 
vorgezogene Rente verbunden ist. Diese 
Praxis zu stoppen, ist gesamtwirtschaftlich 
dringend erforderlich. Zum einen muss die 
Erwerbsbeteiligung Älterer in Deutschland 
aus demografischen Gründen deutlich 
erhöht werden. Zum anderen belasten die 
langen Bezugszeiten den Haushalt der 
Bundesanstalt für Arbeit und die Sozial-

systeme insgesamt beträchtlich und ver-
hindern über anhaltend hohe Beitragssät-
ze mehr Beschäftigung. Das Präsidium 
der BDA hat diese Grundsatzposition 
nochmals auf seiner Sitzung im April 2003 
unterstrichen. 
 
 

Beschluss des Präsidiums der BDA 
vom 28. April 2003 
 
„Das BDA-Präsidium fordert die Be-
grenzung der Bezugsdauer des Arbeits-
losengeldes auf maximal 12 Monate. 
Die Übergangsregelungen sollten sich 
auf das verfassungsrechtliche Maß be-
schränken, um dieses Beitragssatzsen-
kungspotential möglichst schnell zu er-
schließen.“ 
 

 
Mit der längst überfälligen Zusammenfüh-
rung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe 
soll endlich das Nebeneinander zweier 
teurer Systeme beendet werden, von de-
nen massive Fehlanreize für den Arbeits-
markt ausgehen. Denn die unbegrenzte 
Bezugsdauer der Arbeitslosenhilfe verhin-
dert in vielen Fällen die Arbeitsaufnahme. 
Und gleichzeitig bleiben immer noch viele 
offene Stellen im unteren Lohnbereich 
unbesetzt. Entscheidende Fragen der 
Ausgestaltung der neuen Leistung, die 
irreführend als „Arbeitslosengeld II“ be-
zeichnet wird, sind noch nicht beantwortet. 
Dies betrifft die Höhe, bei der nicht ganz 
klar ist, ob tatsächlich das allein richtige 
Niveau der Sozialhilfe als Begrenzung 
dient oder ob nicht doch Zuschläge und 
Übergänge wieder falsche Anreize setzen. 
Sichergestellt werden muss, dass er-
werbsfähige Hilfeempfänger künftig jede 
angebotene Arbeit auch annehmen. Den 
vollen Leistungssatz für Erwerbsfähige 
darf es deshalb nur gegen den Nachweis 
von Eigenbemühungen geben. Gleichzei-
tig müssen über ein echtes Kombi-
Einkommen bessere Anreize für die Be-
schäftigungsaufnahme gesetzt werden. 
Gerade die Aufnahme einer niedrig ent-
lohnten Arbeit muss sich stärker lohnen 
als bisher. Außerdem darf entgegen der 
Planung der Bundesregierung mit der 
neuen Leistung nicht die Bundesanstalt für 
Arbeit beauftragt werden. Hierdurch würde 
das Ziel ihres Umbaus zu einer effektiven 
und schlanken Arbeitsverwaltung konter-
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kariert. Stattdessen müssen die Arbeits-
ämter von versicherungsfremden Aufga-
ben entlastet und die ineffiziente Misch-
verwaltung aus Sozialversicherung und 
sozialer Fürsorge beendet werden. Für die 
Förderung der Arbeitslosen- und Sozialhil-
feempfänger, die aus Steuergeldern und 
nicht aus Beitragsmitteln der Arbeitslosen-
versicherung unterstützt werden, müssen 
die Kommunen zuständig sein. Die Über-
tragung zusätzlicher Aufgaben an die 
Kommunen muss allerdings mit einer zu-
verlässigen Finanzierung durch den Bund 
verbunden werden. 
 
 
Zeitarbeit im Tarifkorsett  
 
Der vorgesehene Ausbau der Zeitarbeit 
war eines der hoffnungsvoll stimmenden 
Elemente des Hartz-Konzepts. Eine 
durchgreifende Deregulierung sollte dieser 
Flexibilitätsreserve des Arbeitsmarktes zu 
mehr Aufschwung verhelfen. Was der Ge-
setzgeber daraus gemacht hat, ist hinge-
gen eine denkbar schlechte Vorlage. Zwar 
entfallen einige Beschränkungen für Zeit-
arbeit. Stattdessen werden Personal-
dienstleister aber gezwungen, ihren Mitar-
beitern bereits ab dem ersten Einsatztag 
die Arbeitsbedingungen des jeweiligen 
Einsatzbetriebes zu gewähren. Damit fällt 
die geltende zwölfmonatige Frist des Job-
Aqtiv-Gesetzes künftig weg. Aufgrund der 
Interventionen der BDA greift diese Ver-
schärfung erst zum 1. Januar 2004. Sie 
wird dann jedoch zu einem enormen büro-
kratischen Zusatzaufwand führen und 
Zeitarbeit deutlich verteuern. Der Zeitar-
beit werden damit Vorteile genommen, auf 
die bisherige Integrationserfolge im We-
sentlichen zurückzuführen waren. Zudem 
wird völlig ignoriert, dass die Mitarbeiter 
ausschließlich beim Zeitarbeitsunterneh-
men unter Vertrag stehen. Ob die sys-
temwidrige Gleichstellung mit der Stamm-
belegschaft der Einsatzbetriebe einer ver-
fassungsrechtlichen Prüfung standhalten 
kann, ist noch offen.  
 
Bis dahin können nur Tarifverträge abwei-
chende Regelungen treffen. Die dafür zu-
nächst vorgesehene Öffnungsklausel 
drohte in der Praxis aber ins Leere zu lau-
fen, da der Gesetzentwurf voraussetzte, 
dass sowohl Arbeitgeber als auch Arbeit-

nehmer an diesen Tarifvertrag unmittelbar 
gebunden sein müssen. Die BDA konnte 
im Gesetzgebungsverfahren noch die Er-
weiterung der gesetzlichen Öffnungsklau-
sel auf nicht Tarifgebundene erreichen, 
wenn diese die Anwendung solcher Tarif-
verträge im Arbeitsvertrag vereinbaren. In 
der ersten Hälfte des Jahres 2003 wurden 
insgesamt vier Branchentarifverträge zur 
Zeitarbeit geschlossen. Im Hinblick auf 
das gesetzliche Damoklesschwert des 
Gleichstellungsgrundsatzes war die Ver-
handlungsposition der Arbeitgeber gegen-
über den Gewerkschaften geschwächt. 
Der Bundesverband Zeitarbeit (BZA) hat 
gemeinsam mit den DGB-Gewerkschaf-
ten, darunter IG Metall, ver.di und IG BCE 
am 11. Juni 2003 einen Tarifabschluss er-
zielt, der eine vollständige Übertragung 
der Arbeitsbedingungen des Entleihbetrie-
bes auf die Zeitarbeitnehmer verhindert. 
Die ohne Tarifvertrag drohende Verteue-
rung kann damit zunächst für die Dauer 
von vier Jahren abgemildert werden. 
Gleichwohl wird eine komplette Tarifierung 
der Branche die Flexibilitätsreserve Zeit-
arbeit verteuern. Dies wird vor allem die 
Einsatzbetriebe treffen, da Zeitarbeitsun-
ternehmen ihre Kostensteigerungen wei-
tergeben müssen. Obwohl die konkreten 
Auswirkungen auf die Beschäftigungsent-
wicklung noch abzuwarten sind, lässt sich 
schon heute prognostizieren, dass der 
ursprünglich von der Hartz-Kom-mission 
angestrebte Wachstumsschub in jedem 
Falle hinter dem zurückbleiben wird, was 
ohne gesetzlich verordnetem Gleichstel-
lungsgrundsatz erreichbar gewesen wäre.  
 
Vor diesem Hintergrund ist auch die Ein-
richtung von Personal-Service-Agenturen 
(PSA) wenig sinnvoll. Den Hartz-Gesetzen 
zufolge sollen PSA ähnlich wie Zeitar-
beitsarbeitsunternehmen agieren und Ar-
beitslose zeitlich befristet mit dem Ziel 
einstellen, diese dauerhaft an Dritte zu 
vermitteln. Hierfür werden öffentlicher Zu-
schüsse gewährt. Obwohl bislang erst 
wenige PSA ihre Tätigkeit aufgenommen 
haben und eine Vielzahl von ihnen sich 
noch in der Anlaufphase befindet, zeich-
nen sich bereits erste Schwachpunkte ab. 
Die zur Mitarbeiterqualifizierung gewähr-
ten Zuschüsse werden vereinzelt zweck-
entfremdet, indem PSA-Betreiber für die 
Überlassung von Beschäftigten weitaus 
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geringere Gebühren berechnen, als dies 
nicht geförderten Zeitarbeitsunternehmen 
möglich ist. Unbefriedigend ist auch, dass 
bewährte Strukturen und Erfahrungen von 
regionalen Zeitarbeitsunternehmen im 
Vergabeverfahren oft nur unzureichend 
berücksichtigt werden. Aus Sicht der BDA 
kann das mit PSA verfolgte arbeitsmarkt-
politische Ziel ohne weiteres durch eine 
intensive Kooperation der Arbeitsämter mit 
den gewerblichen Anbietern erreicht wer-
den. Auf diese Weise könnte das ansons-
ten bestehende Risiko eines staatlich sub-
ventionierten Verdrängungswettbewerbs 
zu Lasten der gewerblichen Zeitarbeit von 
vornherein vermieden werden. Ernsthaft 
geprüft werden sollte, ob nicht über Integ-
rationsgutscheine für schwer vermittelbare 
Arbeitslose vergleichbare Integrationser-
folge über die gewerbliche Zeitarbeit zu 
erreichen sind.  
 

Beschäftigungschancen für ältere Ar-
beitnehmer verbessern 
 
Zur dringend notwendigen Erhöhung der 
Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitnehmer 
wurden mit dem ersten Gesetz für moder-
ne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt erste 
Maßnahmen getroffen, u. a. das Instru-
ment der Entgeltsicherung als Lohnaufsto-
ckung für Arbeitlose ab 50 Jahren, die 
Senkung der Altersgrenze für erleichterte 
befristete Beschäftigungsverhältnisse auf 
52 Jahren sowie die Befreiung des Arbeit-
gebers vom Beitrag zur Arbeitslosenversi-
cherung bei Einstellung eines Arbeitslosen 
ab 55 Jahren. Mit der geplanten Verkür-
zung der Bezugsdauer des  Arbeitslosen-
geldes – für über 55-Jährige allerdings 
immer noch bis zu 18 Monaten – ist ein 
wichtiger Schritt eingeleitet, um den not-
wendigen Paradigmenwechsel weg von 
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Quelle: OECD; eigene Darstellung; neuere Zahlen liegen nicht vor. 
 
 
der Frühverrentung und hin zu längeren 
Erwerbsbiographien voranzutreiben. Flan-
kiert werden muss dies jedoch durch eine 
umfassende Strategie zur Schaffung poli-
tischer Rahmenbedingungen, die Anreize 
zu längeren Erwerbsbiographien setzen 
und das vorzeitige Ausscheiden aus dem 
Erwerbsleben unattraktiv gestalten. 
 
Die deutsche Wirtschaft ist angesichts der 
demografischen Entwicklung – die Er-
werbsbevölkerung altert und geht zurück – 
immer mehr auf die Leistungsfähigkeit und 
das Erfahrungswissen älterer Arbeitneh-
mer angewiesen, um wirtschaftliches 
Wachstum zu sichern und um auf Dauer 

wettbewerbs- und innovationsfähig zu 
bleiben. Die BDA mahnt deshalb bereits 
seit langem, die Weichen in Richtung auf 
mehr Beschäftigung Älterer zu stellen. 
 
Gemeinsam mit Arbeitgeberorganisatio-
nen aus Dänemark, den Niederlanden und 
Irland sowie der Bertelsmann Stiftung hat 
die BDA das Projekt „Proage – Facing the 
challenge of demographic change“ initiiert. 
Ziel des Projektes ist es, im Dialog mit 
Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Wis-
senschaft und durch den Austausch von 
Erfahrungen und Methoden Strategien und 
Rezepte zur Erhöhung der Erwerbsbeteili-
gung älterer Arbeitnehmer zu entwickeln. 
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Im Gegensatz zu Deutschland – hier lag 
die Erwerbsquote Älterer im Jahr 2001 
nach wie vor unterhalb des EU Durch-
schnitts von 40 Prozent, nämlich bei 36,8 
Prozent – ist bei den europäischen Nach-
barn durch den Abbau von Frühverren-
tungsanreizen in den letzten Jahren ein 
positiver Trend zu verzeichnen. In den 
Niederlanden wurden beispielsweise 
durch den Abbau staatlicher Förderungen 
von tarifvertraglich vereinbarten Vorruhe-
standsregelungen und der Verschärfung 
der Zugangsvoraussetzungen zu Leistun-
gen bei Arbeitsunfähigkeit die Wege zum 
vorzeitigen Ausscheiden aus dem Er-
werbsleben deutlich erschwert. Auch in 
Dänemark wurden die Voraussetzungen 
für den Bezug einer Frührente wegen Ar-
beitslosigkeit oder der vorgezogenen So-
zialrente verschärft und der Leistungszeit-
raum begrenzt. Des Weiteren setzte der 
dänische Gesetzgeber Anreize für einen 
längeren Verbleib im Erwerbsleben, indem 
das Erzielen von Einkünften neben dem 
Bezug einer Rente erleichtert wurde.  
 
Ein entsprechendes Reformpaket für mehr 
Beschäftigungsdynamik in Deutschland 
insgesamt und gerade auch für ältere Ar-
beitnehmer hat die BDA vorgelegt. Dieses 
umfasst die Neujustierung sozialstaatlicher 
Anreize, die Deregulierung des Arbeits-
rechts, eine aktivierende Arbeitsförderung, 

eine beschäftigungsfördernde Tarifpolitik 
und eine nachhaltige Personal- und Wei-
terbildungspolitik sowie die Senkung der 
Personalzusatzkosten durch Ausgaben re-
duzierende Strukturreformen in der Sozi-
alversicherung.  
 
Für die betriebliche Praxis hat die BDA 
einen Leitfaden „Ältere Mitarbeiter im Be-
trieb“ entwickelt und im Frühjahr 2003 ak-
tualisiert. Unternehmen können sich mit 
gezielter Weiterbildung, Personalentwick-
lung und Arbeitsgestaltung frühzeitig auf 
die demografischen Veränderungen ein-
stellen, um daraus resultierende Probleme 
im Vorfeld zu vermeiden. Ausgangspunkt 
einer in diesem Sinne vorausschauenden 
Personalpolitik bildet dabei eine differen-
zierte Analyse der Altersstruktur in den 
Betrieben. Im Rahmen der Weiterbildung 
trägt jeder Einzelne Mitverantwortung für 
die Erhaltung seiner Beschäftigungsfähig-
keit. Jüngere Mitarbeiter sollten bereits 
frühzeitig das Lernen lernen damit kontinu-
ierliches Training im Alter zum Normalfall 
wird. Gleichzeitig erforderlich sind aber 
auch spezielle Qualifizierungsmaßnahmen 
für Ältere, die deren veränderte Lernge-
wohnheiten berücksichtigen. Strategien 
zur Sicherung der Beschäftigungs- und 
Innovationsfähigkeit sollten sich generell 
am Prinzip des Lebenslangen Lernens 
orientieren.  

 
 

 
Maßnahmen zur Erhöhung der Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitnehmer 
 
• Umfassende Deregulierung des Arbeitsrechts: Mehr personalwirtschaftliche 

Bewegungsfreiheit, insbesondere durch Lockerung des restriktiven Kündigungs-
schutzes, erleichtert Unternehmen Neueinstellungen und verbessert somit auch 
die Beschäftigungsperspektive älterer Arbeitnehmer. 

 
• Abbau von Frühverrentungsanreizen im Arbeitsförderungsrecht: Die lange 

Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes für ältere Arbeitslose ermöglicht viel zu früh 
einen sozial abgefederten Übergang in die vorgezogene Rente. Statt Versorgungs-
leistungen brauchen wir aber neue Brücken in Beschäftigung, gerade für ältere Ar-
beitslose. 

 
• Abbau von Senioritätsprivilegien und mehr Leistungsorientierung in den Ta-

rifverträgen: Für Betriebe ist die Beschäftigung älterer Mitarbeiter oft mit hohen 
Kosten verbunden, da Entlohnung, Kündigungsschutz und Betriebsverfassungsge-
setz auf die Dauer der Betriebszugehörigkeit abstellen. Dies wirkt häufig als Be-
schäftigungsbremse für ältere Arbeitnehmer. 
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• Eine zukunftsgerichtete Personal- und betriebliche Weiterbildungspolitik zur 

Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit: In einer sich technologisch immer 
schneller wandelnden Arbeitswelt sind Qualifizierung und Weiterbildung eine zent-
rale Säule des Wirtschaftswachstums. Wirtschaft und Beschäftigte müssen sich 
dabei gleichermaßen der Aufgabe des lebenslangen Lernens annehmen. 

 
• Anhebung des Renteneintrittsalters: Angesichts steigender Lebenserwartung ist 

die schrittweise Verlängerung der Lebensarbeitszeit nach 2010 verbunden mit 
deutlicheren Abschlägen bei vorzeitigem Rentenzugang unverzichtbar. Darauf 
müssen sich Arbeitnehmer und Betriebe rechzeitig einstellen.  

 

 
 
Schwerbehinderte Arbeitnehmer: Quote 
bleibt vorerst bei fünf Prozent 
 
Die Politik hat es nach wie vor versäumt, 
durch den Abbau der Regulierungsdichte 
und der Kostenlasten für Arbeitgeber die 
Beschäftigungschancen von schwerbehin-
derten Menschen nachhaltig zu verbes-
sern. Durch das Gesetz zur Änderung von 
Fristen und Bezeichnungen im Sozialge-
setzbuch IX und zur Änderung anderer 
Gesetze (Fristengesetz) vom April 2003 
wurde die Beschäftigungspflichtquote vor-
erst nur bis zum 1. Januar 2004 auf fünf 
Prozent gehalten. Eine dauerhafte Absen-
kung der Pflichtquote auf fünf Prozent 
konnte bisher noch nicht durchgesetzt 
werden, obwohl die Kampagne zur Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit schwerbe-
hinderter Menschen vor dem Hintergrund 
der gesamtwirtschaftlich schwierigen Lage 
und dem allgemeinen negativem Trend 

auf dem Arbeitsmarkt als Erfolg zu bewer-
ten war – die Zielmarke, die Arbeitslosig-
keit von Menschen mit Behinderungen 
innerhalb von drei Jahren um 25 Prozent 
zu senken, wurde nur um ein Prozent ver-
fehlt. 
 
Derweil bereitet das Bundesministerium 
für Gesundheit und Soziales eine erneute 
Novellierung des gerade erst reformierten 
Schwerbehindertenrechts (Sozialgesetz-
buch IX) mit weiteren Erschwernissen für 
die Beschäftigung von Menschen mit Be-
hinderungen vor. In den laufenden Dis-
kussionsprozess zur Verbesserung der 
beruflichen Integration schwerbehinderter 
Menschen setzt sich die BDA weiterhin 
dafür ein, dass es auch zu einem späteren 
Zeitpunkt nicht zu einer Erhöhung der 
Pflichtquote kommt, sondern eine Entlas-
tung der Unternehmen von Kosten und 
Bürokratie erreicht wird. 

 
 
 

Girls’ Day 2003 
 
Die BDA begrüßt die im Vergleich zum Vorjahr nochmals deutlich gestiegene Beteiligung 
der Unternehmen am Girls’ Day 2003. Insgesamt  ermöglichten am 8. Mai 3887 Betriebe, 
Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Behörden über 100.000 Mädchen einen Ein-
blick in die Arbeitswelt. Auch die BDA lud 30 Oberstufenschülerinnen ein, die Arbeit der 
Bundesvereinigung einen Tag lang kennen zu lernen. Die Erweiterung des Berufswahl-
verhaltens junger Frauen ist wichtig, da sich die Schulabgängerinnen nach wie vor für ein 
enges Berufsspektrum und gegen technische und naturwissenschaftliche Berufe ent-
scheiden. Zum anderen trägt eine fundierte und frühzeitige Berufsorientierung dazu bei, 
die hohen Abbrecherquoten der Auszubildenden und Studierenden zu verringern. Aber 
auch Jungen setzten sich am 8. Mai mit ihrer Berufsplanung auseinander. Für sie ergab 
sich die Gelegenheit in regionalen Arbeitskreisen und an den Schulen mit Pädagogen zu 
einer intensiven Auseinandersetzung mit ihren persönlichen Berufs- und Lebenszielen.    
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Der Schlüssel zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf liegt im Ausbau der 
Kinderbetreuung 
 
Chancengleichheit im Berufsleben und die 
Vereinbarkeit von Familie und Arbeitswelt 
sind in vielen Unternehmen wichtige The-
men der Personalpolitik. Ende des Jahres 
2003 werden die Spitzenverbände der 
deutschen Wirtschaft zusammen mit der 
Bundesregierung die Bilanz ihrer im Juli 
2001 getroffenen Vereinbarung zur Förde-
rung der Chancengleichheit von Frauen 
und Männern in der Privatwirtschaft vorle-
gen. Dieses Engagement verdeutlicht 
auch die Ausrichtung der 10. Verleihung 
des Total E- Quality Prädikats am 
15.05.2003 durch die BDA. 15 Unterneh-
men und Institutionen aus dem gesamten 
Bundesgebiet wurden für ihre an Chan-
cengleichheit ausgerichtet Personalpolitik 
ausgezeichnet. Mehr als eine Million Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in über 60 
Unternehmen und Institutionen aus  Wirt-
schaft, Verwaltung und Wissenschaft profi-
tieren heute von einem an Total E- Quality 
ausgerichteten Personalmanagement. Um 
auch die zahlreichen Maßnahmen und 
Aktivitäten der Unternehmen zu erfassen, 
die sich nicht für das Total E- Quality Prä-
dikat bewerben oder eine Auditierung bei 
der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung an-
streben, haben die Spitzenverbände der 
deutschen Wirtschaft zusammen mit dem 
Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend beim Institut der deut-
schen Wirtschaft in Köln eine repräsentati-
ve Befragung zur Balance von Familie und 
Beruf in deutschen Unternehmen in Auf-
trag gegeben. Die Befragung soll aufzei-
gen, was die Unternehmen hier bereits 
leisten und in welchen Bereichen die Hin-
dernisse für ein Unternehmensengage-
ment liegen. Das größte Handycap für 
Mütter, die erwerbstätig sind, oder werden 
wollen, ist nach wie vor das unzureichen-
de Angebot von Kinderbetreuungsplätzen. 
Gegenwärtig sind nur knapp ein Drittel der 
Eltern mit der Betreuungssituation ihrer 
Kinder zufrieden. Aus Sicht der BDA geht 
es bei dem notwendigen Strukturwandel 
im Bereich der Kinderbetreuung aber nicht 
nur um den quantitativen Ausbau, sondern 
auch um eine stärkere Flexibilisierung der 
Angebote und nicht zuletzt um eine quali-
tative Verbesserung bei der Kinderbetreu-
ung. Inwieweit die Bundesregierung ihr 
Vorhaben verwirklichen wird, in jedem 
Bundesland eine bedarfsgerechte Betreu-
ungsquote, gerade auch für Kinder unter 
drei Jahren, zu realisieren scheint weiter-
hin fraglich: Das vom Bund gewählte Fi-
nanzierungsmodell sieht vor, dass die 
Kommunen in den nächsten vier Jahren 
jährlich 1,5 Mrd. Euro in die Kinderbetreu-
ung investieren, die bei den Kommunen 
infolge der Umsetzung des Hartz-
Konzepts als Minderausgaben anfallen 
sollen.  
 

 
 
 
4. Arbeitsrecht 
 
 
Erst die Arbeit dann das Wachstum  
 
Das Arbeitsrecht in Deutschland ist zu 
einer Fessel für den deutschen Arbeits-
markt degeneriert. Sowohl in seinem kol-
lektiven wie in seinem individuellen Teil ist 
es längst ein undurchdringlicher Wirrwarr 
von Einzelnormen und Einzelregelungen 
geworden. Der Gesetzgeber hat in den 
letzten Jahren in vielen Bereichen weitere 
Verunsicherungen und noch mehr Zersplit-
terung geschaffen. Dies gilt besonders für 
die so genannte Novellierung des Be-
triebsverfassungsgesetzes im Jahre 2001, 

das Teilzeit- und Befristungsgesetz, die 
hektischen Änderungen beim Kündi-
gungsschutz nach der Regierungsüber-
nahme durch die rot-grüne Koalition im 
Jahre 1998 und schließlich auch für die 
Änderungen beim Recht des Betriebs-
übergangs sowie die völlig unnötige und 
rechtstechnisch in keiner Weise gebotene 
Einbeziehung des Arbeitnehmers in den 
Verbraucherbegriff im BGB und die Aus-
weitung des Rechts der allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen auf das Arbeitsrecht. 
Dies sind nur einige Beispiele der letzten 
Jahre. 
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Bundesregierung und die Mehrheiten im 
Bundestag verschanzen sich zur Begrün-
dung solcher Änderungen entweder hinter 
europäischen Vorgaben oder aber sie 
handeln, um in Einzelfällen auftretende 
oder auch nur vermeintliche Rechts- und 
damit Schutzlücken zu schließen. Beides 
ist häufig falsch. Die zumeist in Richtlinien-
form ergehenden Bestimmungen der Eu-
ropäischen Union werden vielfach nicht 
nur umgesetzt sondern weit übertroffen. 
Die Ministerialverwaltung hat offensichtlich 
höchstes Interesse daran, Deutschland 
zum Weltmeister der Regulierungsdichte 
im Arbeitsrecht werden zu lassen. Am En-
de steht ein unüberschaubarer Wust von 
bürokratischen Regelungen. Das letztjäh-
rige Sachverständigengutachten verdeut-
licht diese Problemlage anschaulich.  
 
Mit der Initiative BDA-pro-job.de hat die 
Bundesvereinigung der deutschen Arbeit-
geberverbände ein Gesamtkonzept für 
eine moderne Arbeitsmarktverfassung und 
dabei im Besonderen für ein modernes 
Arbeitsrecht vorgelegt, das nun erste, 
wenn auch zaghafte Früchte trägt. Ohne 
die Initiative der BDA zum Thema Kündi-
gungsschutz, Flexibilisierung bei befriste-
ten Arbeitsverhältnissen, Reformen der 
Betriebsverfassung und schließlich ein 
modernes Verständnis des Günstigkeits-
prinzips im Tarifvertragsgesetz wären die-
se und weitere Themenkreise sicher nicht, 
zumindest aber nicht so schnell Gegens-
tand der aktuellen politischen Diskussio-
nen geworden. 

Diese Arbeit wird auch in den kommenden 
Monaten ein zentrales Betätigungsfeld der 
Arbeit der BDA sein, um weiter für mehr 
Flexibilität im Arbeitsrecht zu werben und 
damit neue Beschäftigung überhaupt erst 
möglich zu machen, und um weitere Ge-
setzesvorhaben, die das deutsche Arbeits-
recht noch unflexibler machen würden, zu 
verhindern. Dies gilt insbesondere für die 
bevorstehende Umsetzung der so genann-
ten Antidiskriminierungsrichtlinien in das 
deutsche Zivil- und Arbeitsrecht.  
 
 
Agenda 2010: Gesetz zu Reformen am 
Arbeitsmarkt 
 
Mit dem Gesetz zu Reformen am Arbeits-
markt will die Bundesregierung die arbeits-
rechtlichen Elemente der Agenda 2010 
umsetzen. Wirtschaftsinstitute, internatio-
nale Wirtschaftsorganisationen und supra-
nationale Institutionen, wie die Kommissi-
on der Europäischen Union, mahnen seit 
mehreren Jahren eine durchgreifende Er-
neuerung der zentralen Felder des deut-
schen Arbeitsmarktes, und damit insbe-
sondere des Kündigungsschutzrechts, bei 
dessen Durchregulierung Deutschland im 
OECD-Vergleich einen Spitzenplatz inne-
hält, an.  
 
Der Gesetzesentwurf setzt das psycholo-
gisch wichtige Signal, die überregulierte 
Arbeitsmarktverfassung und falsche sozi-
alrechtliche Anreize zu erkennen und zu
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mindest im Ansatz anzugehen. Die ar-
beitsrechtlichen Änderungen liegen im 
Bereich des Kündigungsschutzes und des 
Rechts der Befristungen. Die im Referen-
tenentwurf vorgesehene Flexibilisierung 
des Kündigungsschutzes geht in die richti-
ge Richtung, reicht aber bei Weitem nicht 
aus. Um die Beschäftigungsbarriere des 
deutschen Kündigungsschutzrechts zu 
überwinden, sind mutigere Schritte erfor-
derlich. 
 
Die Änderungen im Rahmen der Sozial-
auswahl durch die Begrenzung der Sozi-
alauswahlkriterien, die Möglichkeit der 
Herausnahme von Leistungsträgern aus 
der Sozialauswahl sowie die Möglichkeit 
der Vereinbarung von Namenslisten zwi-
schen Arbeitgeber und Betriebsrat im 
Rahmen eines Interessenausgleichs 
schaffen mehr Rechtssicherheit und ge-
hen insgesamt in die richtige Richtung. 
 
Die Flexibilisierung des Schwellenwertes 
im Kündigungsschutzgesetz dadurch, 
dass befristet beschäftigte Arbeitnehmer 
künftig bei der Berechnung der maßgebli-
chen Arbeitnehmerzahl nicht mehr mitzu-
zählen sind, ist eine marginale Verbesse-
rung. Notwendig ist es, den Schwellenwert 
von mehr als fünf Arbeitnehmern auf mehr 
als 20 Arbeitnehmer heraufzusetzen. Dies 
wäre eine spürbare Entlastung für kleine 
Betriebe, die durch Rechtsunsicherheit 
und Undurchschaubarkeit des Kündi-
gungsschutzgesetzes besonders belastet 
sind. Gleichzeitig sollte die Wartezeit von 
sechs auf 36 Monate verlängert werden. 
 
Die vorgesehene Möglichkeit einer Abfin-
dungsoption für betriebsbedingte Kündi-
gungen verbessert die bisherige Situation 
nicht wesentlich. Sie schafft weder mehr 
Rechtssicherheit noch vereinfacht sie das 
Kündigungsschutzverfahren. Insbesonde-
re für kleine und mittlere Betriebe wird die 
Abfindungsoption keine Lösung sein. Mit 
der von der Regierung vorgesehenen Lö-
sung ist vielmehr die Gefahr verbunden, 
dass die Abfindungshöhe bei 0,5 Monats-
verdiensten als untere Grenze für jede 
Abfindung festgeschrieben wird. Dies ist 
aber ein viel zu hoher Sockelbetrag, der 
zumindest auf 0,25 Monatsgehälter abge-
senkt werden muss. Eine zielführende 
Abfindungslösung lässt sich ohnehin nur 

erreichen, wenn Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer im Kündigungsschutzprozess die 
Möglichkeit eingeräumt wird, ohne weitere 
Voraussetzungen einen Antrag auf Auflö-
sung des Arbeitsverhältnisses gegen Zah-
lung einer Abfindung zu stellen, wenn die 
Kündigung keinen Bestand hat.  
 
Die für Existenzgründer vorgesehenen 
Erweiterungen beim Abschluss befristeter 
Arbeitsverträge ohne Vorliegen eines 
Sachgrundes sind begrüßenswert. Sie 
schaffen zumindest für die vorgesehene 
Zielgruppe der Unternehmensneugründer 
ein höheres Maß an Flexibilität. Erforder-
lich ist aber auch in diesem Zusammen-
hang ein mutigerer Schritt. Die Möglichkeit 
der sachgrundlosen Befristung sollte für 
alle Arbeitgeber auf fünf Jahre erweitert 
werden; zudem sollte das hochbürokrati-
sche und kontraproduktive Ersteinstel-
lungsgebot abgeschafft und durch die Ein-
führung einer Mindestzeitspanne von 
sechs Monaten zwischen zwei Arbeitsver-
hältnissen ersetzt werden.  
 
Im Gegensatz zur Bundesregierung haben 
sowohl CDU/CSU- als auch FDP-Bundes-
tagsfraktion sowie verschiedene Bundes-
länder umfassendere Reformkonzepte 
vorgelegt. Diese beschränken sich nicht 
auf Änderungen des Kündigungsschutz-
gesetzes und des Rechts der Befristun-
gen, sondern sehen u. a. auch Änderun-
gen des Tarifvertragsgesetzes, des Be-
triebsverfassungsgesetzes, des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes und des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (Betriebsüber-
gang) vor.  
 
 
Betriebliche Bündnisse für Arbeit und 
Tarifrecht  
 
Betriebliche Bündnisse für Arbeit bestehen 
in der Praxis in großer Anzahl. Sie sichern 
die Arbeitsplätze der Belegschaft und die 
Existenz von Unternehmen. Im Regelfall 
werden dabei mit Zustimmung des Be-
triebsrats zwischen dem Arbeitgeber und 
den einzelnen Arbeitnehmern Vereinba-
rungen getroffen, die für den einzelnen 
Arbeitnehmer einen Verzicht auf Vorteile 
aus dem Tarifvertrag vorsehen, während 
der Arbeitgeber hierfür eine Arbeitsplatz-



 

 - 18 -

garantie gibt oder sich verpflichtet, neue 
Arbeitsplätze zu schaffen. 
 
Aufgrund der Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts befinden sich solche 
betriebliche Bündnisse für Arbeit aber häu-
fig in einer rechtlichen Grauzone. Das 
Bundesarbeitsgericht lässt aufgrund des 
so genannten „Sachgruppenvergleichs“ 
nicht zu, dass Entlohnung oder Arbeitszeit 
mit Arbeitsplatzsicherheit in einen einheit-
lichen Günstigkeitsvergleich einbezogen 
werden. Diese Rechtsprechung ignoriert, 
dass es für den einzelnen Arbeitnehmer in 
besonderen Situationen durchaus günsti-
ger sein kann, vom Tarifvertrag abzuwei-
chen, um z.B. länger zu arbeiten und da-
durch seinen Arbeitsplatz zu sichern. In 
diesem Punkt sind sich Arbeitgeber, Be-
triebsrat und Arbeitnehmer fast immer ei-
nig. Damit solche sinnvolle betriebliche 
Bündnisse für Arbeit endlich auf eine 
rechtssichere Grundlage gestellt werden, 
fordert die BDA eine Klarstellung des 
Günstigkeitsprinzips im Tarifvertragsge-
setz.  
 
In § 4 Abs. 3 TVG ist geregelt, dass von 
Vereinbarungen der Tarifvertragsparteien 
nur zu Gunsten des Arbeitnehmers abge-
wichen werden kann. Es muss klargestellt 
werden, dass eine Abweichung vom Tarif-
vertrag als günstiger für den einzelnen 
Arbeitnehmer gilt, wenn sie der Arbeits-
platzsicherheit dient und der Betriebsrat 
ihr zugestimmt hat. In Betrieben ohne Be-
triebsrat müssen zwei Drittel der Beleg-
schaft zustimmen. Diese Klarstellung ist 
sowohl im Interesse von Unternehmen wie 
auch der betroffenen Belegschaften. 
 
Die Überlegungen, betriebliche Bündnisse 
für Arbeit auf eine rechtssichere Grundla-
ge zu stellen, sind ein wichtiger Pfeiler, um 
die Tarifautonomie in Deutschland zu si-
chern. Der Gesetzgeber wird sich hierauf 
jedoch nicht beschränken können. Das 
„Haus der Tarifautonomie“ benötigt weite-
re stützende Elemente, soll es nicht auf 
kurz oder lang einstürzen. Die Arbeits-
kämpfe in den neuen Bundesländern im 
Bereich der Metall- und Elektroindustrie 
wie auch der Stahlindustrie und der vo-
rangegangene Arbeitskampf der Piloten-
vereinigung Cockpit bei der Deutschen 
Lufthansa oder das Verhalten der Gewerk-

schaft der Lokomotivführer bei der Deut-
schen Bahn haben deutlich gemacht, dass 
die Tarifautonomie nur erhalten werden 
kann, wenn Arbeitskämpfe wieder den 
Charakter erhalten, den sie nach der 
Rechtsprechung ohnehin haben sollten: 
Ultima Ratio bei der Durchsetzung von 
tariflichen Forderungen zu sein. Diesen 
Charakter haben die Arbeitskämpfe längst 
verloren. Dies liegt nicht zuletzt daran, 
dass – gestützt durch eine vielfach unkon-
turierte Rechtsprechung der Arbeitsgerich-
te – immer häufiger kleine und kleinste 
Gruppen von Arbeitnehmern in der Lage 
sind, ihr eigenes Unternehmen oder bei 
gezielten Fernwirkungen sogar ganze 
Branchen schwer zu schädigen, indem 
ausgewählte Unternehmen faktisch in die 
Stilllegung getrieben werden. Eine Min-
derheit hat es so in der Hand, die Mehrheit 
der Arbeitnehmer zu dominieren und 
schweren volkswirtschaftlichen Schaden 
hervorzurufen.  
 
Für eine praxisgerechte Ausgestaltung 
des Arbeitskampfrechtes sind verschiede-
ne Ansatzpunkte denkbar. So sollten Ar-
beitskämpfe künftig davon abhängig ge-
macht werden, dass die Gewerkschaft bei 
einem Aufruf zum Streik von einer ausrei-
chenden Mehrheit ihrer eigenen Mitglieder 
im umkämpften Tarifgebiet unterstützt 
wird; das Erreichen eines solchen Quo-
rums muss eine echte Legitimationsgrund-
lage darstellen, auf deren Fehlen sich 
auch am Arbeitskampf nicht beteiligte, 
wohl aber von ihm betroffene Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer berufen können. 
Schließlich muss die Verteilung des Ent-
geltrisikos bei Arbeitskämpfen neu austa-
riert werden. Kommt es infolge von Ar-
beitskämpfen zu einem Arbeitsausfall in 
einem vom Arbeitskampfgeschehen nicht 
unmittelbar betroffenen Unternehmen, 
muss der Arbeitgeber vom Risiko entlastet 
werden, ohne eine Arbeitsleistung zu er-
halten, Entgelt zahlen zu müssen. Dies gilt 
unabhängig davon, ob der Arbeitskampf in 
derselben Branche, in einer anderen 
Branche oder sogar im Ausland geführt 
wird. Darüber hinaus muss grundsätzlich – 
gegebenenfalls ebenfalls auf der Grundla-
ge einer gesetzlichen Anordnung – klarge-
stellt werden, dass vor Arbeitskämpfen ein 
Schlichtungs- und/oder Abkühlungsverfah-
ren durchzuführen ist.  
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Diese Änderungen bzw. Ergänzungen sind 
notwendig, denn es gibt keinen rechtlich 
geschützten Anspruch auf unverhältnis-
mäßig in die Rechte Dritter eingreifende 
Streiks. 
 
 
„Wer wählt, zählt nicht“ – Neues zum 
BetrVG 
 
Die Novellierung des Betriebsverfas-
sungsgesetzes hat viele Rechtsfragen 
hervorgerufen. Das Bundesarbeitsgericht 
hatte sich in einer mit Spannung erwarte-
ten Entscheidung mit der Frage auseinan-
derzusetzen, ob Leiharbeiter bei der Be-
rechnung der Schwellenwerte für die Be-
triebsratsgröße im entleihenden Betrieb 
mitzuzählen sind. Der Streit ergab sich auf 
Grund der Novellierung des BetrVG im 
Jahre 2001, nach der erstmals den Leih-
arbeitern in § 7 Satz 2 BetrVG ein Wahl-
recht zum Betriebsrat des Entleiherbe-
triebs zugebilligt wurde. Dazu wurde zum 
Teil vertreten, dass die Leiharbeiter auch 
bei der Berechnung der Schwellenwerte 
für die Betriebsratsgröße mitzuzählen sei-
en („Wer wählt, der zählt“). Folge wäre 
eine erhebliche Vergrößerung der Anzahl 
der Betriebsratsmitglieder gewesen. 
 
Das Bundesarbeitsgericht hat zutreffend 
entschieden, dass Leiharbeiter bei der 
Berechnung der Betriebsratsgröße nicht 
zu berücksichtigen sind (BAG v. 16.4.2003 
– 7 ABR 53/02, BDA Rs. II/58 v. 
17.4.2003). Es teilt damit die von der BDA 
von Anfang an vertretene Auffassung, 
dass nach der Änderung des Betriebsver-
fassungsgesetzes Leiharbeiter zwar ein 
aktives Wahlrecht im Entleiherbetrieb ha-
ben, nach wie vor aber nicht bei der Be-
rechnung der Schwellenwerte einbezogen 
werden dürfen. Die BDA hat durch eine 
intensive publizistische Tätigkeit den Bo-
den für die zutreffende Auslegung der 
Frage bereitet, wer grundsätzlich Arbeit-
nehmer des Betriebs ist. Arbeitnehmer 
ohne Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber 
kommen dafür nicht in Betracht. So konnte 
eine Erhöhung der Zahl der Betriebsrats-
mitglieder und eine Ausweitung des Ar-
beitnehmerbegriffs auf betriebsfremde Ar-
beitskräfte verhindert werden.  
 
 

Europäische Aktiengesellschaft 
 
Im Februar hat das Bundesjustizministeri-
um einen Diskussionsentwurf zur Einfüh-
rung der Europäischen Aktiengesellschaft 
in Deutschland vorgelegt. Damit sollen die 
rechtlichen Voraussetzungen zur Umset-
zung der Verordnung zur Schaffung einer 
Societas Europaea (SE), die im Oktober 
2004 in Kraft tritt, geschaffen werden. Der 
Entwurf beschränkt sich auf die gesell-
schaftsrechtlichen Rahmenbedingungen. 
Als wichtigste Neuregelung sieht er auch 
für Unternehmen, die eine SE mit Sitz in 
Deutschland gründen oder eine bestehen-
de Aktiengesellschaft in eine SE umwan-
deln, die Wahlmöglichkeit zwischen dem 
dualistischen Modell mit Vorstand und 
Aufsichtsrat und dem monistischen Modell 
mit einem Verwaltungsrat als einheitlichem 
Leitungsorgan vor. 
 
Die Regelungen zur unternehmerischen 
Mitbestimmung sollen in Umsetzung der 
Richtlinie über die Beteiligung der Arbeit-
nehmer in der Europäischen Aktiengesell-
schaft später in den Gesetzentwurf aufge-
nommen werden. Mit einer entsprechen-
den Vorlage des zuständigen Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Arbeit ist in 
der zweiten Jahreshälfte zu rechnen. Da-
bei ist bereits jetzt abzusehen, dass auf-
grund der engen europäischen Vorgaben 
die deutschen Regelungen zur unterneh-
merischen Mitbestimmung zumindest in 
einer von deutschen Unternehmen domi-
nierten SE zur Anwendung gelangen. Dies 
dürfte einschneidende Folgen für das Inte-
resse an einer deutschen Beteiligung an 
dieser Gesellschaftsform haben und damit 
zu einem weiteren Standortnachteil 
Deutschlands führen. Deshalb muss bei 
der Umsetzung der Richtlinie ein besonde-
res Augenmerk auf Regelungen gerichtet 
werden, welche die Attraktivität der Ge-
sellschaftsform SE auch für deutsche Un-
ternehmen gewährleisten.  
 
 
Insolvenzsicherung von Arbeitszeitkon-
ten 
 
Die Flexibilisierung von Arbeitszeiten 
schreitet fort. Jahresarbeitszeitregelungen, 
Arbeitszeitkorridore sowie Lebens- und 
Langzeitarbeitskonten geben Unterneh-
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men und Belegschaft die Möglichkeit, be-
triebliche Arbeitszeiten an die jeweilige 
Auftrags- und Beschäftigungslage anzu-
passen und gleichzeitig die individuelle 
Arbeitszeit von der betrieblichen Regelar-
beitszeit zu entkoppeln. Dabei werden 
insbesondere Langzeitarbeitskonten bis-
her noch zurückhaltend genutzt. Die ge-
ringe Verbreitung von Langzeitkonten ist 
unter anderem auch auf die komplizierte 
sozialversicherungsrechtliche Flankierung 
zurückzuführen. 
 
Arbeitszeitkonten unterliegen ab einer be-
stimmten zeitlichen Dauer und einer be-
stimmten Größe des Wertguthabens einer 
Insolvenzsicherungsregelung. Im vergan-
genen Jahr haben die Gewerkschaften 
verstärkt Bestrebungen gezeigt, den Insol-
venzsicherungsschutz bei Arbeitszeitkon-
ten zu verschärfen. Sie fordern insbeson-
dere die Festlegung bestimmter Insol-
venzsicherungswege sowie die Einführung 
konkreter Sanktionen bei Verletzung der 
Insolvenzsicherungspflicht.  
 
Am 1. August 2003 ist eine Neuregelung 
zu Arbeitszeitkonten in Kraft getreten. Die-
se beinhaltet keine wesentlichen Ver-
schärfungen der Insolvenzsicherungs-
pflicht. Neu ist eine Informationspflicht des 
Arbeitgebers gegenüber den betroffenen 
Arbeitnehmern über die vorgenommene 
Insolvenzsicherung. Diese Änderung be-
deutet weitere bürokratische Hindernisse 
für die Nutzung von langfristigen Arbeits-
zeitkonten. Darüber hinaus steht künftig 
nicht mehr - wie bisher - nur der Aus-
gleichszeitraum, von dessen Überschrei-
ten an eine Insolvenzsicherung erforder-
lich ist, zur Disposition der Tarifvertrags-
parteien, sondern auch der an der Be-
zugsgröße in der Sozialversicherung ori-
entierte Schwellenwert für die Höhe des 
Arbeitszeitguthabens. Damit wird den Ta-
rifvertragsparteien die Möglichkeit an die 
Hand gegeben, diese Grenze zu verschie-
ben, die Insolvenzsicherung also auch zu 
einem späteren als im Gesetz vorgesehe-
nen Zeitraum eingreifen zu lassen. Weiter 
wird hinsichtlich der sozialversicherungs-
rechtlichen Flankierung von Arbeitszeit-
konten neben dem bisher notwendigen 
„Summenfeldermodell“ noch ein weiteres 
modifiziertes „Mehrkontenmodell“ zuge-
lassen. 

Antidiskriminierungsrichtlinien dürfen 
nicht belastend umgesetzt werden  
 
Für die Umsetzung der das Arbeits- und 
Sozialrecht betreffenden so genannten 
Antidiskriminierungs-Richtlinien 
2000/78/EG (Rahmenrichtlinie, Verbot der 
Diskriminierung wegen der Religion, Welt-
anschauung, sexuellen Ausrichtung, des 
Alters und einer Behinderung) und 
2000/43/EG (Antirassismusrichtlinie, Ver-
bot der Diskriminierungen aufgrund der 
Rasse und Ethnie) ist kürzlich dem Bun-
desministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend die Federführung ü-
bertragen worden. Dieses soll, in Zusam-
menarbeit mit den anderen Ressorts, ein 
einheitliches Antidiskriminierungsgesetz 
schaffen. Dabei soll zugleich die jüngst 
novellierte Gleichbehandlungsrichtlinie 
73/2002/EG, die eine Diskriminierung we-
gen des Geschlechts verbietet, mit in den 
Gesetzentwurf einbezogen werden. Mit 
dem Inkrafttreten des Antidiskriminie-
rungsgesetzes ist nicht vor dem 1. Januar 
2005 zu rechnen, weil nach bisherigem 
Planungsstand der entsprechende Ge-
setzentwurf erst kurz vor der Sommerpau-
se 2004 in den Bundestag eingebracht 
werden soll. 
 
Etwas anderes gilt für die Umsetzung des 
auf das allgemeine Zivilrecht zielenden 
Teils der Antirassismusrichtlinie: Mit der 
erneuten Vorlage eines Entwurfs für ein 
zivilrechtliches Antidiskriminierungsgesetz 
durch das Bundesministerium der Justiz 
muss in Kürze gerechnet werden. Der 
BDA war es – unterstützt unter anderem 
durch die Kirchen – in der vergangenen 
Legislaturperiode gelungen, einen ersten 
Entwurf des Justizministeriums zu verhin-
dern, der zu unakzeptablen Beschränkun-
gen der Privatautonomie geführt hätte. 
Zurzeit ist zwischen den Koalitionsfraktio-
nen umstritten, welche Diskriminierungs-
merkmale das zivilrechtliche 
Antidiskriminierungsgesetz erfassen soll. 
Die SPD hat sich dafür stark gemacht, den 
zivilrechtlichen Bereich entsprechend der 
Vorgabe der Antirassismusrichtlinie auf die 
Merkmale ethnische Herkunft und Rasse 
zu beschränken. Demgegenüber wollen 
Bündnis 90/Die Grünen das Gesetz auf 
weitere Merkmale ausdehnen.  
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Die BDA wird sich weiter dafür einsetzen, 
dass die aus Sicht der Wirtschaft unakzep-
tablen Überlegungen, die Privatautonomie 
einzuschränken, weder im arbeitsrechtli-
chen noch im zivilrechtlichen Antidiskrimi-
nierungsgesetz aufgenommen werden. 
Völlig inakzeptabel bleiben dabei jede 
Form von Kontrahierungszwang, eine Ver-
schärfung der Beweislastregelung sowie 
die Einführung eines Verbandsklage-
rechts. Vielmehr reicht zur Umsetzung 
aller drei Antidiskriminierungsrichtlinien für 
den Bereich des Arbeitsrechts eine Ergän-
zung der §§ 611a ff. BGB sowie eine 
Ausweitung des Beschäftigtenschutzge-
setzes auf alle in den Richtlinien vorgese-
henen Belästigungsformen aus.  
 
 
Aktuelle Auswirkungen der Schuld-
rechtsmodernisierung 
 
Auch ein Jahr nach Inkrafttreten der 
Schuldrechtsreform und der damit verbun-
denen Anwendbarkeit der Regelungen 
über allgemeine Geschäftsbedingungen 
auf Arbeitsverträge besteht in den Unter-
nehmen eine große Rechtsunsicherheit. 
Vor allem die Regelung in § 310 Abs. 4 
BGB, wonach „die Besonderheiten des 
Arbeitsrechts bei der Anwendung (des 
AGB-Rechts) angemessen zu berücksich-
tigen sind“, ist völlig unklar. Auch die In-
stanzgerichte sind sich in den Folgen der 
Schuldrechtsreform uneinig.  
 
Bislang gibt es keine klärende Entschei-
dung des BAG zur Frage der Zulässigkeit 
von Vertragsstrafeklauseln in Arbeitsver-
trägen. Unsicherheit in der Praxis besteht 
auch in Bezug auf das Widerrufsrecht in § 
312 BGB. In der Literatur wird höchst kon-
trovers diskutiert, ob dem Arbeitnehmer 
ein Widerrufsrecht bei Abschluss eines 
Aufhebungsvertrages zusteht. Ausgelöst 
wurde diese Debatte durch die nicht min-
der umstrittene Frage der Verbraucher-
eigenschaft des Arbeitnehmers. Das LAG 
Brandenburg hat hier in seinem Urteil vom 
30. Oktober 2002 richtig entschieden, 
dass keine generelle Notwendigkeit be-
steht, dem Arbeitnehmer bei Abschluss 
eines Aufhebungsvertrages ein Widerrufs-
recht zuzubilligen. Die Verbrauchereigen-
schaft spielt zudem eine wichtige Rolle bei 
der Bestimmung des Verzugszinssatzes 

gemäß § 288 BGB. Hier hat das Arbeits-
gericht Hamburg in seinem Urteil vom 
1. August 2002 die Verbrauchereigen-
schaft des Arbeitnehmers im Sinne von 
§ 13 BGB bejaht und festgestellt, dass 
dem Arbeitnehmer daher der höhere Ver-
zugszinssatz gem. § 288 Abs. 2 BGB nicht 
zusteht.  
 
Die mit der Schuldrechtsreform verbunde-
ne große Rechtsunsicherheit in der Praxis 
ist eine unnötige Belastung für die Unter-
nehmen. Um diese zu beseitigen, muss 
die Bereichsausnahme für Arbeitsverträge 
in den neuen § 310 Abs. 4 BGB wieder 
eingefügt werden, so wie sie vor der 
Schuldrechtsreform im AGB-Gesetz be-
stand. Zudem ist es dringend erforderlich, 
die Diskussion um die Verbrauchereigen-
schaft des Arbeitnehmers zu beenden. 
Hierzu bedarf es umfangreicher Änderun-
gen im BGB, die die auf den Verbrauchs-
güterkauf zielenden Vorschriften der §§ 13 
und 288 BGB so konkretisieren, dass eine 
unerwünschte Erstreckung auf den Ar-
beitsvertrag unterbleibt.  
 
 
Betriebsübergang 
 
Die mit der Ergänzung des § 613a BGB 
durch Einführung der Unterrichtung und 
des Widerspruchsrechts verbundenen 
Unsicherheiten in der Praxis erfordern 
weiterhin eine Änderung dieser Regelun-
gen. Die BDA setzt sich dafür ein, dass 
entsprechend den europäischen Vorgaben 
die Unterrichtung der Arbeitnehmervertre-
tung im Vordergrund stehen muss und die 
vom Betriebsübergang betroffenen Arbeit-
nehmer nur zu informieren sind, wenn eine 
solche Arbeitnehmervertretung nicht ge-
bildet werden kann. Die Widerspruchsfrist 
für den Widerspruch des Arbeitnehmers 
gegen den Übergang seines Arbeitsver-
hältnisses sollte drei Wochen betragen 
und das Recht, dem Betriebsübergang zu 
widersprechen, auf sechs Monate nach 
dem Betriebsübergang begrenzt sein. Ge-
rade in der Insolvenz stellt § 613a BGB ein 
erhebliches Hindernis bei der sanierenden 
Übertragung dar. Die BDA fordert daher 
zugleich den Ausschluss der Betriebs-
übergangsregeln im Insolvenzverfahren.  
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Reform des Arbeitnehmererfindungs-
rechts 
 
Angestoßen durch die BDA/BDI-Studie zu 
den Auswirkungen des Arbeitnehmererfin-
dungsgesetzes in der Praxis hatten das 
Bundesjustizministerium und das Bundes-
arbeitsministerium im Jahr 2002 einen 
Referentenentwurf zur Reform des Arbeit-
nehmererfindungsgesetzes vorgelegt. Der 
Gesetzentwurf beruhte auf einem Kon-
sens, der von einer Expertengruppe aus 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern 
gefunden wurde. Dieser Konsens wurde 
durch die nachträgliche Anhebung der 
ersten Pauschalzahlung aufgekündigt. 
Daraufhin hatte die BDA die Reform abge-
lehnt, weil die einhellig angestrebte Kos-
tenneutralität des Vorhabens nicht mehr 
gewährleistet war. Wegen des nach wie 
vor bestehenden Reformbedarfs drängte 
die BDA das federführende Bundesjustiz-
ministerium darauf, das Vorhaben weiter 
voran zu treiben. Der BDA-Arbeitskreis 
Arbeitnehmererfindungsrecht legte ge-
meinsam mit der VCI-Projektgruppe Ar-
beitnehmererfindungsrecht dem Bundes-
justizministerium und dem Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Arbeit im Juli die-
sen Jahres einen neuen Kompromissvor-
schlag für einen Gesetzentwurf vor, der in 
vielen Punkten mit dem früheren Referen-
tenentwurf übereinstimmt, aber weitere 
wichtige Vereinfachungen für die Praxis 
vorsieht. Die zuständigen Ministerien sind 
nun aufgefordert, den neuerlichen Kom-
promissvorschlag zügig in einen aktuali-
sierten Referentenentwurf umzusetzen.   
 
 
Bürokratieabbau jetzt! 
 
Bürokratie und Überregulierung sind in 
Deutschland in den vergangenen Jahren 
immer weiter angewachsen. Das Geset-
zesdickicht ist dabei immer undurchdring-

licher geworden. Sinnvolle Regelungen 
stehen einträchtig neben überflüssigen, 
unverständlichen und veralteten. Die BDA 
hat sich zur Aufgabe gemacht, Wege für 
eine wirksame Entbürokratisierung und 
Deregulierung insbesondere im Arbeits- 
und Sozialrecht aufzuzeigen. Dazu wurde 
im Rahmen der Initiative BDA-pro-job.de 
exemplarisch eine Liste von über 40 For-
derungen zum Abbau bestehender und 
zur Verhinderung neuer Bürokratie erstellt. 
Gleichzeitig werden übergreifende Ansät-
ze zur Reduzierung des Verwaltungsauf-
wands in den Unternehmen erarbeitet. 
Diese beziehen Erfahrungswerte aus dem 
Ausland, insbesondere den Niederlanden 
und den USA, ein. Der Abbau von Büro-
kratie muss einhergehen mit einer umfas-
senden Deregulierung des gesamten 
deutschen Regelwerks. So können Inno-
vationsfähigkeit und Investitionsbereit-
schaft nachhaltig gefördert werden, ohne 
den Staat finanziell zu belasten.  
 
Mit dem Kabinettsbeschluss zum „Master-
plan Bürokratieabbau“ vom 9. Juli ist auch 
seitens der Bundesregierung wieder Be-
wegung in den Bürokratieabbau gekom-
men. Die vorgestellten Projekte greifen 
auch Vorschläge der Wirtschaft auf. Dabei 
wird das Arbeitsrecht jedoch fast vollstän-
dig ausgeklammert. Dies ist unverständ-
lich und unbefriedigend, weil 20 Prozent 
der bei Minister Clement eingegangenen 
Vorschläge das Arbeitsrecht betreffen. Die 
Bundesregierung muss hier zwingend 
nachlegen. Zudem fehlt es dem Master-
plan Bürokratieabbau an einem übergrei-
fenden ordnungspolitischen Ansatz. Benö-
tigt werden Mechanismen, die bereits 
während eines laufenden Gesetzgebungs-
verfahrens die Auswirkungen einer Rege-
lung auf die Praxis überprüfen. Dies ge-
hört zwingend in den Masterplan Bürokra-
tieabbau.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 23 -

5. Soziale Sicherung 
 
 
Zusammenbruch der Sozialversiche-
rung durch Ausgaben senkende Struk-
turreformen verhindern 
 
Die Bundesregierung ist 1998 mit dem Ziel 
angetreten, die Beitragssatzsumme in der 
Sozialversicherung von damals 42,1 Pro-
zent bis 2002 wieder unter die 40-Prozent-
Marke zu senken. In diesem Jahr hat die 
Bundesregierung diese Zielmarke für die 
laufende Legislaturperiode bestätigt. Eine 
solche Entlastung der Beitragszahler – 
Arbeitnehmer und Betriebe – ist ange-
sichts der im internationalen Vergleich 
höchsten Personalzusatzkosten unver-
zichtbar, um den Standort Deutschland zu 
stärken und die Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Wirtschaft zu verbessern. Im 
Gegensatz zum anvisierten Ziel liegt die 
Beitragssatzsumme – nach 40,8 Prozent 
in 2001 und 41,3 Prozent in 2002 – jetzt 
jedoch wieder bei 42 Prozent. Für 2004 ist 
ein weiterer drastischer Anstieg auf sogar 
über 43 Prozent zu befürchten, wenn es 
nicht zu durchgreifenden und Ausgaben 
senkenden Strukturreformen in der Ren-
ten- und Krankenversicherung kommt.  
 
Die zwischenzeitliche Verringerung der 
Beitragssatzsumme wurde nahezu aus-
schließlich durch einen Ökosteuer finan-
zierten „Zusätzlichen Bundeszuschuss“ an 
die Rentenversicherung ermöglicht. Ohne 
ihn würde der Beitragssatz zur Rentenver-
sicherung in diesem Jahr um 2,2 Prozent-
punkte höher liegen und damit die Bei-
tragssatzsumme in der Sozialversicherung 
bei 44,2 Prozent. Die gesamte Zwangsab-
gabenlast zur Finanzierung der Sozialver-
sicherung wurde damit lediglich umge-
schichtet und nicht reduziert.  

 
Außerdem ist die Differenz zwischen aus-
gewiesener Beitragssatzsumme und tat-
sächlicher Abgabenlast durch das zum 1. 
Januar 2003 in Kraft getretene „Bei-
tragsatzsicherungsgesetz“ erneut vergrö-
ßert worden. Ohne die nach 2002 zweite 
Absenkung der gesetzlichen Mindest-
schwankungsreserve der Rentenversiche-
rungsträger auf jetzt nur noch 0,5 Mo-
natsausgaben und ohne die drastische 

außerordentliche Anhebung der Beitrags-
bemessungsgrenzen in der Rentenversi-
cherung um 13,3 Prozent hätte der Bei-
tragssatz in diesem Sozialversicherungs-
zweig zusätzlich um 0,4 Prozentpunkte 
angehoben werden müssen.  
 
Mittel- und langfristig drohen in allen Be-
reichen der sozialen Sicherung drastische 
Beitragssatzanhebungen aufgrund der 
demografischen Entwicklung. Die Zahl der 
Älteren bzw. der Leistungsempfänger ins-
gesamt wird in den nächsten Jahrzehnten 
im Vergleich zu den Aktiven kräftig zu-
nehmen. Die Schrumpfung und Alterung 
der Bevölkerung kann selbst bei einer Zu-
wanderung, die deutlich über den aktuel-
len Größenordnungen liegen, nicht nach-
haltig verringert werden. 
 
Hiervon betroffen sind – neben der Ren-
tenversicherung – insbesondere auch die 
Kranken- und Pflegeversicherung, die e-
benfalls auf „Generationenverträgen“ ba-
sieren. In der Kranken- und Pflegeversi-
cherung gibt es zwar keine Altersgrenze, 
mit der die Beitragspflicht endet. Aber mit 
zunehmendem Alter der Versicherten 
steigt die Wahrscheinlichkeit der Leis-
tungsinanspruchnahme deutlich an, so 
dass sich die Einnahmen-Ausgaben-
Relation nachhaltig verschlechtert. Nach 
aktuellen Prognosen ist bis 2030 – wenn 
gegensteuernde Strukturreformen aus-
bleiben – mit einem Anstieg der Beitrag-
sätze auf mindestens 25 Prozent in der 
Rentenversicherung, auf bis zu 25 Prozent 
in der Krankenversicherung und auf etwa 
5 Prozent in der Pflegeversicherung zu 
rechnen. Das würde zu einer Beitrags-
satzsumme von deutlich über 50 Prozent 
führen, selbst wenn der Beitragssatz in der 
Arbeitslosenversicherung aufgrund der 
zunehmenden Arbeitskräfteknappheit un-
ter das heutige Niveau von 6,5 Prozent 
zurückginge. 
 
Vor diesem Hintergrund sind in allen Sozi-
alversicherungszweigen Strukturreformen 
dringend notwendig, welche die einzelnen 
Sozialversicherungszweige auf finanzier-
bare Kernleistungen konzentrieren. Mit 
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einer solchen Basissicherung könnte die 
Beitragssatzsumme kurzfristig unter 38 
Prozent und die Sozialabgabenbelastung 
auf Dauer begrenzt werden. Dies ist eine 
unverzichtbare Voraussetzung für die 
Stärkung von Wachstum und Beschäfti-
gung in Deutschland. Bei einer Konzentra-
tion des Solidaritätsprinzips auf Kernleis-
tungen werden weder die soziale Versor-
gung des Einzelnen im Alter, bei Arbeits-
losigkeit, bei Krankheit und Pflegebedürf-
tigkeit, bei Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten in Frage gestellt noch die Be-
troffenen finanziell überfordert. 
 
Notwendig ist insgesamt ein Paradigmen-
wechsel in Richtung auf ein zeitgemäßes 
und zukunftssicheres Mischsystem aus 
einerseits kollektiver, umlagefinanzierter 
Absicherung sowie andererseits individuel-
ler, Kapital gedeckter und eigenfinanzier-
ter Risikovorsorge. Hierdurch können 
zugleich die Vorteile beider Systeme kom-
biniert und die jeweiligen Nachteile mini-
miert werden. Der Spielraum für den Auf- 
und Ausbau der privaten ergänzenden 
Risikovorsorge muss über eine Senkung 
der Zwangsabgabenlast geschaffen wer-
den. Dies kann durch Anreize über eine 
Minderung der Steuer- und Beitragslast, 
durch eine bessere steuerliche Absetzbar-
keit der Vorsorgeaufwendungen oder über 
staatliche Zulagen insbesondere für 
einkommensschwache Haushalte erreicht 
werden. 
 
Die BDA hat aufbauend auf ihrer Denk-
schrift „Neuaufbruch in der Sozialen Si-
cherung“ vom Sommer 2002 Reformkon-
zepte für umfassende Strukturreformen in 
der Sozialversicherung vorgelegt. 
 
 
Rentenversicherung: Beitragssatz sen-
kende Strukturreformen nicht weiter auf 
die lange Bank schieben 
 
Die Finanzlage der Rentenversicherung 
wird immer dramatischer. Ohne kurzfristig 
wirkende Reformen muss der Beitragssatz 
zum 1. Januar 2004 weiter von jetzt 19,5 
auf mindestens 19,9 Prozent angehoben 
werden. Verglichen mit dem 1. Januar 
2002 und dem damaligen Beitragssatz von 
19,1 Prozent würde das – in nur zwei Jah-
ren – eine Heraufsetzung um insgesamt 

0,8 Prozentpunkte bedeuten. Dabei wur-
den zur Begrenzung des Beitragssatzan-
stiegs schon zum 1. Januar 2003 erneut 
die gesetzlich vorgeschriebenen Rückla-
gen auf jetzt 0,5 Monatsausgaben gesenkt 
und die Beitragsbemessungsgrenzen 
drastisch um 13,3 Prozent heraufgesetzt. 
Sonst hätte der Beitragsatz anstelle der 
bisherigen 19,5 Prozent sogar auf 19,9 
Prozent angehoben werden müssen. Da-
bei ging die Bundesregierung noch im 
Sommer 2001 davon aus, dass der Bei-
tragssatz am 1. Januar 2004 bei 18,7 Pro-
zent liegen werde. Das ist eine Abwei-
chung von 1,2 Prozentpunkten in nur zwei 
Jahren. 
 
Im Ergebnis zeigt sich, dass die als Jahr-
hundertwerk gepriesene „Rentenreform 
2001“ schon nach sehr kurzer Zeit Schiff-
bruch erlitten hat. Zum einen gingen die 
Reformmaßnahmen nicht weit genug. Der 
jetzt entstandene und durch die Beitrags-
satzanhebungen dokumentierte „Nach-
besserungsbedarf“ zeigt diese Lücken und 
Versäumnisse mit aller Deutlichkeit auf. 
Zum anderen war die „Rentenreform 
2001“ eine „Schönwetterreform“, d. h. sie 
ging von viel zu optimistischen Annahmen 
zur Beschäftigungs- und Lohnentwicklung 
aus. Auf beides hat die BDA immer wieder 
und mit allem Nachdruck hingewiesen. 
Hinzu kommt, dass durch den Ökosteuer 
finanzierten „Zusätzlichen Bundeszu-
schuss“ – bezogen auf 2003 – eine weite-
re Beitragssatzerhöhung um 2,2 Prozent-
punkte verhindert wurde. Ohne diese Um-
finanzierung, durch welche sich die volks-
wirtschaftlichen Kosten für die Rentenver-
sicherung nur verschoben haben, läge der 
Beitragssatz heute bereits bei 21,7 Pro-
zent. 
 
Zudem wird der Beitragssatzanstieg im 
nächsten Jahr – sofern keine kurzfristig 
wirksamen Reformmaßnahmen ergriffen 
werden – auch nur dann auf 19,9 Prozent 
begrenzt werden können, wenn sich die 
wirtschaftliche Entwicklung – im Vergleich 
zu den von der Bundesregierung unter-
stellten Beschäftigungs- und Lohnannah-
men – nicht weiter verschlechtert. Davon 
kann aber aus heutiger Sicht keine Rede 
mehr sein. Insbesondere die immer noch 
unterstellte Wachstumsrate von 0,75 Pro-
zent im Jahresdurchschnitt wird nicht zu 
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erreichen sein. Nachdem das Bruttoin-
landsprodukt im 1. Quartal 2003 sogar um 
0,2 Prozent geschrumpft ist, gehen die 
führenden Wirtschaftsforschungsinstitute 
für das gesamte Jahr nur noch von einer 
Stagnation aus. Auch der „Verband Deut-
scher Rentenversicherungsträger“ weist 
deshalb – vollkommen zu Recht – darauf 
hin, dass bei einer wirtschaftlichen Ent-
wicklung, die verhaltener als angenommen 
verläuft, im Herbst Liquiditätsprobleme der 
Rentenversicherung drohen. Das bedeu-
tet: Die monatlich vom Bund gezahlten 
Vorschüsse auf den Bundeszuschuss 
müssten ab Oktober 2003 vorzeitig in An-
spruch genommen werden und der Bei-
tragssatzanstieg zum 1. Januar 2004 wür-
de dementsprechend noch höher ausfal-
len. 
 

Angesichts dieses erschreckenden Szena-
rios ist zu begrüßen, dass die Bundesre-
gierung handeln will, um den Beitragssatz 
kurzfristig nicht über 19,5 Prozent steigen 
zu lassen. Dieses Ziel ist aber nur zu er-
reichen, wenn hierzu umgehend konkrete 
Maßnahmen, wie z. B. die Verschiebung 
der Rentenanpassung im nächsten Jahr, 
eingeleitet werden. Gleichzeitig müssen 
die Abschläge bei vorzeitigem Rentenbe-
zug von jetzt 0,3 auf 0,5 Prozent je vorge-
zogenem Monat angehoben werden, um 
die bestehenden teuren Fehlanreize zur 
Frühverrentung zu Lasten der Beitrags-
zahler abzuschaffen. Zudem ist schrittwei-
se der Eigenanteil der Rentner an ihrem 
Krankenversicherungsbeitrag von jetzt 50 
Prozent heraufzusetzen. 
 

 
BDA-Forderungen zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung 

• Aussetzung der Rentenanpassung zum 1. Juli 2004 in Höhe von voraussichtlich 1,0 
Prozent. 

• Ergänzung der Rentenanpassungsformel um einen „Nachhaltigkeitsfaktor“ bzw. vollen 
„Demografiefaktor“ ab 2005 zur langfristigen Senkung des Bruttorentenniveaus auf 40 
Prozent. 

• Heraufsetzung des Eigenanteils der Rentner am Kranken- und Pflegeversicherungs-
beitrag in Teilschritten von 50 auf 100 Prozent. 

• Anhebung der Abschläge bei vorzeitigem Renteneintritt von 0,3 auf 0,5 Prozent je Mo-
nat. 

• Anhebung der abschlagsfreien Altersgrenzen ab 2012 in weiteren Schritten vom dann 
erreichten 65. auf das 67. Lebensjahr. 

• Konzentration der Hinterbliebenenversorgung, u. a. durch Festschreibung der Freibe-
träge zur Einkommensanrechnung. 

 
 
Überlegungen der Bundesregierung, den 
von der „Rürup-Kommission“ vorgeschla-
genen „Nachhaltigkeitsfaktor“ bereits in 
2005 zusätzlich in die Rentenanpassungs-
formel einzubauen, werden von der BDA 
nachdrücklich unterstützt. In der Wirkung 
kommt er dem seit langem von der BDA 
geforderten vollen „Demografiefaktor“ 
gleich. Dabei darf nicht übersehen wer-
den, dass mit dem Einbau eines „Nachhal-
tigkeitsfaktors“ in die Rentenanpassungs-
formel lediglich das Ziel verfolgt wird, den 
Beitragsatz bis 2030 – entsprechend der 
Vorgabe in der „Rentenreform 2001“ – 
nicht über 22 Prozent steigen zu lassen. 

Hierbei handelt es sich also eher um eine 
notwendig gewordene Korrektur der „Ren-
tenreform 2001“ und nicht um ihre Fort-
schreibung. Das aber reicht nicht aus. Der 
Beitragssatz muss dauerhaft bei unter 20 
Prozent gehalten werden.  
 
Das setzt weitere durchgreifende und 
nachhaltige Strukturreformen voraus. Der 
mit der „Rentenreform 2001“ zumindest 
ansatzweise eingeschlagene – richtige 
und alternativlose – Weg, einerseits die 
kollektive, Umlage finanzierte Alterssiche-
rung auf eine Basissicherung zurückzufüh-
ren und andererseits die individuelle Kapi-
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tal gedeckte Risikovorsorge auszubauen, 
muss konsequent fortgesetzt werden. Die 
BDA fordert dazu, die Hinterbliebenenver-
sorgung, auf die rund ein Fünftel aller 
Rentenausgaben entfallen, durch ein Ein-
frieren der Freibeträge bzw. anrechnungs-
freien Einkommen wieder auf ihre ur-
sprüngliche Funktion zu konzentrieren, 
Hinterbliebene ohne oder ohne ausrei-
chendes eigenes Einkommen sozial an-
gemessen zu versorgen. Weiter muss – 
wie auch von der „Rürup-Kommission“ 
empfohlen – die abschlagsfreie Alters-
grenze ab 2012, also wenn der noch lau-
fende Prozess zur Anhebung auf das 65. 
Lebensjahr abgeschlossen ist, weiter 
schrittweise auf das 67. Lebensjahr her-
aufgesetzt werden. Nur so ist bei auch 
künftig steigender Lebenserwartung die 
Balance zwischen Beitragsjahren und 
Rentenjahren dauerhaft aufrechtzuerhal-
ten. 
 
 
Zügigen Übergang zur nachgelagerten 
Besteuerung schaffen 
 
Vor diesem Hintergrund enthält der im 
März 2003 vorgelegte Abschlussbericht 
der vom Bundesfinanzminister eingesetz-
ten „Sachverständigenkommission zur 
Neuordnung der steuerlichen Behandlung 
von Altersvorsorgeaufwendungen und 
Altersbezügen“ sachgerechte und prakti-
kable Vorschläge zur Schaffung eines 
modernen und tragfähigen Alterssiche-
rungssystems. Die Kommission war vom 
Bundesfinanzminister eingesetzt worden, 
nachdem das Bundesverfassungsgericht 
in einer Entscheidung vom März 2002 an-
geordnet hatte, dass Beamtenpensionen 
und Renten aus der gesetzlichen Renten-
versicherung ab dem Jahre 2005 steuer-
lich gleich behandelt werden müssen. Die 
Kommission schlägt dazu den Übergang 
auf eine nachgelagerte Besteuerung vor.  
 
Hierzu wurde ein „Drei-Schichten-Modell“ 
entwickelt. In der „ersten Schicht“ bzw. 
Basisversorgung (gesetzliche Rentenver-
sicherung, berufsständische Versor-
gungswerke, Alterssicherung der Landwir-
te und „neu zu entwickelnde private Kapi-
tal gedeckte Lebensversicherungen“) sol-
len die Beiträge nach einer Übergangszeit 
für alle Steuerpflichtigen in unbegrenzter 

Höhe voll absetzbar sein. Für die „zweite 
Schicht“ bzw. Zusatzversorgung (geförder-
te private Kapital gedeckte Altersvorsorge 
(„Riester-Rente“) und betriebliche Alters-
vorsorge) wird eine beschränkte Absetz-
barkeit auf Basis des geltenden förderfä-
higen Höchstbeitrags (2.100 €) empfohlen, 
soweit es sich um Sonderausgaben han-
delt, wobei der Höchstbeitrag jährlich mit 
der Entwicklung der Beitragsbemessungs-
grenze in der Rentenversicherung dyna-
misiert werden sollte. Im Bereich der be-
trieblichen Altersvorsorge sind eine nach-
gelagerte Besteuerung in allen fünf Durch-
führungswegen und eine einheitliche steu-
erliche Behandlung der verschiedenen 
Durchführungswege vorgesehen. Demge-
genüber wird für die „dritte Schicht“ bzw. 
Kapitalanlageprodukte, die ebenfalls der 
Alterssicherung dienen können, von der 
Kommission mehrheitlich eine vorgelager-
te Besteuerung empfohlen. Entsprechen-
de Produkte sollten zudem steuerrechtlich 
einheitlich behandelt und steuerlich nicht 
gefördert werden.  
 
Steuerfreie Rentenbeiträge der Arbeit-
nehmer auf der einen und steuerpflichtige 
Rentenbezüge auf der anderen Seite ent-
sprechen dem Prinzip der Besteuerung 
nach der Leistungsfähigkeit und tragen 
dem Zuflussprinzip Rechnung. Die BDA, 
die sich seit langem für eine nachgelager-
te Besteuerung auch in der Rentenversi-
cherung ausspricht, hat die Bundesregie-
rung aufgefordert, die konkreten Vorschlä-
ge konsequent umzusetzen. Ein erster 
Gesetzentwurf soll im Herbst 2003 vorge-
legt werden. Durch eine Erhöhung der 
verfügbaren Einkommen und Ausweitung 
der Handlungsspielräume werden zugleich 
die Möglichkeiten des Einzelnen zum Auf-
bau einer individuellen Kapital gedeckten 
Zusatzvorsorge im Rahmen der zweiten 
und dritten Alterssicherungssäule deutlich 
verbessert. 
 
 
Betriebliche Altersversorgung: Rah-
menbedingungen zum notwendigen 
Ausbau der zweiten Alterssicherungs-
säule weiter verbessern 
 
Mit der „Rentenreform 2001“ sind wichtige 
und seit langem überfällige Impulse für die 
betriebliche Altersvorsorge als zweite Säu-
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le der Alterssicherung gegeben und Wei-
chenstellungen in Richtung auf eine bes-
sere Balance zwischen Umlage finanzier-
ter und Kapital gedeckter Altersvorsorge 
vorgenommen worden. Zu den innovativen 
Elementen zählen die Einführung von 
Pensionsfonds als fünfter Durchführungs-
weg, die Beitragszusage mit Mindestleis-
tung und neue steuerliche Förderregelun-
gen. Zudem wurde den Arbeitnehmern 
das Recht auf Entgeltumwandlung für be-
triebliche Altersvorsorge eingeräumt. So-
weit das umzuwandelnde Arbeitsentgelt 
auf einem tarifvertraglichen Anspruch be-
ruht, bedarf es dafür jedoch einer aus-
drücklichen tarifvertraglichen Regelung. 
Bereits bis Ende letzten Jahres sind für 
rund 300 Tarifbereiche neue Tarifverträge 
über Entgeltumwandlung zur Altersvorsor-
ge abgeschlossen worden, so dass für 
etwa 19,2 Millionen Arbeitnehmer tarifver-
tragliche Regelungen zur Altersvorsorge 
bestanden. Das sind rund 77 Prozent aller 
tarifgebundenen Arbeitnehmer. 
 
Bislang ist die zusätzliche Altersvorsorge 
noch nicht umfassend genug von den Ar-
beitnehmern angenommen worden. Bei 
nahezu 30 Millionen förderberechtigten 
Arbeitnehmern wurden bis zum 31. De-
zember 2002 lediglich etwas über 5 Millio-
nen Verträge – betrieblich oder privat – 
über eine ergänzende Absicherung im 
Alter abgeschlossen. Vor dem Hinter-
grund, dass die neuen Regelungen erst 
kurze Zeit gelten, ist diese Zahl der abge-
schlossenen Verträge zwar durchaus be-
achtlich, angesichts der Notwendigkeit 
zum Aufbau einer ergänzenden Kapital 
gedeckten Altersvorsorge zur Sicherung 
des Lebensstandards im Alter noch nicht 
befriedigend. Die BDA spricht sich den-
noch unverändert gegen ein über den 
Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung 
hinausgehendes verpflichtendes Betriebs-
rentensystem aus, auch weil dadurch die 
gesetzlichen Personalzusatzkosten weiter 
in die Höhe getrieben würden. 
 
Grundvoraussetzung für einen größeren 
Verbreitungsgrad der betrieblichen Alters-
vorsorge sind Rahmenbedingungen, die  
 
 
 

für die Arbeitnehmer und Betriebe glei-
chermaßen flexibel handhabbar und att-
raktiv sind. Aus diesem Grund müssen – 
wie von der BDA schon lange gefordert – 
Überregulierungen abgebaut, das Rege-
lungsdickicht ausgedünnt und das Steuer-
recht harmonisiert werden. Eine größere 
Attraktivität der betrieblichen Altersvorsor-
ge setzt voraus, dass auch nach 2008 die 
Möglichkeit der sozialversicherungsfreien 
Entgeltumwandlung bestehen bleibt. Da-
neben fehlt es noch immer an der von der 
BDA geforderten Möglichkeit für die 
Arbeitgeber, reine Beitragszusagen ertei-
len zu können. Hierdurch würden – insbe-
sondere für kleine und mittlere Betriebe – 
die Kostenkalkulation auf eine sichere Ba-
sis gestellt und die Haftung des Arbeitge-
bers sachgerecht begrenzt. Der Verzicht 
auf die Absicherung einer Mindestleistung 
erhöht darüber hinaus die Renditechancen 
zugunsten der Arbeitnehmer. Ein Erfolg 
konnte bezüglich der Reduzierung des 
Insolvenzsicherungsbeitrags für Pensions-
fonds erreicht werden. Die BDA hatte – 
gemeinsam mit dem BDI und der Arbeits-
gemeinschaft für betriebliche Altersversor-
gung (aba) - vorgeschlagen, dass künftig 
nur noch 20 Prozent des Teilwertes der 
Pensionsverpflichtungen als Bemessungs-
grundlage zum PSVaG zu Grunde gelegt 
werden. Der Gesetzgeber hat diesen Vor-
schlag aufgegriffen und am 11. Juli 2003 
eine entsprechende Regelung verab-
schiedet. 
 
Auf europäischer Ebene ist im Mai 2003 
die Pensionsfondsrichtlinie verabschiedet 
worden, die innerhalb von 24 Monaten in 
nationales Recht umgesetzt werden muss. 
Damit können multinationale Unternehmen 
einen einzigen Finanzdienstleister für die 
betriebliche Altersvorsorge wählen. Gera-
de mit Blick auf den europäischen Bin-
nenmarkt ist dieses Ergebnis zu begrü-
ßen. Im Bereich der Übertragbarkeit von 
Betriebsrenten bei Arbeitgeberwechsel 
(Portabilität) finden auf europäischer Ebe-
ne – begrenzt auf die Arbeitnehmer finan-
zierte betriebliche Altersvorsorge – derzeit 
Sozialpartnerkonsultationen statt. Die ers-
te Stufe ist bereits abgeschlossen. In Kür-
ze folgt die zweite Stufe. 
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Krankenversicherung: Eckpunkte zur 
Gesundheitsreform entlasten Beitrags-
zahler zu wenig und zu spät 
 
Der durchschnittliche Beitragssatz in der 
Krankenversicherung ist in nur zwei Jah-
ren von 13,6 auf 14,3 Prozent zum 1. Ja-
nuar 2003 gestiegen. Hierdurch werden 
die Beitragszahler jährlich mit zusätzlich 7 
Mrd. € belastet. Bedingt durch das Defizit 
der Krankenkassen von mittlerweile 6 Mrd. 
€ und einen Ausgabenüberhang im 1. 
Quartal 2003 von 630 Mio. € ist bis Ende 
des Jahres nach Schätzungen von Sach-
verständigen mit einem weiteren kräftigen 
Beitragssatzanstieg auf durchschnittlich 15 
Prozent auszugehen. Das wären noch 
einmal 7 Mrd. € Zusatzlast für Arbeitgeber 
und Versicherte. Die Beitragssatzschraube 
in der Krankenversicherung dreht sich 
damit nicht nur weiter, sondern auch im-
mer schneller. Soll der durchschnittliche 
Beitragssatz im nächsten Jahr – wie von 
der Bundesregierung und den Unionspar-
teien zunächst angekündigt – wieder auf 
unter 13 Prozent zurückgehen, dann muss 
ein jährliches Entlastungsvolumen von 
mindestens 20 Mrd. € realisiert werden.  
 

Der inzwischen ausgesetzte Entwurf des 
„Gesundheitssystemmodernisierungsge-
setzes“(GMG), das zum 1. Januar 2004 in 
Kraft treten sollte, enthielt zu einem gro-
ßen Teil richtige Maßnahmen und Wei-
chenstellungen in Richtung auf die von der 
BDA geforderte Konzentration der Kran-
kenversicherung auf eine Basissicherung 
mit Kernleistungen, mit mehr Wettbewerb 
auf allen Ebenen des Gesundheitswesens, 
größeren Handlungsfreiheiten für die Ver-
sicherten und transparenteren Abläufen. 
Andererseits wurden Ankündigungen aus 
der „Agenda 2010“ – z. B. eine durchgän-
gige Praxisgebühr beim Arztbesuch – 
nicht konsequent umgesetzt. Insgesamt 
gesehen reichte das Maßnahmenpaket 
allerdings zur dauerhaften Sicherung der 
Leistungsfähigkeit und Finanzierbarkeit 
der Krankenversicherung bei Weitem nicht 
aus. 
 
Am 21. Juli 2003 haben sich die Unter-
händler von Bundesregierung, Koalitions-
fraktionen, Opposition und Ländern auf 
„Eckpunkte der Konsensverhandlungen 
zur Gesundheitsreform“ verständigt. Diese 
sind jedoch halbherzig und entlasten die 
Beitragszahler – Versicherte und Betriebe 
– zu wenig und zu spät. 

 
 

Wesentliche Inhalte der Eckpunkte zur Gesundheitsreform   

• Leistungsausgrenzungen in Höhe von 2,5 Mrd. € pro Jahr (ab 2004). 

• Anhebung und Umstrukturierung der Zuzahlungen in Höhe von 3,3 Mrd. € pro Jahr (ab 
2004). 

• Steuerfinanzierung von Fremdleistungen über Tabaksteueranhebung in Höhe von 1,0 
Mrd. € (2004) bis 4,2 Mrd. € (ab 2006). 

• Erhöhung der Beiträge auf Versorgungsbezüge in Höhe von 1,6 Mrd. € pro Jahr (ab 
2004). 

• Struktur- und Steuerungseffekte in Höhe von 1,5 Mrd. € (2004) bis 3,0  Mrd. € (ab 
2007). 

• Sonderbeitrag „Zahnersatz“ für Versicherte in Höhe von 0,35 Beitragssatzpunkten bzw. 
3,5 Mrd. € pro Jahr (ab 2005). 

• Sonderbeitrag „Krankengeld“ für Versicherte in Höhe von 0,5 Beitragssatzpunkten bzw. 
5,0 Mrd. € pro Jahr (ab 2007). 

 

 
Mit einem geplanten Einsparvolumen von 
weniger als 10 Mrd. € und einem ange-
strebten Beitragssatzniveau von 13,6 Pro-
zent in 2004 bleiben Regierungskoalition 

und Opposition sogar deutlich hinter ihren 
eigenen Vorgaben zurück. Die 13-Prozent-
Marke soll jetzt erst in 2006 erreicht wer-
den. Von einem Beitrag der gesetzlichen 
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Krankenversicherung zur Verbesserung 
der Arbeitsmarklage kann deshalb keine 
Rede sein. Eine Beitragssatzsenkung im 
nächsten Jahr setzt zudem voraus, dass 
der Schuldenabbau und die Rücklagenauf-
füllung – im Gegensatz zur bestehenden 
Gesetzeslage – zeitlich gestreckt werden. 
Das belegt die fehlende Seriosität der Fi-
nanzkalkulation in den „Eckpunkten“. 
 
Das Krankengeld darf nicht erst – wie nun 
vorgesehen – in 2007, sondern kann und 
muss – wie im ausgesetzten Regierungs-
entwurf geplant – bereits im nächsten Jahr 
aus der paritätischen Finanzierung he-
rausgenommen werden. Der hierfür in 
Ansatz gebrachte Sonderbeitrag für die 
Versicherten von 0,5 Prozent liegt zudem 
deutlich unter dem wirklich erforderlichen 
Satz von mindestens 0,7 Prozent. Damit 
werden im Gegensatz zu den Beschlüssen 
der „Agenda 2010“ auch künftig die Be-
triebe mit zur Finanzierung des Kranken-
geldes herangezogen. Neben dem Zahn-
ersatz, der ab 2005 allein von den Versi-
cherten finanziert werden soll, sind konse-
quenterweise auch die Zahnbehandlung 
und die Privatunfälle in die Eigenverant-
wortung zu überführen sowie auf private 
Versicherungsunternehmen zu übertra-
gen. Hier bleibt das Konsenspapier weit 
hinter den Möglichkeiten zur Senkung der 
überhöhten gesetzlichen Personalzusatz-
kosten zurück. Das Aufschieben und Ver-
zichten auf sachgerechte Entlastungen 
schadet letztlich allen Beteiligten und ist 
weder wirtschafts- noch sozialpolitisch zu 
rechtfertigen.  
 
Positiv zu bewerten sind demgegenüber 
die geplanten Erhöhungen bei den Zuzah-
lungen und Einschränkungen bei einzel-
nen Leistungskomplexen, auch wenn hier 
mit Beträgen von insgesamt 3,3 und 2,5 
Mrd. € die möglichen Spielräume nicht voll 
ausgeschöpft werden. Eine Stärkung der 
Eigenverantwortung über Leistungsaus-
schlüsse und durchgängige prozentuale 
oder absolute Selbstbeteiligungen mit Be-
lastungsobergrenzen sind Grundvoraus-
setzungen für ein gesundheits- und kos-
tenbewusstes Verhalten der Patienten in 
einem solidarischen Versicherungssystem. 
Auch die vorgesehenen Strukturmaßnah-
men zur Verbesserung der Transparenz 
und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswe-

sen gehen in die richtige Richtung. Dop-
pelleistungen, Leistungsmissbrauch und 
Fehlverhalten müssen so weit wie möglich 
ausgeschlossen werden. 
 
Dazu gehört zwingend eine Stärkung des 
Wettbewerbs im Gesundheitswesen durch 
eine Liberalisierung des Vertragsrechts 
zwischen Krankenkassen und Leistungs-
anbietern. Die Eckpunkte bleiben hier je-
doch – aufgrund falscher Rücksichtnah-
men – deutlich hinter dem früheren Ge-
setzentwurf der Bundesregierung zurück. 
Insbesondere der vollkommene Verzicht 
auf Einzelverträge zur Ergänzung des be-
stehenden Kollektivvertragssystems ist 
nicht akzeptabel und lässt große Entlas-
tungspotenziale ungenutzt. 
 
Der Arbeitgeberanteil am Beitragssatz in 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
muss gesetzlich auf höchstens 6 Prozent 
festgeschrieben werden. Leistungen, die 
über eine Basissicherung hinausgehen 
oder die vom Einzelnen selbst getragen 
werden können, dürfen künftig nicht mehr 
zu Lasten der Arbeitskosten und damit von 
Arbeitsplätzen gehen. Dieser entschei-
dende Schritt zur unverzichtbaren Abkopp-
lung der Krankheitskostenfinanzierung von 
den Arbeitskosten fehlt im Konsenspapier, 
obwohl für 2007 ein durchschnittlicher Ar-
beitgeberbeitrag von knapp über 6 Prozent 
prognostiziert wird. Damit sind Zweifel 
angebracht, ob die Verhandlungspartner 
selbst ihre Beitragssatzprognose über-
haupt für realisierbar halten. Hier besteht – 
mit dem Ziel einer möglichst schnellen und 
kräftigen Senkung der überhöhten gesetz-
lichen Personalzusatzkosten – dringender 
Nachholbedarf. Mittelfristig tritt die BDA 
dafür ein, die Finanzierung der gesetzli-
chen Krankenversicherung vollständig 
vom Arbeitsverhältnis zu lösen und durch 
ein „Kopf-Pauschalen-Modell“ zu ersetzen. 
 
Die „Rürup-Kommission“, in der die BDA 
intensiv mitarbeitet, hat im April 2003 Vor-
schläge für ein kurzfristig zu realisierendes 
Entlastungsvolumen von 24 Mrd. € vorge-
legt. Der „Sachverständigenrat für die 
Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen“ 
kommt in seinem aktuellen Jahresgutach-
ten sogar auf ein Entlastungsvolumen von 
40 Mrd. €. Das muss der Orientierungs-
maßstab für die Gesundheitsreform sein. 
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Der durchschnittliche Beitragssatz in der 
Krankenversicherung kann und muss 
durch Entlastungen in Höhe von mindes-
tens 30 Mrd. € umgehend wieder auf unter 

12 Prozent zurückgeführt werden. Das ist 
ohne finanzielle Überforderung des Ein-
zelnen und ohne Gefährdung der gesund-
heitlichen Versorgung möglich. 
 

 

Beschluss des Präsidiums der BDA zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung 
vom 28. April 2003 
 

1. Konzentration des Aufgabenkatalogs der Krankenkassen auf eine Basissicherung mit 
Kernleistungen durch Herausnahme des Krankengeldes, der privaten Unfälle sowie der 
Zahnbehandlung und des Zahnersatzes aus der paritätischen Finanzierung bzw. deren 
Abdeckung über die private Krankenversicherung. 

 

2. Ausbau der Handlungsspielräume und Eigenverantwortung der Versicherten durch mehr 
Wahlrechte und eine durchgängige prozentuale Selbstbeteiligung, einschließlich einer 
durchgängigen Praxisgebühr beim Arztbesuch. 

 

3. Intensivierung des Wettbewerbs auf allen Ebenen des Gesundheitswesens durch eine 
umfassende Flexibilisierung des Vertragsrechts – vor allem auch zum Abbau bestehen-
der Überkapazitäten – und Einführung eines wirksamen Wirtschaftlichkeitscontrollings. 

 

4. Übergang von der heute lohnzentrierten Krankheitskostenfinanzierung auf das auch von 
der „Rürup-Kommission“ vorgeschlagene „Kopf-Pauschalen-Modell“, um so die Krank-
heitskostenfinanzierung von den Arbeitskosten zu entkoppeln, die Umverteilungsaufga-
ben auf das dafür besser geeignete Steuersystem zu übertragen, die demografisch be-
dingten Zusatzlasten zu verringern und die Beitragsbemessung auf eine gerechtere 
Grundlage zu stellen. 

 
 

 
Pflegeversicherung: Strukturreformen 
in der Pflegeversicherung müssen um-
gehend in Angriff genommen werden 
 
Auch im Bereich der Pflegeversicherung 
besteht hoher und zunehmender Hand-
lungsdruck. Vor dem Hintergrund der sich 
schon seit langem abzeichnenden demo-
graphischen Entwicklung und der im inter-
nationalen Vergleich mit weitem Abstand 
höchsten gesetzlichen Personalzusatzkos-
ten war die Einführung der Pflegeversiche-
rung als fünften Zweig der Sozialversiche-
rung im Jahr 1995 – mit paritätischer Bei-
tragsfinanzierung im Umlageverfahren – 
ein schwerer sozialpolitischer Fehler. 
Hierauf hatte die BDA schon im Vorfeld 
des damaligen Gesetzgebungsverfahrens 
mit allem Nachdruck hingewiesen.  
 
Bereits seit 1999 weisen die Pflegekassen 
in ununterbrochener Folge Defizite aus. 
Seit 1997 sind ihre Ausgaben zweiein-
halbmal so schnell gestiegen wie die Ein-
nahmen. Mit 380 Mio. € hat der Fehlbetrag 
in 2002 einen neuen Höchststand erreicht. 
Nach Berechnungen des beim Bundesmi-
nisterium für Gesundheit und Soziale Si-

cherung angesiedelten „Bundespflegeaus-
schusses“ von Anfang 2002, in dem auch 
die BDA vertreten ist, werden die über die 
Mindestreserve hinaus gehenden freien 
Rücklagen in 2006 endgültig aufgezehrt 
sein. Unterstellt wurde hier immerhin, dass 
die beitragspflichtigen Entgelte der Versi-
cherten bis 2010 im Jahresdurchschnitt 
um rund zwei Prozent steigen und die Zahl 
der Beitragszahler um etwa 0,5 Prozent 
pro Jahr zunimmt.  
 
Vor diesem Hintergrund ist vollkommen 
unverständlich, dass die „Agenda 2010“ 
überhaupt keine Vorschläge zur Reform 
der Pflegeversicherung enthält. Die An-
kündigung der Bundesregierung, im 
Herbst 2003 „Maßnahmepaket zur Ren-
ten- und Pflegereform“ vorzulegen, ist 
deshalb zu begrüßen. Ein steigender Bei-
tragssatz würde die gesetzlichen Perso-
nalzusatzkosten noch weiter erhöhen. Das 
wäre zum einen wirtschafts- und sozialpo-
litisch kontraproduktiv und würde zum an-
deren mögliche Reformerfolge in den an-
deren Sozialversicherungszweigen kon-
terkarieren. Zur Schaffung eines moder-
nen und zukunftssicheren Mischsystems 
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Pflegeversicherung vom Überschuss zum Defizit
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aus kollektiver, Umlage finanzierter Basis-
sicherung und individueller Kapital ge-
deckter Eigenvorsorge schlägt die BDA 
folgende Maßnahmen vor, die greifen 
müssen, bevor die freien Rücklagen der 
Pflegekassen vollständig aufgezehrt sind: 
 
1. Konzentration der solidarisch finanzier-

ten Leistungen auf die Schwer- und 
Schwerstpflegebedürftigen durch Aus-
laufen der untersten Pflegestufe nach 
Geburtsjahrgängen und deren Absi-
cherung über private Zusatzversiche-
rungen. 

2. Förderung der ergänzenden privaten 
und Kapital gedeckten Vorsorge durch 
die Verbesserungen der steuerlichen 
Absetzbarkeit der Aufwendungen und 
ggf. direkte staatliche Zuschüsse für 
einkommensschwache Haushalte. 

3. Verzicht auf die Einführung neuer und 
Ausweitung bestehender Leistungen, 
denen keine gleichwertigen Einspa-
rungen an anderer Stelle gegenüber-
stehen, sowie Verzicht auf eine Dyna-
misierung der Kassenleistungen. 

 
 
Geringfügige Beschäftigung: Neue Mi-
ni-Job-Regelungen schaffen Beschäfti-
gung 
 
Durch das „Zweite Gesetz für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ wurden 
zum 1. April 2003 die Regelungen zur ge-

ringfügigen Beschäftigung – mit einem 
Einkommen von jetzt bis zu 400 € pro Mo-
nat – grundlegend geändert sowie eine 
Gleitzone mit einer Beitragsentlastung im 
Niedriglohnsektor mit Arbeitsentgelten von 
über 400 bis 800 € monatlich eingeführt. 
 
Für die geringfügige Beschäftigung gelten 
folgende wesentliche Neuregelungen: 
 
• Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze 

von 325 auf 400 € pro Monat. 
• Wegfall der Begrenzung der wöchent-

lichen Arbeitszeit auf 15 Stunden. 
• Festlegung eines Arbeitgeber-

Pauschalbeitrags zur Krankenversi-
cherung von 11 Prozent und zur Ren-
tenversicherung von 12 Prozent sowie 
einer Pauschalsteuer von 2 Prozent 
als Alternative zur Individualbesteue-
rung, wobei die Pauschalsteuer im In-
nenverhältnis auf den Arbeitnehmer 
übertragbar ist. 

• Sozialabgabenfreiheit für eine gering-
fügige Beschäftigung neben einer 
Hauptbeschäftigung. 

• Eintritt der Versicherungspflicht erst 
bei Bekanntgabe der Feststellung, 
dass die Voraussetzungen einer versi-
cherungsfreien geringfügigen Beschäf-
tigung nicht mehr vorliegen. 

 
Bei der neu geschaffenen geringfügigen 
Beschäftigung im Privathaushalt beträgt 
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der Pauschalbeitrag zur Krankenversiche-
rung und zur Rentenversicherung jeweils 5 
Prozent. Statt das Arbeitsentgelt individu-
ell zu versteuern, kann der Arbeitgeber 
eine Pauschalsteuer von 2 Prozent ent-
richten. 
 
Für monatliche Arbeitsentgelte von über 
400 und bis 800 € ist eine Gleitzone einge-
führt worden, in welcher die Arbeitneh-
meranteile an den Sozialversicherungsbei-
trägen – nach einer festgelegten Berech-
nungsmethode – mit dem Einkommen 
kontinuierlich bis auf den vollen Satz stei-
gen. Der Arbeitgeberanteil am individuel-
len Gesamtsozialversicherungsbeitrag ent-
spricht durchgängig 50 Prozent des vollen 
Satzes. 
 
Damit wird das von der Bundesregierung 
erst 1999 eingeführte „Gesetz zur Neure-
gelung der geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnisse“, das die BDA von Anfang an 
als vollkommen verfehlt kritisiert und abge-
lehnt hatte, abgelöst und letztlich in sein 
Gegenteil verkehrt. Die neuen Regelungen 
erfüllen zu einem großen Teil die Forde-
rungen der BDA nach Ausweitung der Be-
schäftigungsmöglichkeiten, einfacheren 
Regeln und mehr Flexibilität im 
Niedriglohnsektor. Insbesondere die 
Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze, die 
Ermöglichung einer anrechnungsfreien 
geringfügigen Nebenbeschäftigung und 
die Verbesserung der Nettoentgelte der 
Arbeitnehmer in der neuen Gleitzone ma-
chen eine Beschäftigung in diesem 
Einkommenssegment sowohl für die 
Arbeitnehmer als auch für die Betriebe 
wieder attraktiv. Der 
beschäftigungspolitsche Erfolg dieser 
Neuregelung hat nicht lange auf sich 
warten lassen. Nach ersten Berechnungen 
sind bereits in den ersten drei Monaten 
nach Inkrafttreten der Reform rund 
930.000 neue Mini-Jobs geschaffen wor-
den. Insgesamt profitieren derzeit etwa 5,8 
Millionen Mini-Jobber von den einfachen, 
unbürokratischen und Abgaben reduzie-
renden Regelungen der geringfügigen 
Beschäftigung.  
Die Einführung der Gleitzone zwischen 
400 und 800 € beseitigt zwar einerseits die 
beschäftigungsfeindliche Schwelle bei 
Übergang von sozialversicherungsfreier zu 
sozialversicherungspflichtiger Beschäfti-

gung, bei der bislang die Sozialversiche-
rungsbeiträge abrupt anstiegen und da-
durch Anreize für eine Beschäftigungsauf-
nahme in diesem Lohnbereich genommen 
wurden. Im Bereich der Gleitzone beste-
hen jedoch – bedingt durch die komplizier-
te Beitragsberechnung – Probleme bei der 
Umsetzung in den Betrieben, die umge-
hend praxisgerecht und unbürokratisch 
gelöst werden müssen. Das gilt z. B. für 
die Beitragsberechnung bei mehreren ge-
ringfügigen Beschäftigungen, die bei Addi-
tion der Einzelentgelte in die Gleitzone 
rutschen. 
 
 
Unfallversicherung: Leistungskatalog 
auf betriebsspezifische Risiken kon-
zentrieren 
 
Am 11. Juli 2003 hat der Bundesrat einem 
Gesetzentwurf der Bundesregierung zur 
Änderung des SGB VII zugestimmt. Das 
Änderungsgesetz enthält im Wesentlichen 
Regelungen zur Neugestaltung des finan-
ziellen Lastenausgleichs in der gewerbli-
chen Unfallversicherung. Die solidarische 
Lastenverteilung zwischen den Gewerbe-
zweigen wird verbreitert und die finanzielle 
Belastung für strukturschwache Branchen 
abgesenkt, ohne den Grundsatz der bran-
chenbezogenen Lastenverteilung aufzu-
heben. Anlass hierfür waren die stark ge-
stiegenen Belastungen der Berufsgenos-
senschaften der Bauwirtschaft. Mit diesem 
Gesetz wird das Ende 2002 in den Selbst-
verwaltungsgremien des Hauptverbandes 
der gewerblichen Berufsgenossenschaften 
beschlossene Konzept über die Reform 
des Lastenausgleichs weitgehend unver-
ändert aufgegriffen und umgesetzt. Die 
BDA, die im Rahmen des Abstimmungs-
prozesses zwischen den Berufsgenossen-
schaften die Koordination der Arbeitge-
berposition übernommen hatte, hat die 
vorgeschlagenen Änderungen im berufs-
genossenschaftlichen Lastenausgleich 
dementsprechend begrüßt. 
 
Um die Finanzierbarkeit und Leistungsfä-
higkeit der gesetzlichen Unfallversiche-
rung langfristig zu sichern, müssen – auf-
grund von veränderten sozialpolitischen 
Erfordernissen und ökonomischen Rah-
menbedingungen – auch ihre Aufgaben 
und Kompetenzen modernisiert und effi-
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zienter organisiert werden. Erforderlich ist 
zum einen die Überprüfung des gesamten 
Finanzierungssystems. Dabei muss die 
Frage im Mittelpunkt stehen, ob und unter 
welchen Bedingungen ein Mischsystem 
aus Umlagefinanzierung und Kapitalde-
ckung schrittweise eingeführt werden 
kann. Erste Vorarbeiten, die jetzt verstärkt 
weiter geführt werden müssen, sind be-
reits in 2002 erfolgt. Zum anderen ist der 
Leistungskatalog der gesetzlichen Unfall-
versicherung auf seine eigentlichen Auf-
gaben zu konzentrieren. Zu Lasten der 
Arbeits- bzw. Personalzusatzkosten dürfen 
nur Leistungen gehen, die ausschließlich 
betriebsspezifische Risiken abdecken und 
die – im Vergleich mit den anderen Sozial-
versicherungszweigen – angemessen 
sind. Insbesondere ist eine klare Grenz-

ziehung zwischen dem allgemeinen Le-
bensrisiko und dem betriebsspezifischen 
Risiko erforderlich.  
 
Der Bundesrat, der das Gesetz zum SGB 
VII begrüßt hat, fordert über die Änderung 
des Lastenausgleichs hinaus eine Be-
schränkung des Leistungskatalogs der 
gesetzlichen Unfallversicherung auf das 
langfristig Finanzierbare, und zwar sowohl 
bei den versicherten Risiken als auch bei 
den Leistungen. Die konkreten Reformpo-
sitionen der BDA – u. a. Ausgliederung der 
Wegeunfälle, Neuordnung des Berufs-
krankheitenrechts und Vermeidung von 
Überversorgung – werden in der Stellung-
nahme des Bundesrates ganz oder teil-
weise aufgegriffen. Die BDA hat diese 
Initiative daher nachdrücklich unterstützt. 

 

Millionengrenze bei Arbeitsunfällen erstmals unterschritten
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Arbeitsschutz: Entbürokratisierung ent-
schlossen angehen 
 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit will mit dem im Mai 2003 vorgeleg-
ten „Entwurf zur Änderung der Arbeitsstät-
tenverordnung“ in Anlehnung an die Kon-
zeption des Arbeitsschutzgesetzes – Vor-
gabe von Schutzzielen und allgemein ge-
haltenen Anforderungen – einen Beitrag 
zum Bürokratieabbau leisten. Durch ein-
heitliche und flexible Grundvorschriften 

soll den Betrieben Spielraum für an ihre 
jeweilige Situation angepasste Arbeits-
schutzmaßnahmen gegeben werden. Die 
BDA fordert seit langem eine Deregulie-
rung im Arbeitsschutz mit den Zielen Prak-
tikabilität und Flexibilität. Die bisherige 
Entwurfsfassung zum Arbeitsstättenrecht 
wird diesem Anspruch aber in weiten Tei-
len nicht gerecht. Zudem gehen die ge-
planten Neuregelungen teilweise nicht nur 
über das geltende nationale Recht, son-
dern auch über die europäischen Vorga-
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ben weit hinaus. Die BDA hat diese Ver-
schärfungen zu Lasten der Unternehmen 
nachdrücklich kritisiert und wird sich im 
Laufe des weiteren Verfahrens dafür ein-
setzen, dass es tatsächlich zu einer Ent-
bürokratisierung und größeren betriebli-
chen Handlungsspielräumen kommt. 
 
Die seit längerem diskutierten Leitlinien 
zur künftigen Gestaltung des Vorschriften- 
und Regelwerks im Arbeitsschutz sind im 
April 2003 gemeinsam von Vertretern der 
Bundesländer, der Spitzenverbände der 
gesetzlichen Unfallversicherung, des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Arbeit, 
der Sozialpartner, der Industrie und des 
Handwerks beschlossen worden. Staat 
und Unfallversicherung haben jetzt die 
gemeinsame Aufgabe, ein in sich schlüs-
siges und sich ergänzendes Vorschriften- 
und Regelwerk aus staatlichen Arbeits-
schutzvorschriften und Unfallverhütungs-
vorschriften aufzubauen. Die Vorschriften 
müssen transparent und verständlich sein 
sowie in der Praxis eine wirksame Hilfe 
zur Gewährleistung eines hohen Niveaus 
von Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit bieten. 
 
 
Soziale Selbstverwaltung: Selbstver-
waltung modernisieren und effizienter 
gestalten 
 
Im Februar 2003 hat die BDA ihre Position 
zur Funktion und zu den Aufgaben der 
sozialen Selbstverwaltung vorgestellt. 
Damit sollen neue Anstöße zur Verbesse-
rung der ehrenamtlichen Selbstverwal-
tungsarbeit und für notwendige Organisa-

tionsreformen gegeben werden. Die Struk-
turen der Selbstverwaltung sind – auch 
unter verstärkter Berücksichtigung von 
Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten – an 
die veränderten Rahmenbedingungen an-
zupassen. Die Arbeit der Gremien ist des-
halb auf Entscheidungen von grundsätzli-
cher Bedeutung in den Bereichen Organi-
sation, Personal und Finanzen sowie auf 
eine wirkungsvolle Aufsicht zu fokussie-
ren. Diesem Ziel dient die Festlegung von 
Vorgaben bzw. Zielvereinbarungen für das 
Hauptamt bei gleichzeitigem Rückzug der 
Selbstverwalter aus den Details der 
Verwaltungsabläufe. 
 
Zu den wesentlichen Notwendigkeiten 
zählen die Umsetzung des geltenden 
Leistungs- und Finanzierungsrechts sowie 
die Vorgabe von Richtlinien für das Ver-
waltungshandeln. Die Entscheidungsab-
läufe müssen erleichtert und beschleunigt 
werden. Aufgabenüberschneidungen und 
Doppelarbeit zwischen unterschiedlichen 
Selbstverwaltungsorganen und -ebenen 
sind zu vermeiden. In diesem Zusammen-
hang ist auch eine entsprechende Ände-
rung des Zuschnitts der Selbstverwal-
tungsorgane erforderlich. Die BDA spricht 
sich dabei vor allem für eine Zusammen-
legung der beiden ehrenamtlichen Organe 
„Vertreterversammlung“ und „Vorstand“ zu 
einem Gremium mit Aufsichtsratsfunktion 
aus. Die Organisationsreform muss auch 
die Spitzen- und Dachverbände der Sozi-
alversicherungsträger bzw. einzelnen 
Zweige der Sozialversicherung mit ein-
schließen. 
 
 

 
 
 
6. Bildungs- und Gesellschaftspolitik 
 
 
Der Innovationsmotor stottert  
 
Dass es deutlich besser stehen könnte um 
den Innovationsstandort Deutschland, be-
legt die Studie „Zur technologischen Leis-
tungsfähigkeit Deutschlands 2002“, die die 
BDA im April für ihre Mitglieder ausführlich 
analysiert hat. Während Deutschland den 
Untersuchungen zufolge im Blick auf den 

Hochtechnologiehandel und die Intensität 
der Anmeldung von Weltmarktpatenten 
international sehr wettbewerbsfähig ist, 
droht es sowohl hinsichtlich der Effizienz 
und Qualität des Bildungssystems als 
auch in der finanziellen Ausstattung von 
Forschung und Entwicklung den An-
schluss zu verlieren. Vor diesem Hinter-
grund ist die diesjährige Nullrunde des 
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Bundes bei der Forschung besonders ne-
gativ zu werten. 
 
Die Gefahr, die dem Wirtschaftsstandort 
Deutschland insbesondere auch aus der 
mangelnden Qualität und Wettbewerbsfä-
higkeit des Bildungssystems erwächst, 
wurde in einem gemeinsamen Workshop 
der Spitzenverbände BDA, BDI, DIHK und 
ZDH zur „Bildungsökonomie“ deutlich, bei 
dem das Institut der deutschen Wirtschaft 
Köln seine Ergebnisse eines systemati-
schen internationalen Bildungs-Bench-
marking und eines Stärken-Schwächen-
Profils des deutschen Bildungssystems 
vorstellte.  
 
Sowohl die Autoren des Technologiebe-
richts als auch die Wissenschaftler des IW 
haben die überragende Bedeutung von 
Bildung und Forschung und den investiven 
Charakter der öffentlichen Ausgaben für 
diesen Bereich unterstrichen. Aus Sicht 
der BDA sind daher die Prioritäten in den 
öffentlichen Haushalten zu prüfen und die 
Gewichte weg von den konsumtiven hin zu 
den investiven Ausgaben zu verlagern.  
 
Eine besondere Gefahr für die technologi-
sche Wettbewerbs- und Innovationsfähig-
keit Deutschlands resultiert aus dem be-
reits heute absehbaren Fach- und Füh-
rungskräftemangel in Mathematik sowie in 
den Ingenieur-, Natur- und Technikwis-
senschaften (MINT-Fächer). Angesichts 
geringer Studienanfänger- wie Absolven-
tenzahlen in diesen Fächern und vor dem 
Hintergrund des demographischen Wan-
dels ist absehbar, dass Deutschland auf 
diesem Gebiet in wenigen Jahren nicht 
einmal mehr in der Lage sein wird, auch 
nur den Ersatzbedarf an hochqualifizierten 
Fach- und Führungskräften zu decken.  
 
Mit Blick auf dieses Szenario gewinnt das 
Thema der berufsbegleitenden, wissen-
schaftlichen Weiterbildung auf hohem Ni-
veau an neuer Wichtigkeit. Noch passiert 
hier relativ wenig, denn der Gesetzgeber 
hat zwar die Weiterbildung zu einer Kern-
aufgabe der Hochschulen erhoben, aber 
nicht die notwendigen Rahmenbedingun-
gen geschaffen. Daher hat die BDA ge-
meinsam mit der Hochschulrektorenkonfe-
renz (HRK) und dem DIHK im Mai einen 
10-Punkte-Plan vorgelegt: Darin wird vor 

allem die Politik aufgefordert, die notwen-
digen Maßnahmen zu ergreifen, damit es 
für die Hochschulen endlich attraktiv wird, 
Weiterbildungsmaßnahmen anzubieten. 
Gleichzeitig sind auch die Hochschulen 
und Unternehmen gefordert, geeignete 
Kooperationsformen aufzubauen, damit 
die Angebote bedarfs- und marktgerecht 
gestaltet werden. 
 
 
Autonomie und Wettbewerb von Hoch-
schulen schaffen Dynamik 
 
Die fehlende Dynamik im Weiterbildungs-
bereich ist mit darauf zurückzuführen, 
dass das Leitbild einer autonomen Hoch-
schule im Wettbewerb immer noch nicht 
mit der notwendigen Konsequenz von Sei-
ten der Politik umgesetzt wird. Zwar entwi-
ckeln die Bundesländer zunehmend ver-
schiedene Ansätze und Modelle, um die 
Handlungsfähigkeit und den Verantwor-
tungsbereich der Hochschulen zu stärken. 
Davon ist vieles zu begrüßen, wie bei-
spielsweise das Stiftungsmodell in Nieder-
sachsen oder die in vielen Ländern einge-
führten Zielvereinbarungen und Global-
haushalte. Aber von einem Gesamtkon-
zept kann hier noch nicht gesprochen 
werden, schon gar nicht, so lange der 
Bund über das Hochschulrahmengesetz 
(HRG) notwendige Reformschritte blo-
ckiert. Erinnert sei nur an das im HRG 
festgeschriebene Gebührenverbot für das 
Erststudium.  
 
Auch der in der rot-grünen Koalitionsver-
einbarung erklärte Wille zu einem Wissen-
schaftstarifvertrag ist bislang nicht Wirk-
lichkeit worden. Von Seiten des Bundes-
bildungsministeriums werden offenbar kei-
ne Anstrengungen in diese Richtung un-
ternommen. Dabei ist unstrittig, dass ein 
moderner Tarifvertrag für die Hochschulen 
neue Spielräume besonders in der leis-
tungsbezogenen Bezahlung ihrer Mitarbei-
ter eröffnen würde. In Berlin hat sich die 
Situation ergeben, dass die Hochschulen 
aus den kommunalen Arbeitgeberverbän-
den ausgetreten sind und gleichzeitig 
Dienstherren- und Arbeitgeberfunktion 
besitzen. Hier bestünde somit die Mög-
lichkeit, einen eigenen Tarifvertrag zu 
entwickeln. Die BDA hat – gemeinsam mit 
der Vereinigung der Unternehmensver-
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bände Berlin und Brandenburg – den 
Hochschulen und der Politik Hilfe angebo-
ten, um die bestehende Chance zu nut-
zen. Das Land Berlin könnte auf diese 
Weise Initiator einer flexiblen, hochschul-
spezifischen Lohn- und Arbeitzeitgestal-
tung werden. 
 
Die im März von der Kultusministerkonfe-
renz beschlossene Neuregelung der 
Hochschulzulassung ist ein Fortschritt, sie 
darf aber keineswegs das Ende der Ent-
wicklung bedeuten. Es ist kritisch zu beur-
teilen, dass den Ländern zwei Modelle zur 
Auswahl gegeben werden. Im ersten – aus 
Sicht der BDA zu favorisierenden – Modell 
wird das Auswahlrecht der Hochschulen 
hervorgehoben; sie sollen die Möglichkeit 
erhalten, vorab die Hälfte ihrer Studien-
plätze nach Eignung der Bewerber zu dem 
gewählten Studiengang zu vergeben. Im 
zweiten Modell steht dagegen das Wahl-
recht der Bewerber mit den besten Abitur-
durchschnittsnoten an erster Stelle. Auch 
wenn eine Verstärkung der Servicefunkti-
on der ZVS geplant ist, so wird jedoch 
grundsätzlich an ihrer planwirtschaftlich 
dirigistischen Ausrichtung festgehalten. 
Schwierig erscheint auch das Nebenein-
ander der beiden Modelle und die damit 
verbundene Unübersichtlichkeit gerade für 
Studenten, die sich für Hochschulen in 
unterschiedlichen Bundesländern interes-
sieren.  
 
Andere Staaten machen uns vor, wie 
Hochschulen durch die Schaffung geeig-
neter Rahmenbedingungen ihre Leistun-
gen steigern und zu Innovationsmotoren 
der Gesellschaft werden können. Dazu 
braucht es umfassende Reformen; mit 
Einzelschritten ist die dringend notwendige 
Dynamik in den Hochschulen nicht er-
reichbar. Ein umfassendes Reformkonzept 
orientiert an den Leitbildern Autonomie 
und Wettbewerb hat die BDA gemeinsam 
mit der HRK Ende Juli der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Unter der Überschrift „Weg-
weiser der Wissensgesellschaft“ werden 
die Konzepte einer zukunfts- und wettbe-
werbsfähigen Hochschule in all ihren Teil-
bereichen entwickelt.  
 
 
 

Vorschulische Bildung und Betreuung 
ausbauen und Grundschulen stärken 
 
Eine besondere Bedrohung für die Innova-
tionsfähigkeit unseres Landes geht von 
der Bevölkerungsentwicklung und dem 
langfristigen Geburtenrückgang aus. Der 
Datenreport „Die Familie im Spiegel der 
amtlichen Statistik“, den das Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend herausgeben und den die BDA für 
ihre Mitglieder im April ausgewertet hat, 
unterstreicht eine alarmierende Entwick-
lung: Die zu Beginn der 1930er Jahre ge-
borenen Frauen bekamen im Schnitt rund 
2,2 Kinder, die 1960 geborenen 1,65 Kin-
der und ein weiterer Rückgang ist abzuse-
hen. Die 1969 in Westdeutschland gebo-
renen Frauen z. B. haben bis zum 30. Le-
bensjahr durchschnittlich 0,87 Kinder. Hin-
sichtlich der endgültigen Kinderlosigkeit 
nimmt Deutschland im internationalen 
Vergleich einen Spitzenplatz ein. Hier 
schlägt besonders die Quote unter den 
hochqualifizierten Frauen durch: Insge-
samt waren in Deutschland im Jahr 2000 
von den 35- bis 39-jährigen Frauen mit 
Universitätsabschluss 39 Prozent kinder-
los. 
 
Um berufliche Entfaltungschancen und die 
Belange der Familie leichter miteinander 
verbinden zu können, muss vor allem 
auch das Angebot an qualifizierten, vor-
schulischen Betreuungsmöglichkeiten aus-
gebaut werden. Dabei ist sowohl den Be-
dürfnissen der Eltern als auch der Kinder 
Rechnung zu tragen: Der bedarfsgerechte 
Ausbau von vorschulischen Ganztags-
betreuungsangeboten darf den Bildungs-
aspekt nicht vernachlässigen. Hier wird die 
Grundlage für Chancengerechtigkeit ge-
legt. Es ist nicht länger hinzunehmen, 
dass in Deutschland wie in keinem ande-
ren Industrieland der soziale Hintergrund 
über den Bildungserfolg mitentscheidet. 
Unser Wirtschaftsstandort kann es sich 
nicht leisten, Talente zu vergeuden. 
 
In diesem Zusammenhang kommt der 
Grundschule eine zentrale Rolle zu. Zwar 
fielen die Ergebnisse der internationalen 
Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU)  
 
deutlich positiver aus als die Ergebnisse 
für die Sekundarstufe I bei PISA. So liegen 
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Deutschlands Grundschüler mit ihren Leis-
tungen im oberen Drittel der Vergleichs-
staaten und haben damit überdurch-
schnittlich gut abgeschnitten. Handlungs-
bedarf zeigt sich aber auch hier: Über 20 
Prozent der Viertklässler lesen nur mit 
Mühe, rund 30 Prozent beherrschen noch 
nicht alle Grundrechenarten. Von IGLU zu 
PISA zeigt sich dabei: Was in der Grund-
schule nicht erreicht wird, wird später 
kaum noch kompensiert. Die von der BDA 
geforderte neue Prioritätensetzung bei der 
Grundschule bleibt daher richtig. 
 
 
Ungenutzte Potentiale nutzen 
 
Um die Innovations- und Wettbewerbsfä-
higkeit zu sichern, müssen wir die vielfach 
ungenutzten Potentiale der bildungsfernen 
Schichten konsequent nutzen. Individuelle 
Beratung und Förderung von der Vorschu-
le über die Grundschule bis hin zur weiter-
führenden Schule ist dabei unerlässlich. In 
diesem Zusammenhang kommt auch der 
Schaffung zusätzlicher Ganztagsschulen 
eine wichtige Rolle zu. Die BDA begrüßt 
die dazu unternommenen Anstrengungen 
von Bund und Ländern. Entscheidend ist, 
dass die Ganztagsschule mit neuen For-
men des fachübergreifenden, des Projekt-
unterrichts und des integrierten Unterrichts 
einhergeht. Die Förderung von Ganztags-
angeboten muss in enger Kooperation von 
Bund und Ländern getätigt werden und ist 
durch ein Evaluierungsprogramm zu be-
gleiten. Um die Bildungspolitik auf diese 
und andere Qualitätsaspekte bei der Ent-
wicklung von Ganztagsschulen hinzuwei-
sen, haben BDA und DGB im März eine 
viel beachtete gemeinsame Erklärung zu 
Ganztagsangeboten veröffentlicht.  
 
Zu den ungenutzten Potentialen zählen 
insbesondere auch die Zuwandererkinder. 
Ihre Integration wird heute vor allem durch 
die Grund- und Hauptschulen und ähnli-
che Bildungsgänge wahrgenommen. Trotz 
der zum Teil sehr erfreulichen Resultate 
aus IGLU hat schon die Grundschule hier 
deutlichen Nachholbedarf. So liegen 
Migrantenkinder bereits in der Grundschu-
le leistungsmäßig ein Schuljahr zurück. 
Der Hauptschulpreis 2003 der von der 
BDA mitgetragenen Initiative Hauptschule 
e.V. nahm sich gezielt des Themas „Integ-

ration“ an. 33 Hauptschulen wurden im 
Mai die Preise von Bundespräsident Jo-
hannes Rau in einer Feierstunde auf 
Schloss Bellevue überreicht. Preise und 
Preisverleihung in Höhe von insgesamt 
120.000 € werden von der gemeinnützigen 
Hertie-Stiftung und der Robert-Bosch-
Stiftung finanziert und organisiert. Neu war 
die erstmalige Ausschreibung eines 
Hauptschullehrerpreises, mit dem diese 
vielfältig herausgeforderte, aber wenig 
renommierte Berufsgruppe bewusst ge-
würdigt wurde.  
 
 
Mit Standards zu mehr Schulqualität  
 
Der internationale Schulleistungsvergleich 
PISA hat deutlich gezeigt, dass vor allem 
die Bildungssysteme hochwertige Qualität 
und zugleich ein Höchstmaß an Chancen-
gerechtigkeit hervorbringen, die auf klare 
und regelmäßig evaluierte Leistungsstan-
dards setzen. Sie sind der entscheidende 
Schlüssel zur Anhebung des Niveaus 
lernschwacher oder bildungsferner Schü-
ler. Auch in Deutschland ist im Schulwe-
sen inzwischen die Trendwende weg von 
der Input-Steuerung durch detaillierte 
Lehrpläne hin zur Output-Steuerung durch 
Zielüberprüfungen eingeleitet worden. Die 
Kultusministerkonferenz (KMK) erarbeitet 
zur Zeit Bildungsstandards in den Kernfä-
chern für alle Schulformen und bestimmte 
Jahrgangsstufen. Sie werden seit Juli 
2003 mit den Fachverbänden und den 
Sozialpartnern diskutiert und sollen 2004 
beschlossen werden. Die BDA gehört 
schon seit Jahren zu den klarsten Verfech-
tern von Bildungsstandards und ist schon 
vorab über die konkrete Form und Aus-
gestaltung im Gespräch mit der KMK.  
 
Bildungsstandards sind der entscheidende 
Hebel für die Qualitätsverbesserung in der 
Schule und damit für einen zentralen 
Standortfaktor. Deshalb belassen es die 
Arbeitgeber nicht beim Reagieren auf Vor-
schläge der KMK, sondern wollen ihre 
Anforderungen an das Wissen und Kön-
nen der Schulabgänger selbst aktiv ein-
bringen. Gemeinsam mit dem Institut der 
deutschen Wirtschaft Köln und den Lan-
desarbeitgeberverbänden erarbeitet die 
BDA Bildungsstandards in den Fächern 
Mathematik, Deutsch, Naturwissenschaf-
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ten und ggf. Arbeitslehre, die parallel zu 
den Entwürfen der KMK präsentiert und in 
deren Beratungen eingebracht werden.  
 
 
Internes Qualitätsmanagement etablie-
ren 
 
Die Schaffung von Leistungsstandards 
und ihre Sicherung durch externe Quali-
tätssicherungssysteme werden aber dau-
erhaft nur erfolgreich sein, wenn sich pa-
rallel in den Schulen eine Kultur des Quali-
tätsmanagements etablieren kann. In den 
Schulen besteht dazu der Wille, doch feh-
len häufig Konzepte zur systematischen 
Qualitätsverbesserung. Schulen, Schul-
aufsicht und Kultusbehörden suchen da-
her den Kontakt zur Wirtschaft, um von 
deren Erfahrungen im Qualitätsmanage-
ment zu profitieren. 
 
Die hohe Bedeutung dieser Thematik hat 
die Partner von SCHULEWIRTSCHAFT in 
diesem Jahr veranlasst, hierauf das 
Hauptaugenmerk ihrer Arbeit zu legen. 
Diese Schwerpunktsetzung bestimmt die 
Aktivitäten in den Ländern und auf der 
Bundesebene. Unter dem Motto 
SCHULEWIRTSCHAFT – Partner für Qua-
lität wird im September zusammen mit der 
50 Jahre-Festveranstaltung eine Arbeits-
tagung stattfinden, auf der sich Schul- und 
Unternehmensvertreter über ihre Erfah-
rungen zum Qualitätsmanagement aus-
tauschen und gemeinsam Qualitäts-
Konzepte für die Schule erarbeiten.  
 
SCHULEWIRTSCHAFT erprobt das Eva-
luationsinstrument „Q-Prozess“, das im 
vergangenen Jahr der Öffentlichkeit vor-
gestellt wurde. Dieses Instrument zur in-
ternen Evaluation von Schulen wird sys-
tematisch den Erfordernissen der schuli-
schen Praxis angepasst und weiterentwi-
ckelt.  
 
Die BDA wird mit dem Deutschen Arbeit-
geberpreis für Bildung 2003 das beste 
umfassende Qualitätsmanagementkon-
zept in den Kategorien Schule, Hochschu-
le sowie Berufsschule und Betrieb in der 
dualen Ausbildung auszeichnen.  
 
 
 

Berufsorientierung intensivieren 
 
Wie notwendig die Qualitätsverbesserung 
in der Schule ist, wissen die Betriebe am 
besten: Galt bislang eine Quote von 10 
Prozent der Auszubildenden als „Risiko-
gruppe“, gehen Betriebe mittlerweile von 
25 Prozent aus. Nicht nur die schlechte 
wirtschaftliche Lage ist ein gravierendes 
Problem für den Ausbildungsmarkt, son-
dern auch die zunehmend fehlenden Aus-
bildungsvoraussetzungen bei den Schul-
abgängern. Jugendlichen fehlt außerdem 
theoretisches wie praktisches Wissen über 
das Arbeits- und Berufsleben. Zu viele 
konzentrieren sich auf zu wenige Berufe; 
in einigen Berufsgruppen ist sogar ein 
Mangel an Bewerbern zu verzeichnen. 
 
Dass Unternehmen nicht unbegrenzt 
nachholen können, was in der Schulzeit 
versäumt wurde, unterstreicht das neue, 
im Juli vorgestellte BDA-Papier „Option für 
die Jugend – Schulbildung verbessern, 
Ausbildungsfähigkeit fördern, Berufsorien-
tierung intensivieren“. Die BDA fordert 
hierin eine große Schulreform, eine Inten-
sivierung der Berufsorientierung in und 
außerhalb der Schule und eine konse-
quente Ziel- und Bedarfsorientierung in 
den Berufsvorbereitungsmaßnahmen. Das 
Papier zeigt mit Leitbildern, was Eltern, 
Lehrer, Schulleiter, Berufsschule, Arbeits-
ämter, Betriebe und die Jugendlichen 
selbst tun können und müssen, um die 
Ausbildungsfähigkeit zu verbessern. Best 
Practice-Beispiele verdeutlichen, was die 
Wirtschaft bereits an Programmen - gera-
de für lernschwächere Jugendliche - um-
setzt.  
 
An den Schulen muss Berufsorientierung 
einen neuen Stellenwert erhalten. In allen 
Fächern ist der Bezug zur Arbeits- und 
Berufswelt konsequent zu stärken. Dar-
über hinaus brauchen wir ein eigenes 
Fach Wirtschaft, das theoretisch und prak-
tisch auf die Arbeitswelt vorbereitet und 
eine ökonomische Allgemeinbildung ver-
mittelt. Vor diesem Hintergrund ist es er-
freulich, dass sich die KMK, die Wirt-
schaftsministerkonferenz, die Spitzenver-
bände der Wirtschaft und der DGB im 
Februar auf die Eckpunkte für ein Kerncur-
riculum Wirtschaft verständigt haben. Die 
Vereinbarung, dass die Umsetzung des 
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Kerncurriculums entweder im Rahmen 
eines eigenen Unterrichtsfaches Wirt-
schaft oder auf der Basis eines Rahmen-
lehrplans mit obligatorischen Anteilen ö-
konomischer Bildung in den jeweiligen 
Fachlehrplänen zu geschehen hat, ist ein 
Erfolg. Beachtenswert ist vor allem die 
klare Empfehlung für ein verbindliches 
Zeitbudget von 200 Stunden in der Se-
kundarstufe I für ökonomische Bildung.  
 
 
Lehrer praxisnäher ausbilden 
 
Neue Formen des Unterrichts, eine ver-
besserte individuelle Förderung, die Um-
setzung von Qualitätsstandards und die 
Intensivierung der Berufsorientierung – bei 
allen Reformen kommt den Lehrern eine 
Schlüsselrolle zu. Ihre Ausbildung stattet 
sie aber heute nicht mit dem notwendigen 
Rüstzeug aus: Es mangelt an diagnosti-
schen Kompetenzen ebenso wie an effek-
tivem Unterrichtsmanagement. Ausgehend 
von ihrer viel beachteten Publikation „Füh-
rungskraft Lehrer“ wird die BDA daher im 
August 2003 ihr Konzept für eine moderne 
Lehrerbildung vorlegen. Im Zentrum wird 
dabei die enge Verkopplung von Theorie 
und Praxis stehen. 
 
 
Neue Studienstruktur konsequent um-
setzen 
 
Berufsorientierung und Praxisnähe sind 
auch zwei zentrale Stichworte für die not-
wendige Neuausrichtung der Studienstruk-
turen in Deutschland. Der „Bologna-
Prozess“ zur Schaffung eines europäi-
schen Hochschulraums bis zum Jahr 2010 
gibt dabei den richtigen Weg vor: Eine 
stärkere internationale Ausrichtung der 
Hochschulausbildung, Abbau von Mobili-
tätshindernissen, praxisnähere Ausbildung 
und Verkürzung der Studienzeiten. Die 
BDA hat sich in diesen Prozess inzwi-
schen auch auf europäischer Ebene aktiv 
eingeschaltet. Das Thema Beschäfti-
gungsfähigkeit der Absolventen steht da-
bei im Mittelpunkt und wird sowohl im Dia-
log mit Hochschul- als auch Ministeriums-
vertretern kontinuierlich vorangetrieben. 
Auf der im September stattfindenden Kon-
ferenz der europäischen Bildungsminister 
wird zu diesem Thema ein eigener Work-

shop durchgeführt, an dem mehrere Wirt-
schaftsvertreter teilnehmen werden. Die 
BDA hat die Koordinierung der Wirt-
schaftsaktivitäten auf europäischer Ebene 
übernommen. 
 
Die Umsetzung des Bologna-Prozesses in 
Deutschland geht nur scheinbar zügig 
voran. Die beeindruckende Zahl von Ba-
chelor- und Master-Studiengängen kann 
über die fortbestehenden Defizite nicht 
hinwegtäuschen. Eine echte Reform, die 
auch eine Orientierung an den Anforde-
rungen des Arbeitsmarktes beinhaltet, ist 
allenfalls im Ansatz erkennbar. Weil die 
Arbeitgeber ein Interesse daran haben, 
dass die neuen Strukturen zu einem Erfolg 
werden, werden sie sich noch aktiver in 
die Debatte einbringen und klare Anforde-
rungen an die neuen Abschlüsse benen-
nen. Die BDA hat ihre Aktivitäten auf die-
sem Gebiet deutlich ausgebaut. Neben 
Informationsmaterialen und Veranstaltun-
gen auf Bundesebene setzt sie dabei vor 
allem auf die direkte Kommunikation zwi-
schen Unternehmen und Hochschulen in 
den Regionen. Denn nur durch eine unmit-
telbare Kooperation können Bildungs- und 
Arbeitsmarkt besser aufeinander abge-
stimmt und die notwendigen Impulse für 
die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit 
gesetzt werden.  
 
 
Arbeitgeber erstmalig auf dem Kirchen-
tag präsent 
 
Die Bilanz der Veranstalter des ersten 
Ökumenischen Kirchentages, der unter 
dem Motto „Ihr sollt ein Segen sein“ vom 
28. Mai bis zum 1. Juni in Berlin stattfand, 
war überaus positiv: Mehr als 400.000 
Menschen, davon 190.000 Dauergäste, 
besuchten die zahllosen Veranstaltungen 
überall in Berlin, auf dem Messegelände 
und in den Kirchen der Stadt. Die friedli-
che Atmosphäre und die Begeisterung der 
Teilnehmer lieferten einen eindrucksvollen 
Beleg dafür, welche gesellschaftliche Re-
levanz und mobilisierende Kraft das Chris-
tentum unverändert besitzt. 
 
Eine zentrale Rolle im Kirchentagspro-
gramm nahm die ‚Agora’ (= ‚Markt’) ein, 
auf der sich Institutionen, Verbände und 
Gruppen unter verschiedenen Themen-
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schwerpunkten in vier Messehallen prä-
sentierten. Erstmals beteiligte sich auch 
die BDA gemeinsam mit den Landesver-
bänden Baden-Württemberg, Bayern, Ber-
lin/Brandenburg, Rheinland-Pfalz und 
Nordrhein-Westfalen sowie der Stiftung 
der Deutschen Wirtschaft an einem sol-
chen ‚Markt’. Im Themenbereich ‚Arbeit 
und Arbeitslosigkeit’ bot der Gemein-
schaftsstand die Möglichkeit zu zeigen, 
dass und in welcher Weise Arbeitgeber 
‚segensreich’ wirken: Anhand von 
Informationstafeln der beteiligten 
Verbände und  im Gespräch mit den Mitwirkenden am 
Stand konnten interessierte Besucher sich 
darüber informieren, dass die Wirtschaft 
eine Fülle von Projekten und Initiativen zur 
Integration benachteiligter Gruppen in die 
Ausbildung und in den Arbeitsmarkt zu 
bieten hat, die in der Öffentlichkeit wenig 
bekannt sind.  
 
Dass die Arbeitgeberverbände ein gutes 
Verhältnis zu den christlichen Kirchen 
pflegen und in regelmäßigem Austausch 
mit deren Repräsentanten stehen, bewie-
sen beispielsweise die Besuche des Rats-
vorsitzenden der EKD, Manfred Kock, des 
Leiters des katholischen Büros Berlin, Prä-
lat Dr. Jüsten, und des Direktors des Sozi-
alinstituts des Erzbistums Paderborn, Dr. 

Peter Schallenberg, die den Stand gezielt 
aufsuchten, um sich die dort vorgestellten 
Projekte erläutern zu lassen. 
 
Für viele der Kirchentagsbesucher waren 
sowohl die Initiativen und Projekte der 
Arbeitgeber als auch ihr Auftreten aller-
dings überraschend und neu: „Was hat die 
Wirtschaft denn mit den Kirchen zu tun ?“ 
lautete eine Frage, die die Mitwirkenden 
am Stand (Mitglieder des BDA-Ausschus-
ses Kirche und Wirtschaft, Vertreter aus 
den Landesverbänden und Mitarbeiter der 
BDA) immer wieder zu beantworten hat-
ten. 
 
Die Präsenz der Arbeitgeber nahmen viele 
zum Anlass, sich zum Zustand und zur 
Zukunft der Sozialen Sicherungssysteme, 
zur Arbeitslosigkeit oder sozialen Gerech-
tigkeit zu erkundigen oder selbst einzulas-
sen. Die Positionen der Wirtschaft dazu in 
einem eher ungewohnten Umfeld präsen-
tieren zu können und gegenüber zwar kri-
tischen, aber offenen Gesprächspartnern 
verteidigen zu müssen, war nach Meinung 
aller Mitwirkenden eine spannende Aufga-
be – und nicht ohne Erfolg: „Wir finden es 
sehr gut, dass Sie auf dem Kirchentag 
präsent sind“ meinten alle Besucher.  
 

 
 
 
7. Ausbildung 
 
 
Die Situation auf dem Ausbildungsmarkt 
ist aufgrund der desolaten gesamtwirt-
schaftlichen Lage Besorgnis erregend. 
Entscheidend für mehr Lehrstellen ist, 
dass die deutsche Wirtschaft wieder eine 
Perspektive zu Wachstum und damit auch 
Beschäftigung und Ausbildung gewinnt. 
Hierzu ist ein Kurswechsel in der Wirt-
schafts-, Finanz-, Sozial- und Tarifpolitik 
erforderlich. Zudem müssen die Spielräu-
me der Betriebe in der Ausbildung erwei-
tert werden. Kontraproduktiv ist eine Aus-
bildungsabgabe, die zu weniger statt mehr 
betrieblichen Ausbildungsplätzen führt. 
 
 
 

Aktuelle Situation auf dem Ausbil-
dungsmarkt 
 
Nach der fast ausgeglichenen Bilanz auf 
dem Ausbildungsmarkt 2002 schlägt jetzt 
die schlechte wirtschaftliche Lage auch 
hier durch. Bis Juni 2003 wurden 51.000, 
das sind knapp 10 Prozent, weniger Aus-
bildungsplätze für den Ausbildungsbeginn 
im Herbst gemeldet als ein Jahr zuvor. Die 
Zahl der gemeldeten Bewerber blieb im 
Vergleich zum Vorjahr nahezu unverän-
dert. 
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Gemeldete Ausbildungsplätze und 
Ausbildungsbewerber Ende Juni:
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Verbesserung der Rahmenbedingung 
für Ausbildung 
 
Die Bundesregierung hat jetzt die von der 
BDA geforderte Aussetzung der Ausbil-
dereignungsverordnung vorgenommen. 
Damit zählen künftig beim Einstieg in die 
Ausbildung Fachkenntnis und Führungs-
fähigkeit auch ohne Lehrgang und Prü-
fung. Das erleichtert Betrieben den 
Einsteig in die Ausbildung. Darüber hinaus 
müssen aber weitere Ausbildungshemm-
nisse beseitigt, die Rahmenbedingungen 
für Ausbildung verbessert und dabei ins-
besondere die Spielräume der Betriebe in 
der Ausbildung erweitert werden. Hier sind 
vor allem Politik und Tarifpartner gefragt. 
 
Tarifverträge müssen vermehrt ausbil-
dungsfördernde Vereinbarungen treffen, 
wie z. B.: 
 
• den Verzicht auf eine Erhöhung der 

Ausbildungsvergütungen in den kom-
menden Jahren, 

• tarifliche Öffnungsklauseln für abwei-
chende Vereinbarungen zur Ausbil-
dungsvergütung und 

• die Aussetzung von tarifvertraglichen 
Übernahmeverpflichtungen. 

 
Darüber hinaus ist die Bundesregierung 
gefordert, Ausbildungshemmnisse zu be-
seitigen z. B. durch: 
 
• eine Flexibilisierung des Jugendar-

beitsschutzgesetzes und 

• die Durchsetzung der von den Ge-
werkschaften blockierten Ausbildungs-
berufe mit weniger komplexen Anfor-
derungen, für die umsetzungsfähige 
Vorschläge der Wirtschaft vorliegen 
(z.B. den Maschinenführer, die Fach-
kraft für Küchen- und Möbelservice, 
den Holz- und Bautenschützer und den 
Änderungsschneider). 

 
Den Plänen der Bundesregierung zur No-
vellierung des Berufsbildungsgesetzes 
(BBiG) steht die BDA kritisch gegenüber. 
Ein erster Gesetzentwurf soll im Herbst 
vorgelegt werden. Aus der Sicht der Ar-
beitgeber hat sich das BBiG als flexible 
und entwicklungsfähige Basis bewährt. 
Veränderungen sollten daher auf das zur 
Erhöhung der Gestaltungsspielräume der 
ausbildenden Unternehmen Notwendige 
begrenzt werden. Angesichts der schwie-
rigen Situation auf dem Ausbildungsmarkt 
muss jede Verunsicherung der Ausbil-
dungsbetriebe durch Grundsatzdebatten, 
die das bewährte System generell in Fra-
ge stellen, vermieden werden. 
 
Die BDA hat im April 2003 „Eckpunkte zur 
Verbesserung der Strukturen und der 
Rahmenbedingungen der Berufsausbil-
dung“ vorgelegt, die als Benchmark für 
einen umfassenden, nicht auf Gesetzes-
änderungen verengten Verständigungs-
prozess von Wirtschaft und Politik zur 
Weiterentwicklung der Berufsausbildung 
dienen sollen. Grundlegende Zielsetzun-
gen sind: 
 
• Die Flexibilisierung der Ausbildungs-

ordnungen, um mehr Spielraum für be-
triebsindividuelle Schwerpunkte zu 
schaffen. 

• Die Differenzierung des Ausbildungs-
spektrums, um die Chancen für theo-
rieschwache Jugendliche durch 
schlanke Berufe zu verbessern. 

• Die praxisnähere und ökonomischere 
Gestaltung der Prüfungen, um die 
Aussagekraft der Ergebnisse zu stei-
gern und zugleich den Aufwand zu re-
duzieren. 

• Die flexible und effektivere Organisati-
on der Berufsschulen, um sie zu mo-
dernen, leistungsfähigen Partnern der 
Betriebe in der Ausbildung zu entwi-
ckeln. 
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Ausbildungsoffensive 2003 
 
Am 29. April hat die Bundesregierung zu-
sammen mit den Sozialpartnern den Start 
der Ausbildungsoffensive 2003 bekannt 
gegeben. Dabei wurde in einer gemein-
samen Erklärung die übereinstimmende 
Zielsetzung herausgestellt, die Situation 
auf dem Ausbildungsmarkt zu verbessern 
und das jeweilige Engagement zur Schaf-
fung von Ausbildungsplätzen bekräftigt. 
 
Die Wirtschaft unternimmt trotz schwieri-
ger Rahmenbedingungen in einer gemein-
samen Initiative alle Anstrengungen, um 
so viele Ausbildungsplätze wie möglich zu 
mobilisieren. Das Präsidium der BDA hat 
die Unternehmen aufgerufen, alle Mög-
lichkeiten zur Schaffung und zum Erhalt 
von Ausbildungsplätzen auszuschöpfen. 
Eine aktuelle Umfrage der BDA belegt, 
dass die Arbeitgeberverbände bereits viel-
fältige Initiativen zur Steigerung des Lehr-
stellenangebots ergriffen haben, wie z.B.: 
 
• die gezielte Einzelansprache von Un-

ternehmen, die zur Zeit noch nicht 
ausbilden, 

• die Beratung von Unternehmen, z.B. 
bei der Auswahl von Bewerbern, bei 
der Erarbeitung von Ausbildungsplä-
nen oder beim Abschluss von Ausbil-
dungsverträgen, 

• den verstärkten Einsatz von Lehrstel-
lenentwicklern und -werbern zur Er-
schließung von zusätzlichem Ausbil-
dungspotenzial, 

• die Organisation von Ausbildungsver-
bünden und –ringen, z.B. durch die 
Vermittlung von Verbundpartnern, 

• die Kooperation mit relevanten Akteu-
ren vor Ort, wie Berufsschulen und Bil-
dungswerken, 

• die Werbung für Ausbildung in den 
Gremien und bei Entscheidungsträ-
gern, 

• öffentlichkeitswirksame Kampagnen 
und Pressegespräche zur Ausbil-
dungssituation, 

• die Bekanntmachung und Bewerbung 
neuer und modernisierter Berufe, z.B. 
der neu geordneten Elektroberufe und 

• die gezielte Werbung für Ausbildung in 
Berufen und Branchen, für die noch 
Bewerber gesucht werden. 

 
Um die Maßnahmen der Wirtschaft zu 
koordinieren, ist eine „Task Force“ der vier 
Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft 
(BDA, BDI, DIHK, ZDH) eingesetzt wor-
den. Ein regelmäßiger Info-Dienst „Ausbil-
den 2003!“ stellt Initiativen zur Mobilisie-
rung von Ausbildungsplätzen vor, weist 
auf interessante Termine hin und gibt In-
formationen rund um das Thema Ausbil-
dung. 

 
 

Aufruf des BDA-Präsidiums vom 28. April 2003: „Ausbildungsplätze mobilisieren - 
Rahmenbedingungen verbessern“ 
 
Das BDA-Präsidium ruft die Unternehmen auf, in dieser schwierigen Zeit alle Möglichkeiten 
zum Erhalt und zur Schaffung von Ausbildungsplätzen auszuschöpfen. Insbesondere sind 
auch bisher nicht ausbildende Betriebe aufgefordert, jungen Menschen eine Chance zu ge-
ben. Die Aussetzung der Ausbildereignungsverordnung vereinfacht den Einstieg in die Aus-
bildung: Künftig zählt Fachkenntnis und Führungsfähigkeit, auch ohne Lehrgang und Prü-
fung. Es geht darum, heute auf breiter Basis und kontinuierlich den Nachwuchs an qualifi-
zierten Fachkräften auszubilden, um auch morgen die Leistungs- und Innovationsfähigkeit 
der Wirtschaft zu sichern. Die Unternehmen können auf die Unterstützung der Verbände und 
der Bildungswerke der Wirtschaft zählen, die Ausbildungsverbünde organisieren, Beratung 
bei der Bewerberwahl und Organisation der Ausbildung anbieten und die Kooperation mit 
Kammer, Berufsschule und der Berufsberatung unterstützen.“ 
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Diskussion um Ausbildungsabgabe 
konterkariert Anstrengungen für mehr 
Ausbildungsplätze 
 
Kontraproduktiv für die Bemühungen der 
Wirtschaft um mehr Ausbildungsplätze ist 
allein schon die Drohung mit einer Ausbil-
dungsabgabe, wie in den Parteitagsbe-
schlüssen von SPD und Bündnis90/Die 
Grünen. Wenn das Signal gegeben wird, 
zusätzliche betriebliche Ausbildungsstellen 
aus Fondsmitteln zu finanzieren, steht zu 
befürchten, dass viele Betriebe ihr Enga-
gement zugunsten von Mitnahmen erst 
einmal zurückstellen. Andere werden die 
Einrichtung von Lehrstellen auf das nächs-
te Jahr verschieben in der Hoffnung, mit 
diesem Zuwachs der Ausbildungsabgabe 
zu entgehen. 
 
Generell würden mit einer Ausbildungsab-
gabe keine zusätzlichen betrieblichen 
Ausbildungsplätze geschaffen. Im Gegen-
teil: Durch die Möglichkeit, sich „freikau-
fen“ zu können, würde die Bereitschaft der 
Unternehmen sinken, in eigener Verant-
wortung auszubilden. Mit neuer bürokrati-
scher Belastung und einer Strafsteuer 
würde Arbeit weiter verteuert – mit zusätz-
lichen negativen Folgen für den Arbeits- 
und Ausbildungsmarkt. 
 
 
Qualifizierungsbausteine: Berufsvorbe-
reitung ins BBiG übernommen 
 
Durch das „Zweite Gesetz für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ wurde 
auch die Berufsausbildungsvorbereitung in 
das Berufsbildungsgesetz eingeführt. So 
kann „die Vermittlung von Grundlagen für 
den Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit 
insbesondere durch inhaltlich und zeitlich 
abgegrenzte Lerneinheiten erfolgen, die 
aus den Inhalten anerkannter Ausbil-
dungsberufe oder einer gleichwertigen 
Berufsausbildung entwickelt werden (Qua-
lifizierungsbausteine)“. Das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung hat zum 
1. August 2003 die Verordnung über die 
Bescheinigung der Qualifizierungsbaustei-
ne erlassen. Das Verfahren zur Entwick-
lung und Bescheinigung ist, wie von Wirt-
schaftsseite gefordert, vereinfacht worden 
und unbürokratischer als ursprünglich ge-
plant. Der zulässige zeitliche Umfang ei-

nes Bausteins ist von zwei auf vier Monate 
verdoppelt worden. 
 
Ungeklärt ist allerdings weiterhin die Fi-
nanzierung sozialpädagogischer Betreu-
ung von betrieblich angebotenen Qualifi-
zierungsbausteinen. Darüber hinaus ist 
festzuhalten, dass die betriebliche Ver-
antwortung ausbildungswillige und vor 
allem fähige Jugendliche betrifft. Die zu-
sätzliche, freiwillige Übernahme von Ver-
antwortung für Ausbildungsvorbereitung 
durch Betriebe kann daher auch künftig 
nicht die Regel, sondern wird eine positive 
Ausnahme sein. In der Regel muss Aus-
bildungsvorbereitung weiterhin von Bil-
dungsträgern mit entsprechender Experti-
se, auf der Basis öffentlicher Finanzierung 
und möglichst unter Einbeziehung von 
Betriebspraktika angeboten werden. 
 
 
Modernisierung der Ausbildungsberufe 
 
Die Modernisierung der Berufslandschaft 
und entsprechender beruflicher Fortbil-
dungen wurde konsequent fortgesetzt. Zu 
den neuen bzw. modernisierten Berufen 
gehören die großen Berufsgruppen bei-
spielsweise der Elektroberufe in Industrie 
und Handwerk sowie die fahrzeugtechni-
schen Berufe, ferner die Berufe Fahrzeug-
lackierer/-in, Anlagenmechaniker/-in für 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, In-
vestmentfondskaufmann/-frau, Kosmetiker 
/-in, Bestattungsfachkraft, Konditor/-in, 
Maler/-in, Lackierer/-in, Naturwerksstein-
mechaniker/-in, Steinmetz/-in, Steinbild-
hauer/-in, Produktgestalter/-in Textil, Tex-
tillaborant/-in und Tierpfleger/-in. 
 
Die Modernisierung der Berufe hat Aus-
wirkungen auf die Neugestaltung der be-
ruflichen Fortbildung. So wurden bei-
spielsweise auf der Grundlage der kauf-
männischen Berufe im Dienstleistungsbe-
reich (Kaufmann/-frau im Gesundheitswe-
sen, Veranstaltungskaufmann/-frau und 
Sport- und Fitnesskaufmann/-frau) die 
Modernisierungsverfahren der darauf auf-
bauenden Fachwirte-Fortbildungen einge-
leitet. Ausgehend von den neuen umwelt-
technischen Berufen (Fachkraft für Was-
serversorgungstechnik, Fachkraft für 
Kreislauf-wirtschaft, Fachkraft für Abwas-
sertechnik und Fachkraft für Rohr-, Kanal- 
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und Industrieservice) werden derzeit ent-
sprechende Meisterfortbildungen moderni-
siert bzw. neu geschaffen werden. 
 
 
PISA – Folgen für die Berufsausbildung 
 
In den letzten Jahren dramatisch ver-
schärft hat sich die schulische Bildungssi-
tuation, die als schwere Hypothek auf der 
Berufsbildung lastet. Fast jeder zehnte 
Jugendliche verlässt die allgemein bilden-
de Schule ohne Schulabschluss, 13 Pro-
zent eines Altersjahrganges in den alten 
und 19 Prozent in den neuen Bundeslän-
dern schaffen keinen Berufsbildungsab-
schluss und 15 bis 20 Prozent der Jugend-
lichen gelten als nicht ausbildungsfähig.  
 
In welchem Maße sich die schulischen 
Bildungsmängel auf die Besetzung der 

knappen Ausbildungsplätze auswirken, hat 
das Ergebnis einer BDA-Umfrage bei Ver-
bänden und Betrieben aller Branchen zum 
Thema „PISA - Folgen für die betriebliche 
Berufsausbildung“ ergeben. Vorhandene 
Ausbildungsstellen können aufgrund der 
schulischen Bildungsdefizite oft nicht oder 
nur mit geringer qualifizierten Schulab-
gängern besetzt werden. Häufig sind auch 
betriebliche Kompensationsmaßnahmen 
notwendig. Kritisiert werden von den Be-
trieben und Verbänden eklatante Mängel 
bei den Kulturtechniken (Lesen, Schrei-
ben, Rechnen) und in den elementaren 
Schlüsselqualifikationen wie Verantwor-
tungsbewusstsein, Selbstständigkeit, Mo-
tivation, Zielstrebigkeit, Leistungsbereit-
schaft, logisches Denken sowie Abstrakti-
onsvermögen. 
 
 

 
 
 

Berufsgruppen und Berufe mit einem Überhang an Ausbildungsplätzen: 
 
Reinigungsberufe:     2,73 Stellen je Bewerber 
Papierhersteller, -verarbeiter:   1,96  
Chemiearbeiter, Kunststoffverarbeiter: 1,98  
Berufe des Nachrichtenverkehrs:  1,99  
Keramiker, Glasmacher:    1,80  
Holzverarbeiter und verwandte Berufe:  1,72  
Verkehrsberufe:     1,21 
Steinarbeiter, Baustoffhersteller:  1,15  
Ernährungsberufe:     1,01  
 
Ausgewählte Einzelberufe  
 
Versicherungskaufmann:    2,67 Stellen je Bewerber 
Fleischer:      2,51 
Gebäudereiniger:    2,40  
Fachverkäufer im Nahrungsmittelhandel: 2,38  
Fertigungsmechaniker:    2,03 
Werkzeugmechaniker:    1,84 
Anlagenmechaniker:    1,78 
Chemikant:     1,66  
Bankkaufmann:     1,60 
Landwirt:      1,56 
 
(Quelle: BA, Stand: Ende Juni 2003) 
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8. Europäische und internationale Sozialpolitik 
 
 
EU-Verfassung auf einem guten Weg 
 
Das Rad der europäischen Integrations-
geschichte hat sich erneut gedreht. Der 
Konventspräsident Valéry Giscard 
d’Estaing legte am 20. Juni 2003 den 
Staats- und Regierungschefs auf dem EU-
Gipfel von Thessaloniki einen in sich ge-
schlossenen Textentwurf für die künftige 
europäische Verfassung vor. Die Nach-
verhandlungen über den Teil der Verfas-
sung, der sich mit den Politiken der Euro-
päischen Union befasst, wurden erst am 
10. Juli 2003 abgeschlossen. Die Ergeb-
nisse des Konvents werden von der BDA 
insgesamt begrüßt. Sie berücksichtigen 
viele Anliegen der deutschen Wirtschaft 
zur Verbesserung der Berechenbarkeit, 
Transparenz und Effizienz der Rechtset-
zung der EU. 
 
Die vorgeschlagenen institutionellen Re-
formen sichern eine ausgewogene Balan-
ce zwischen Kommission, Rat und Euro-
päischem Parlament. Es entspricht den 
Forderungen der deutschen Wirtschaft, 
durch eine „vertiefte Subsidiaritätsprüfung“ 
im neuen EU-Verfassungsvertrag der 
Grundsatz der Subsidiarität deutlich zu 
stärken. Nach einem „Subsidiaritätsproto-
koll“ soll es ein Klagerecht der nationalen 
Parlamente geben (für Deutschland zu-
gunsten von Bundestag und Bundesrat). 
Die Aufteilung der Kompetenzen zwischen 
der Europäischen Union und den Mitglied-

staaten wird durch den Konvent klarer 
geregelt. Es werden drei Kategorien von 
Kompetenzen – ausschließliche, geteilte 
und unterstützende – eingeführt.  
 
Mehrheitsentscheidungen sollen in der EU 
die Regel werden. Die wenigen Bereiche 
der Sozialpolitik, die - wie Mitbestimmung, 
Kündigungsschutz und Beschäftigungsbe-
dingungen von Arbeitnehmern aus Dritt-
staaten - aus gutem Grund bisher der ein-
stimmigen Beschlussfassung unterliegen, 
werden weiterhin nur einstimmig entschie-
den.  
 
Die Verankerung einer hohen Wettbe-
werbsfähigkeit in den Zielen der Verfas-
sung entspricht ebenfalls einer Forderung 
der BDA. Die bisherigen Bestimmungen 
zur Rolle der Sozialpartner, zur Bedeutung 
des sozialen Dialogs und zur Autonomie 
der Sozialpartner werden in den künftigen 
Vertrag übernommen. Dies ist für die klare 
Trennung des sozialen vom zivilen Dialog 
wichtig. Die Koordinierungsprozesse der 
Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Sozial-
politik sollen in einem Artikel zusammen-
gefasst behandelt werden. Die BDA for-
dert, dass die volle Kompetenz zur Koor-
dinierung der Wirtschafts-, Beschäfti-
gungs- und Sozialpolitik bei den Mitglied-
staaten verbleibt. Die Europäische Kom-
mission sollte hier nur Rahmenkompeten-
zen erhalten.  

 
 

Referenda der Kandidatenländer zum EU-Beitritt 
 
Datum      Land    Zustimmung 
 
  8. März 2003     Malta    53,6 % 
23. März 2003     Slowenien   89,61 % 
12. April 2003     Ungarn   83,76 % 
10. Mai 2003     Litauen   91 % 
16. Mai 2003     Slowakei   92,46 % 
  8. Juni 2003     Polen    77,5 % 
15. Juni 2003     Tschechische Republik 77,3 % 
14. September 2003    Estland    
20. September 2003    Lettland    
 
In Zypern ist kein Referendum vorgesehen. Das Parlament hat am 14. Juli 2003 dem EU-
Beitritt zugestimmt. 
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EU-Erweiterung: nach Unterzeichnung 
der Beitrittsverträge Reformen intensi-
vieren 
 
Am 16. April 2003 setzten die Staats- und 
Regierungschefs der 15 EU-Staaten und 
der 10 Beitrittsländer in Athen ihre Unter-
schrift unter die Verträge über den EU-
Beitritt. Diese größte Erweiterung in der 
Geschichte der EU ist als historisches Er-
eignis zu werten. Durch den EU-Beitritt 
von Estland, Lettland, Litauen, Malta, Po-
len, Slowakei, Slowenien, Tschechischer 
Republik, Ungarn und Zypern ist - so die 
Erklärung von Athen – „etwas Einzigarti-
ges erreicht“.  
 
Bis zum Beitritt am 1. Mai 2004 müssen 
die Verträge in allen Mitgliedstaaten und 
Beitrittsländern ratifiziert werden. Für die 
volle Freizügigkeit der Arbeitnehmer gilt 
eine allgemeine Übergangsfrist von fünf 
Jahren, die um zwei Jahre verlängert wer-
den kann. Das Konzept der Übergangsre-
gelungen, das nicht für Malta und Zypern 
gilt, ist sehr flexibel gestaltet. Dafür war 
die BDA eingetreten. 
 
Durch die Erweiterung wird der europäi-
sche Binnenmarkt künftig 450 Millionen 
Menschen umfassen. Die damit verbun-
denen großen Chancen für Wachstum und 
Beschäftigung werden sich aber nur dann 
realisieren, wenn die Beitrittsländer und 
die bisherigen Mitgliedstaaten ihre Re-
formanstrengungen deutlich intensivieren. 
Stattdessen hat die Kommission Anfang 
2003 festgestellt, dass die EU und die Mit-
gliedstaaten mit der Umsetzung der Lissa-
bonner Reform-Agenda im Verzug sind. 
Die UNICE hat daher einen Katalog von 
Reformforderungen „Time is running out, 
action needed now“ dem EU-Frühjahrs-
gipfel von Brüssel am 20./21.März 2003 
vorgelegt, der unter Mitarbeit der BDA ent-
standen ist. Darüber hinaus hatten BDA, 
BDI und der französische Schwesterver-
band MEDEF anlässlich des 40. Jahres-
tags der Unterzeichnung des Elysée-Ver-
trags in einem gemeinsamen Memoran-
dum an ihre Regierungen appelliert, innen- 
und europapolitische Reformen voranzu-
treiben. Vor diesem Hintergrund ist es zu 
begrüßen, dass die Staats- und Regie-
rungschefs auf dem Brüsseler Gipfel einen 
12-Monats-Plan für konkrete Reformmaß-

nahmen festlegten, der insbesondere auch 
Schlüsselreformen für den Arbeitsmarkt 
aufzeigt, die auf nationaler Ebene durch-
zuführen sind. Positiv ist ferner der Gipfel-
Beschluss, die Rolle des Rates „Wettbe-
werbsfähigkeit“ neu zu formulieren, um 
den Aspekt der Wettbewerbsfähigkeit bei 
der Beschlussfassung des Rates der EU 
generell besser zu berücksichtigen. Diese 
Beschlüsse müssen nun schnell und effi-
zient auf EU- und nationaler Ebene umge-
setzt werden. Hier ist besonders auch die 
Bundesregierung in der Pflicht. Der EU-
Finanzministerrat hat im Januar 2003 für 
Deutschland ein übermäßiges Defizit fest-
gestellt und die Bundesregierung völlig zu 
Recht aufgefordert, endlich die überfälli-
gen Reformen – besonders auf dem Ar-
beitsmarkt – anzugehen.  
 
Sozialer Dialog - als Instrument zur 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
nutzen 
 
Das gemeinsame Arbeitsprogramm 2003-
2005 der europäischen Sozialpartner ist 
Ausdruck des Willens von UNICE, CEEP 
und EGB gezielt zur Umsetzung der Lis-
sabonner Reformstrategie die EU bis 2010 
zum wettbewerbsfähigsten Wirtschafts-
raum der Welt zu machen. Dies bekräftig-
ten UNICE, CEEP und EGB auf der ersten 
Sitzung des Dreigliedrigen Sozialgipfels 
für Wachstum und Beschäftigung am 20. 
März 2003 in Brüssel. Die Einrichtung die-
ses Dreigliedrigen Sozialgipfels geht auf 
einen gemeinsamen Vorschlag der euro-
päischen Sozialpartner zurück. Er soll Rat, 
Kommission und Sozialpartner als ge-
meinsame Plattform zur verbesserten Ab-
stimmung ihrer Vorhaben zur Verwirkli-
chung des Lissabon-Ziels dienen.  
 
Das gemeinsame Arbeitsprogramm – an 
dessen Erstellung die BDA beteiligt war – 
ist Ausdruck der horizontalen Subsidiarität 
und eine Antwort der europäischen Sozi-
alpartner auf die neuen Regulierungsbe-
strebungen von Kommission und Europäi-
schem Parlament. Auf der Grundlage die-
ses Arbeitsprogramms befassen sich die 
europäischen Sozialpartner gegenwärtig 
besonders mit den Themen Stress am 
Arbeitsplatz, Umstrukturierung von Unter-
nehmen und Gleichbehandlung von Män-
nern und Frauen. 
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Stress am Arbeitsplatz – Gegenstand 
von Verhandlungen 
 
Das Thema „Stress am Arbeitsplatz“ ist 
Teil des gemeinsamen Arbeitsprogramms 
der europäischen Sozialpartner. Dessen 
ungeachtet leitete die Kommission im De-
zember 2002 die 1. Konsultationsphase 
dazu ein. UNICE und EGB haben dage-
gen in einem gemeinsamen Schreiben 
protestiert und nicht auf die Konsultation 
reagiert. Im Februar 2003 fand dann ein 
gemeinsames Seminar statt, an dessen 
Ende UNICE, EGB und CEEP Verhand-
lungen über eine freiwillige, rechtlich nicht 
bindende Vereinbarung in Aussicht stell-
ten, um wirksam gegen negative Auswir-
kungen von Stress am Arbeitsplatz vorzu-
gehen. Der UNICE-Rat der Präsidenten 
hat UNICE am 6. Juni 2003 einstimmig 
das Verhandlungsmandat zu einer ent-
sprechenden Vereinbarung erteilt. Es ist 
davon auszugehen, dass die Verhandlun-
gen im zweiten Halbjahr 2003 aufgenom-
men werden.  
 
 
Umstrukturierung von Unternehmen – 
europäische Sozialpartner erarbeiten 
Orientierungshilfe  
 
Als Antwort auf die erste Sozialpartner-
konsultation der Kommission über eine 
Gemeinschaftsinitiative zur Regelung be-
stimmter Aspekte der Unternehmens-
umstrukturierungen beschlossen die euro-
päischen Sozialpartner auf Initiative der 
UNICE, im Rahmen des Sozialen Dialogs 
Praxisbeispiele für Unternehmensumstruk-
turierungen zu untersuchen. Gleichzeitig 
forderten sie die Kommission auf, ihre 
Gemeinschaftsinitiative vorerst nicht fort-
zuführen. Ziel dieses Vorgehens ist, auf 
der Grundlage der Praxisbeispiele ge-
meinsame „Orientierungen, die als Refe-
renz bei der Bewältigung des Wandels 
und seiner sozialen Konsequenzen dienen 
können“ – d. h. keine Empfehlungen – für 
die Unternehmen zu erarbeiten. Inzwi-
schen haben drei Seminare in diesem Zu-
sammenhang stattgefunden. Die BDA hat 
den gesamten Prozess aktiv begleitet und 
Fallbeispiele eingebracht. Die auf dieser 
Basis gemeinsam formulierten „Orientie-
rungspunkte“ werden voraussichtlich im 
Oktober 2003 nach Abschluss des Zu-

stimmungsprozesses aller Beteiligten vor-
gelegt. 
 
 
Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen – Erarbeitung eines freiwilligen 
Aktionsrahmens 
 
Zur Förderung der Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen erarbeiten die euro-
päischen Sozialpartner gegenwärtig einen 
freiwilligen Aktionsrahmen nach dem ge-
lungenen Vorbild des gemeinsamen Akti-
onsrahmens für Lebenslanges Lernen. 
BDA und DGB haben dazu gemeinsam 
Praxisbeispiele für Frauenförderprojekte 
eingebracht. 
 
 
Aktionsrahmen zum Lebenslangen Ler-
nen und freiwillige Rahmenvereinba-
rung zur Telearbeit – die praktische 
Umsetzung 
 
Um die Umsetzung der im Jahr 2002 von 
den europäischen Sozialpartnern ge-
schlossenen Rahmenvereinbarung zur 
Telearbeit sowie des Aktionsrahmens zum 
Lebenslangen Lernen aktiv voranzutrei-
ben, hat die BDA gemeinsam mit ihren 
Schwesterverbänden aus Dänemark, 
Frankreich und Österreich sowie dem 
deutschen Gewerkschaftsbund und der 
Unterstützung der Europäischen Kommis-
sion zwei transnationale Konferenzen ver-
anstaltet: zum Lebenslangen Lernen im 
Februar 2003 sowie zur Telearbeit im Juni 
2003. Dabei ging es um die Vorstellung 
von good-practice Beispielen und den 
transnationalen Erfahrungsaustausch bei 
der Realisierung der Ziele des Rahmen-
abkommens bzw. Aktionsrahmens. Au-
ßerdem haben die europäischen Sozial-
partner in diesem Jahr erstmals für den 
Frühjahrsgipfel von Brüssel im März 2003 
einen „Follow-up“-Bericht über die bisheri-
ge praktische Umsetzung des Aktions-
rahmens zum Lebenslangen Lernen er-
stellt. Den Arbeitgebern geht es bei diesen 
Vorhaben insbesondere auch um den 
Nachweis, dass freiwillige Vereinbarungen 
der europäischen Sozialpartner wirksame 
Alternativen zu EU-Rechtssetzungsinstru-
menten sind. 
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Zeitarbeit - Europa darf der Zeitarbeit 
keine Fesseln anlegen 
 
In ihrem geänderten Entwurf für eine Zeit-
arbeitsrichtlinie vom November 2002 hält 
die Kommission weiterhin an der system-
widrigen Ausgestaltung des Gleichbe-
handlungsgrundsatzes fest. Zeitarbeit-
nehmer sollen danach ab dem ersten 
Einsatztag mindestens so behandelt wer-
den müssen wie bei Festanstellung durch 
den Entleiher. Solange diese Form des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes aufrecht 
erhalten wird, müssen die Ausnahmen zu 
diesem Grundsatz aber so gefasst sein, 
dass eine massive Ausdehnung der büro-
kratischen Belastung und die damit ein-
hergehende Verteuerung von Zeitarbeit 
vermieden werden. Die derzeit vorgese-
hene Ausnahme, nach der bei Kurzeinsät-
zen von bis zu sechs Wochen die Entgelt-
bedingungen des Verleihers gelten kön-
nen, reicht dafür bei Weitem nicht aus. 
 
Der Ministerrat konnte sich in seiner Sit-
zung im Juni 2003 auf keinen Kompromiss 
zur Zeitarbeit einigen. Insbesondere die 
Frage, von welchem Zeitpunkt an das 
Gleichbehandlungsgebot gelten soll, ist 
weiterhin strittig. Die Diskussionen werden 
nun unter italienischer Präsidentschaft 
fortgesetzt. 
 
 
Arbeitnehmerdatenschutz - Bürokrati-
sierung muss verhindert werden 
 
Die Kommission hat sich gegen eine der-
zeitige Änderung der allgemeinen EU-
Datenschutzrichtlinie ausgesprochen. Da-
mit ist sie einer zentralen Forderung der 
BDA nachgekommen. Eine Änderung die-
ser Richtlinie ist zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht angebracht, da sich die Mitgliedstaa-
ten vielfach noch in der Umsetzungsphase 
befinden und nur geringe Erfahrungen 
vorliegen. 
 
Ebenso ist es nicht erforderlich, ein eigen-
ständiges Rechtsinstrument zum Arbeit-
nehmerdatenschutz zu schaffen, wie es 
die Kommission plant. Der Arbeitnehmer-
datenschutz ist bereits auf hohem Niveau 
in bestehenden Regelungen ausgeformt. 
UNICE hat deshalb die Aufnahme des 
Sozialen Dialogs zum Arbeitnehmerdaten-

schutz abgelehnt. Die Kommission ist bis-
lang einen Bericht zu der Frage schuldig 
geblieben, ob ein Rechtsetzungsakt auf 
europäischer Ebene zum Arbeitnehmerda-
tenschutz tatsächlich notwendig ist. Die 
BDA wird sich weiterhin mit Nachdruck 
gegen die Schaffung eines eigenständigen 
Arbeitnehmerdatenschutzrechts ausspre-
chen. 
 
 
Arbeitsschutz zu den elektromagneti-
schen Felder nicht überziehen 
 
Der seit Dezember 2002 beratene Richtli-
nienvorschlag über Mindestanforderungen 
zum Schutz von Sicherheit und Gesund-
heit der Arbeitnehmer vor Gefährdung 
durch physikalische Einwirkungen (elekt-
romagnetische Felder und Wellen) sieht 
Verschärfungen der Grenzwerte und der 
durch die Arbeitgeber durchzuführenden 
Maßnahmen sowie der Gesundheitsüber-
wachung vor. Die BDA hat hierzu sowohl 
auf nationaler als auch auf europäischer 
Ebene kritisch Stellung genommen. Für 
eine solche Richtlinie besteht keine 
Notwendigkeit. Bislang konnten im 
Rahmen der Beratungen auf EU-Ebene 
sowohl bei den Grenzwerten als auch bei 
der Gesundheitsüberwachung für die 
Unternehmen wichtige Verbesserungen 
erzielt werden. Für die Wirtschaft 
problematische Regelungen sind aber 
weiterhin in der Diskussion. 
 
 
Europäische Beschäftigungsstrategie 
2003 – Bundesregierung muss ihre 
Hausaufgaben erledigen 
 
Mit ihren aktuellen Empfehlungen zur 
deutschen Beschäftigungspolitik führt die 
Kommission der Bundesregierung vor Au-
gen, dass die bestehenden Rahmenbe-
dingungen die Schaffung von Arbeitsplät-
zen behindern. Kritisiert wird besonders 
die zu niedrige Beschäftigungsquote von 
älteren Arbeitskräften und von Frauen. Die 
Kommission empfiehlt beschäftigungs-
hemmende Regelungen zu beseitigen und 
stattdessen einen Rechtsrahmen zu set-
zen, der eine flexible Arbeitsorganisation, 
die Schaffung von Arbeitsplätzen und die 
Steigerung der Produktivität begünstigt. 
Dabei will die Kommission z. B. auch die 
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starren Vorgaben der Flächentarifverträge 
zu Gunsten von mehr Flexibilität über-
dacht haben. Außerdem sollen die sozia-
len Sicherungs- und Steuersysteme so 
reformiert werden, dass positive Beschäf-
tigungsanreize von ihnen ausgehen. Au-
ßerdem sind laut Kommissionsempfehlung 
Kinderbetreuungseinrichtungen auszu-
bauen. Insgesamt werden langjährige 
Mahnungen und Forderungen der BDA 
durch die Empfehlungen der Kommission 
erneut bestätigt. 
 
In dem im Juni 2003 vom Rat verabschie-
deten neuen beschäftigungspolitischen 
Leitlinien hat die Kommission ihre Forde-
rung an die Mitgliedstaaten nach einer 
Flexibilisierung restriktiver Bestimmungen 
des Arbeitsrechts erneut festgeschrieben. 
Deutschland muss sich hier wieder be-
sonders angesprochen fühlen. Laut der 
neuen beschäftigungspolitischen Leitlinien 
2003 sollen die Mitgliedstaaten zwar die 
Innovation in einem unternehmensfreund-
lichen Umfeld fördern, doch wird die Stär-
kung des Unternehmergeistes in den Leit-
linien nicht ausreichend berücksichtigt. Die 
BDA hat dies kritisiert. Den von der BDA 
vorgetragenen Bedenken ist in wichtigen 
Teilen bei der Verabschiedung der be-
schäftigungspolitischen Leitlinien Rech-
nung getragen worden. 
 
 
Offene Koordinierung im Bereich Sozi-
alschutz straffen 
 
Der Beschluss, die Methode der offenen 
Koordinierung in den Bereichen soziale 
Eingliederung, Alterssicherung, Gesund-
heit, Altenpflege und Arbeitsmarkt anzu-
wenden, wurde von den Staats- und Re-
gierungschefs der EU im März 2000 in 
Lissabon getroffen. In den Lissabonner 
Schlussfolgerungen wurden der Koordinie-
rung und Verbesserung der Sozialschutz-
systeme eine wichtige Rolle bei der Ver-
wirklichung des allgemeinen strategischen 
Ziels zuerkannt, Europa bis 2010 zum 
wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum der 
Welt zu machen.  
 
Die Kommission hat im Mai 2003 konkrete 
Vorschläge für eine erhebliche Straffung 
und Vereinfachung der verschiedenen 
offenen Koordinierungsprozesse einmal 

innerhalb des Sozialschutzes, aber auch 
mit den Koordinierungsprozessen der 
Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik 
vorgelegt. Ab 2006 sollen alle drei Koordi-
nierungsprozesse Wirtschaftspolitik, Be-
schäftigungspolitik und Sozialschutz syn-
chronisiert werden. Die deutsche Wirt-
schaft hat gerade im Bezug auch auf die 
Arbeiten des Konvents eine zeitlich und 
inhaltlich verbesserte Abstimmung der 
einzelnen Koordinierungsprozesse gefor-
dert, da nur so eine Verbesserung der 
Kohärenz und Synergie erreicht werden 
kann. Dies ist unbedingt erforderlich um 
möglichst günstige Ergebnisse für Wachs-
tum und Beschäftigung zu erzielen. 
 
 
Europäische Bildungspolitik – gewinnt 
an Bedeutung 
 
Durch den so genannten „Bologna-
Prozess“ soll die Qualität der Hochschul-
bildung in Europa angehoben und die 
Vergleichbarkeit und gegenseitige Aner-
kennung von Studienabschlüssen erreicht 
werden. Die BDA unterstützt die Zielset-
zung dieses Prozesses ausdrücklich und 
hat sich erfolgreich für eine stärkere Ein-
bindung der Wirtschaft eingesetzt. Bei der 
im September 2003 stattfindenden Minis-
terkonferenz über die Fortschritte des Bo-
logna-Prozesses ist die UNICE beteiligt. 
 
Mit dem so genannten „Brügge-Kopen-
hagen Prozess“ wird versucht, auch auf 
dem Gebiet der beruflichen Bildung mehr 
Transparenz zu erreichen. Er wurde unter 
dem Gesichtspunkt des lebenslangen Ler-
nens entwickelt und stellt heraus, dass die 
Bürger in der Lage sein müssen, das brei-
te Spektrum der verfügbaren Berufsbil-
dungsangebote z.B. in der Schule, im 
Hochschulwesen, am Arbeitsplatz oder im 
Rahmen eines privaten Kurses zu nutzen. 
Zu diesem Zweck werden Möglichkeiten 
zur Bewertung, Anrechnung und Anerken-
nung formalen, nicht formalen und infor-
mellen Lernens in Aus- und Weiterbildung 
zur Erhöhung von Mobilität und Transpa-
renz in Europa erörtert. Die BDA begrüßt 
diesen Prozess, denn er kann zu einer 
weiteren Qualitätssteigerung und Interna-
tionalisierung der beruflichen Bildung bei-
tragen, und ist im Rahmen von internatio-
nalen Arbeitsgruppen beteiligt. 
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Die Kommission hat flankierend zu diesen 
Initiativen ein Verfahren der offenen Koor-
dinierung für den Bildungsbereich vorge-
schlagen, mit dem Ziel einer nachhaltigen 
Qualitätssteigerung der Bildungssysteme. 
Die BDA begrüßt die Zielsetzung, im Be-
reich der Bildung den Wettbewerb der 
Systeme durch Europäische Benchmarks 
zu fördern. Mit dem Verfahren wird die 
Europäische Kommission jedoch in Berei-
chen aktiv, in denen sie per EG-Vertrag 
keine Zuständigkeit besitzt. Deshalb gilt es 
bei der weiteren Entwicklung dieser 
Benchmarks darauf zu achten, dass keine 
qualitativen Zielvorgaben aus Brüssel ge-
macht werden, die sich etwa auf die Ges-
taltung der Curricula auswirken könnten. 
Außerdem gibt es für die vorgeschlagenen 
Benchmarks bisher keine einheitliche und 
im Sinne einer echten Vergleichbarkeit 
aussagekräftige Datengrundlage. 
 
Eine weitere Mitteilung der Europäischen 
Kommission beschäftigt sich mit der „Rolle 
der Universitäten im Europa des Wissens“. 
Die BDA begrüßt die Aussagen dieser 
Mitteilung, in der u. a. für eine engere Zu-
sammenarbeit zwischen Hochschule und 
Wirtschaft plädiert und eine Neugestaltung 
der finanziellen Rahmenbedingungen der 
Hochschulen gefordert wird.  
 
Weitere Initiativen der Europäischen 
Kommission umfassen die Neuauflage des 
„Europass Berufsbildung“, mit dem im 
Ausland erworbene Ausbildungsabschnitte 
dokumentiert werden können, sowie die 
Gestaltung der zukünftigen europäischen 
Bildungs- und Berufsbildungsprogramme 
„Sokrates“ und „Leonardo Da Vinci“. Hier 
setzt sich die BDA vor allem für praxisori-
entierte, unternehmensnahe Lösungen 
ein. Dazu muss der Europass ein elektro-
nisches, anwenderfreundliches Format 
erhalten. Für die zukünftigen Bildungspro-
gramme bedarf es neuer Antragsverfah-
ren, die den Unternehmen einen nur ge-
ringeren Verwaltungsaufwand abfordern. 
 
 
Soziale Verantwortung von Unterneh-
men (Corporate Social Responsibility / 
CSR) 
 
CSR ist weltweit zu einem Top-Thema 
geworden. Internationale Organisationen 

wie die Vereinten Nationen, Weltbank, 
OECD, IAO und Europäische Kommission 
haben CSR als ein neues Feld der politi-
schen Gestaltung entdeckt und erwägen 
weitere Standardisierungen und Regulie-
rungen. Dies birgt jedoch die Gefahr, Un-
ternehmen in ein Korsett zu zwängen, in 
dem die für die Fortentwicklung von CSR 
notwendigen Handlungsspielräume und 
Innovationsfähigkeit einschränkt werden. 
Der Schwerpunkt muss vielmehr auf maß-
geschneiderten, branchen- und unterneh-
mensspezifischen und damit besonders 
effizienten CSR-Maßnahmen auf freiwilli-
ger Basis liegen.  
 
Die BDA betrachtet CSR gleichfalls als ein 
prioritäres Thema auf der internationalen 
politischen Agenda, denn es geht hier um 
die Frage, wie Globalisierung sozial ges-
taltet werden kann. Bei CSR handelt es 
sich um ein Weltthema. Die BDA setzt sich 
dafür ein, dass die Debatte dazu auch auf 
Weltebene geführt wird. Die IAO ist die 
richtige Ebene, da sie sich schon seit über 
dreißig Jahren mit der Frage der sozialen 
Verantwortung von Unternehmen beschäf-
tigt. Die Arbeit der BDA konzentriert sich 
auf die Stärkung der IAO als kompetente 
Organisation, deren Arbeit transparent und 
unternehmensnah ausgestaltet werden 
muss. 
 
Die International Organisation of Employ-
ers (IOE) hat ein Positionspapier zu "Cor-
porate Social Responsibility" vorgelegt. 
Darin unterstreicht auch sie das Prinzip 
der Freiwilligkeit für CSR-Maßnahmen, 
durch das die Möglichkeit innovativer 
CSR-Ansätze in den Unternehmen geför-
dert wird. Außerdem betont die IOE die 
Rolle der Regierungen, die für die Anwen-
dung und Durchsetzung von Gesetzen, 
wie auch für die Schaffung stabiler Rah-
menbedingungen verantwortlich sind und 
diese Verantwortung nicht auf Unterneh-
men abwälzen können. Es wird herausge-
stellt, dass es keine "Einheitslösung" ge-
ben kann, die für alle Unternehmen und 
Branchen anwendbar ist.  
 
Die BDA hat den Anstoß gegeben, auf 
internationaler Arbeitgeberebene ein sol-
ches Positionspapier zu erstellen und war 
an seiner Konzeption maßgeblich beteiligt. 
Die Bedeutung des Papiers liegt vor allem 
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darin, dass es mit dieser Initiative gelun-
gen ist, eine international abgestimmte 
und einheitliche Stellungnahme zu CSR 
vorzulegen, die von den Arbeitgeberorga-
nisationen aus Asien, Afrika und Latein-
amerika genauso mitgetragen und unter-
stützt wird, wie die von den europäischen 
Arbeitgeberverbänden. Damit verfügen die 
Unternehmen nun über ein wichtiges Re-
ferenzdokument zur Unterstützung ihrer 
CSR-Aktivitäten auf internationaler Ebene.  
 
Von der Europäischen Kommission wurde 
Ende 2002 ein „European CSR-
Multistakeholder Forum“ eingerichtet, das 
Anfang 2003 seine Arbeit aufgenommen 
hat. Nichtregierungsorganisationen, Ge-
werkschaften und Wirtschaft sollen im 
Rahmen von thematischen „Round 
Tables“ in den Dialog treten und die Not-
wendigkeiten und Möglichkeiten EU-weiter 
CSR-Leitlinien erörtern. Die BDA ist in den 
Arbeiten des Multistakeholder-Forums 
direkt und über die UNICE beteiligt und 
setzt sich für die Beibehaltung der Vielfäl-
tigkeit und Freiwilligkeit von CSR-
Maßnahmen ein. Unterstützung kam aus 
dem Europäischen Parlament, das in ei-
nem verabschiedeten Bericht explizit das 
Prinzip der Freiwilligkeit für CSR-Politik 
und -Maßnahmen feststellt.  
 
 
Einwanderungs- und Asylpolitik: Ge-
samtpaket an Maßnahmen zur Zuwan-
derung vorgelegt 
 
Die Europäische Kommission verfolgt die 
Absicht, die gemeinschaftlichen Arbeiten 
auf dem Gebiet von Zuwanderung und 
Asyl zu beschleunigen und hat dazu dem 
Gipfel von Thessaloniki im Juni 2003 ein 
Themenpaket vorgelegt. Der Europäische 
Rat befasste sich mit dem Themenbereich 
„Einwanderung, Grenz- und Asylfragen“ 
mit der generellen Zielrichtung, die illegale 
Einwanderung zu begrenzen, gleichzeitig 
aber die reibungslose Integration legaler 
Einwanderer in die Gesellschaften der EU 
weiter zu prüfen und stärker zu beachten. 
Es geht um die Entwicklung einer gemein-
samen Politik, u. a. zu illegalen Einwande-
rern und deren Rückführung, zur Siche-
rung der Außengrenzen, zu einem ge-
meinsamen Asylsystem sowie zur Integra-

tion von Drittstaatsangehörigen mit lega-
lem Aufenthaltsstatus.  
 
Der Europäische Rat hält die Ausarbeitung 
einer umfassenden und multidimensiona-
len Politik zur Integration von sich legal in 
der EU aufhaltenden Drittstaatsangehöri-
gen für notwendig. Entsprechend den 
Vorgaben des EU-Gipfels von Tampere 
von 1999 sollen sie mit Rechten und 
Pflichten ausgestattet werden, die denen 
der EU-Bürger vergleichbar sind. Eine 
solche Integrationspolitik soll z. B. Be-
schäftigung, wirtschaftliche Teilhabe, Bil-
dung und Sprachunterricht sowie Gesund-
heit und soziale Dienste betreffen. Der 
Erfolg einer solchen Integrationspolitik 
hänge von der effizienten Einbindung aller 
in Frage kommenden Akteure ab. Darin 
waren sich die Staats- und Regierungs-
chefs einig. Deshalb sollten neben den 
zuständigen EU-Gremien, den nationalen 
und lokalen Behörden, auch die Arbeitge-
berverbände, Gewerkschaften, NROs etc. 
ermutigt werden, sich auf EU- und natio-
naler Ebene in diesen Prozess einzubrin-
gen.  
 
Angesichts der zunehmenden Wechsel-
wirkungen und Verflechtungen zwischen 
den Zuwanderungspolitiken der einzelnen 
Mitgliedstaaten ist es aus Sicht der BDA 
sinnvoll, diesen Politikbereich für Dritt-
staatsangehörigen mit legalem Status auf 
die Basis eines gemeinsamen EU-
Rahmens zu stellen. Dadurch darf aber 
nicht die Verantwortung der Mitgliedstaa-
ten für diese Politikbereiche berührt wer-
den, wie dies die Staats- und Regierungs-
chefs in Thessaloniki richtig feststellten. 
Dies betrifft insbesondere Fragen des Zu-
gangs zum Arbeitsmarkt und der sozialen 
Sicherungssysteme eines Mitgliedstaats.  
 
 
Internationaler Arbeitszeitvergleich - 
Arbeitszeit in Deutschland stärker fle-
xibilisieren statt verkürzen 
 
West-Deutschland besitzt mit 1557 Stun-
den weiterhin die kürzeste tarifliche Jah-
ressollarbeitszeit im verarbeitenden Ge-
werbe. Das zeigte der im März veröffent-
lichte internationale Arbeitszeitvergleich 
der BDA, in dem die durchschnittlichen 
tariflichen Jahressollarbeitszeiten der Ar-
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beiter im verarbeitenden Gewerbe aus 
insgesamt 19 Industriestaaten zum Stich-
tag 1. November 2002 verglichen werden. 
Aus ihm ist ablesbar, dass in fast allen 
Vergleichsländern der Trend zu weiteren 
Arbeitszeitflexibilisierungen anhält, und 
zwar immer häufiger unabhängig von zu-
sätzlichen Arbeitszeitverkürzungen. Für 
Deutschland bedeutet dies, dass es immer 
schwieriger wird, den Wettbewerbsnachteil 

der kurzen Arbeitszeiten durch einen Vor-
sprung bei der Arbeitszeitflexibilität aus-
zugleichen. Für eine spürbare Verbesse-
rung der Wettbewerbssituation in Deutsch-
land müssten weitere Flexibilisierungen 
und neue, effizientere Flexibilisierungsmo-
delle eingeführt werden. Dagegen würden 
Arbeitszeitverkürzungen den aus der kur-
zen Jahressollarbeitszeit folgenden Wett-
bewerbsnachteil noch mehr vergrößern. 

 
 

Tarifliche Jahressollarbeitszeit für Arbeiter des verarbeitenden Gewerbes 
im internationalen Vergleich 2002
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IAO- Soziale Dimension im Mittelpunkt 
der Globalisierung 
 
Die Internationale Arbeitsorganisation 
(IAO) wird als Diskussionsgremium und 
Vermittlungsinstanz zwischen Entwick- 

 
lungsländern und Industrieländern bei der 
Auseinandersetzung über die Globalisie-
rung der Wirtschaft immer wichtiger.  
 
Die IAO hat zur Untersuchung der sozia-
len Dimension der Globalisierung eine 

Durchschnittl. Jahressollarbeitszeit (Stunden) 
 
1) Schweden: geschätzte durchschnittl. tarifliche Wochenarbeitszeit für das Jahr 2002; 
2) Japan: tatsächl. geleistete durschnittl. Arbeitszeit im verarbeitenden Gewerbe in Unternehmen mit mind. 30 Beschäftig-

ten, Stand 2001; 
3) Quelle: Berechnungen der BDA auf Grundlage der Angabe der ausländ. Schwesterverbände; jap. Statistics and Sta-

tistics Centre; Ausgangsbasis: 261 potentielle Arbeitstage 
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hochrangige Arbeitsgruppe unter gemein-
samem Vorsitz der Staatspräsidentin von 
Finnland, Halonen, und des Präsidenten 
von Tanzania, Mkapa, eingesetzt. Dieser 
so genannten Weltkommission gehört aus 
Deutschland der SPD-Bundestagsabge-
ordnete Ernst Ulrich von Weizsäcker an. 
Einige Wirtschaftsvertreter, darunter der 
Präsident der Internationalen Arbeitgeber-
organisation, François Périgot, sowie der 
geschäftsführende Vizepräsident Daniel 
Funes de Rioja arbeiten in diesem Gremi-
um mit. Es wird erwartet, dass die Welt-
kommission im Herbst dieses Jahres ihre 
Arbeit mit einem Bericht abschließt, der 
Empfehlungen enthält, wie die Globalisie-
rung zum Vorteil aller Staaten und Grup-
pen gestaltet werden kann. 
 
Bezüglich der Normensetzung setzt sich 
die BDA dafür ein, den reglementierenden 
Ansatz in der IAO zurückzudrängen und 
überholte und nicht mehr zeitgemäße 
Normen zurückzuziehen. Zugleich unter-
stützt sie die Bemühungen der Organisati-
on, eine universelle Anwendung der „Er-
klärung über grundlegende Prinzipien und 
Rechte bei der Arbeit“ der IAO von 1998 
durchzusetzen, die auf die Kernarbeits-
normen, wie z. B. Verbot der Zwangsar-
beit, der Kinderarbeit, der Diskriminierung 
in Beschäftigung und Beruf, sowie die An-
erkennung der Vereinigungsfreiheit ver-
weist. 
 
OECD - Deutschland soll die Arbeits-
märkte flexibilisieren 
 
Die Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
fordert die Bundesregierung unverändert 
auf, die Arbeitsmärkte zu liberalisieren, die 
Transferleistungen der öffentlichen Hand 
zurückzufahren und eine glaubwürdige 
Steuersenkungspolitik einzuleiten.  
 
Die Arbeitgeberverbände der OECD-
Staaten, die im Business and Industry Ad-
visory Committee to the OECD (BIAC) 
zusammengeschlossen sind, haben in 
ihren Kontaktgesprächen und Anhörungen 
mit dem Sekretariat und den Fachaus-
schüssen der OECD ebenfalls auf ent-
schlossene Schritte zum Abbau von Büro-

kratie und zur Deregulierung der Arbeits-
märkte gedrängt. Die Berichte der OECD 
haben diese Forderung aufgenommen. 
Damit wächst der Druck auch aus dem 
Bereich internationaler Organisationen auf 
die Bundesregierung, endlich entschlos-
sen Reformen voranzutreiben. 
 
 
Besuchsprogramme – reges Interesse 
an Reformen des Arbeitsmarktes 
 
Auch im Halbjahr 2003 besuchten zahlrei-
che Delegationen aus West- und Osteuro-
pa, Amerika und Asien die BDA. Vertreter 
internationaler Organisationen, von Bot-
schaften, Arbeitgeberverbänden, Gewerk-
schaften, Universitäten und Unternehmen 
informierten sich über die Arbeit der BDA. 
Im Mittelpunkt der Gespräche standen die 
Themen: „Tarifrunde 2003“, „Agenda 
2010“, „Reform der Bundesanstalt für Ar-
beit“, das „Hartz-Konzept“, „IBDA-pro-
Job.de“, Bildungspolitik und die internatio-
nale Aktivitäten der BDA.  
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